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VORSATZ 

Kein Recht in Wien 

Staatliches Recht ist vom Staat ausgehen
des Recht, und nicht umsonst ent

wickelte die Doktrin von der Begrenzung 
der Staatsgewalt in Gestalt des unabhängi
gen Richters Kriterien, an denen die Unab
hängigkeit des Richters zu messen ist. Sach
liche und persönliche Unabhängigkeit, das 
war die Devise, derzufolge die Staatsgewalt 
durch ihre Aufsplitterung auf Einzelperso
nen, die nur an das Gesetz gebunden sind, 
sich selbst ihre Begrenzung und damit dem 
einzelnen die Gewähr gibt, nicht unter dem 
Titel des Rechts der Willkür des Staates 
ausgesetzt zu sein. Die europäischen Staa
ten bekannten sich mit der Europäischen 
Konvention für Menschenrechte zu diesem 
Kulturgut, aber Österreich von Anfang an 
unter der Bedingung, ein bißchen anders zu 
sein. Für Verwaltungsstrafen sollten Art 5 
und 6 MRK nicht gelten, und selbst als sich 
der Bundesverfassungsgesetzgeber zu de
ren Verwirklichung entschloß, sollte Wien 
noch ein bißchen anders sein - so anders, 
daß elementare Rechtsgrundsätze hier 
nicht gelten. Mit der Zeit wurde der Druck 
des europäischen Rechtsstandards über
mächtig, was zur Schaffung der Unabhän
gigen Verwaltungssenate (UVS) führte, die 
richterliche Garantien ua für die Verhän
gung von Verwaltungsstrafen schaffen soll
ten. Dieses Ziel wurde, wie sich nunmehr 
herausstellt, von Anfang an verfehlt, es ge
lang ein Gericht mit zwar sachlich unab
hängiger, nicht aber persönlich unabhängi
ger Stellung der RichterInnen. Die Kas
sandrarufe, die insbesondere Kobzina (ÖJZ 
1990, 65) ausgestoßen hatte, wurden nicht 
nur erfüllt, sie wurden übererfüllt. Er 
schloß aus der befristeten Bestellung der 
Mitglieder des UVS auf ihre mangelnde 
richterliche Unabhängigkeit, und er sollte 
recht behalten: Erwiesen hat sich dies frei
lich an der Praxis der Gemeinde Wien ge
genüber Mitgliedern des sogenannten Un
abhängigen Verwaltungssenates, die die 
Verheißung dieses Namens ernst nahmen. 

Seit der UVS existiert, bietet er rechts
staatliche Überraschungen für eine selbst
gefällige Verwaltungsaristokratie, die mit 
einer rechtlichen Kontrolle politisch legiti
mierter Selbstherrlichkeit nicht umzugehen 
weiß. Allein die Tatsache, daß Anträge auf 
Gesetzesprüfung ohne Genehmigung der 
zentralen Dienststellen ergehen konnten, 
sorgten schon für Verstörung. Die in den 
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Medien nachvollziehbare Unzufriedenheit 
der Rathausgewaltigen mit rechtlicher 
Kontrolle entzündete sich freilich an einem 
anderen Fall: Dem von Vizebürgermeister 
Mayr erhobenen Vorwurf, der UVS Wien 
verursache der Stadt Kosten in Millionen
höhe. Diese Kosten waren freilich solche, 
die seine Bürokratie verursacht hatte, und 
vor deren Überwälzung auf die Allgemein
heit stand eine Entscheidung des Gesetzge
bers, die als solche bereits durch einen Feh
ler der Rathausbürokratie fehlgeleitet war 
(es ging um § 16 Gebrauchsabgabengesetz). 
Zur Last gelegt wird dies freilich dem UVS, 
ein bequemer Sündenbock für eine Büro
kratie, die sich selbst eins mit den politisch 
Veranwortlichen weiß. Die finanziellen 
Folgen waren jedenfalls ein Gesichtspunkt, 
der in der Endphase seines politischen Wir
kens der einzige war, der das Handeln des 
Kommunalpolitikers Mayr bestimmte. 

Das schreit nach Sanktionen, die umso 
willkommener erfolgen, desto unliebsamer 
sich der UVS schon bisher gemacht hat. 
Beispielsweise im Zusammenhang mit 
Fremden, denen er in einer vom VwGH 
und VfGH bestätigten Judikatur zu §§ 11 
und 13 Fremdenpolizeigesetz eine vom 
Löschnak-Ministerium nicht geschätzte, 
weil Fremden Rechte einräumende Deu
tung gibt. Einflußnahmen auf den UVS von 
Seiten der Polizeibehörden scheiterten. 

Ein Vorsitzendenwechsel bot die Chan
ce eines Durchgriffs durch die Installation 
eines unbeleckten Präsidenten, der bis dahin 
keinen einzigen Bescheid selbst verfaßt hat
te. Die befristete Bestellung der Mitglieder 
des UVS Wien bereitet nun die bereits von 
Kobzina befürchtete Handhabe zur Unter
werfung. Jene Mitglieder, die auch nach 
außen hin für eine von der Verwaltung un
abhängige Rechtsprechung eingetreten sind 
und diese im Interesse der Rechtsschutzsu
chenden auch ausgeübt haben, werden eli
miniert. Es ist kein Zufall, daß es jene trifft, 
die sich um den Rechtsschutz der Bürger
Innen am meisten verdient gemacht und die 
gleichzeitig das größte Ansehen in der 
rechtswissenschaftlichen Gemeinschaft er
worben haben. Es reicht diese zu eliminie
ren, dann ist der ganze UVS diszipliniert. 

Mit rechtmäßigen Dingen kann es hiebei 
nicht zugehen. So müssen Vorwände ge
sucht werden, um die Nichtwiederbestel
lung solcher Mitglieder vom Gesetz gedeckt 

erscheinen zu lassen: Für die Wiederbestel
lung werden Kriterien angelegt, die den bis
herigen Mitgliedern des UVS vorenthalten 
bzw geheimgehalten werden, was auch not-. 
wendig ist, weil sie vom Präsidenten ständig 
geändert werden, damit sie mißliebige Mit
glieder nicht erfüllen können. Die Statistik 
wird solange manipuliert, bis sie - kennt 
man die Ausgangsdaten - das Gegenteil des
sen besagt, was sie besagen soll. Weil auch 
das nicht ausreicht, werden Punkte für den 
Arbeitserfolg willkürlich vergeben. Daß 
diesen Kriterien auch die Vollversammlung 
des UVS nicht zustimmt, schert die Verant
wortlichen wenig. Schließlich kann der Prä
sident der Vollversammlung ein Protokoll 
vorlegen, das nachweislich falsch ist und 
durch Protokollrügen zahlreicher Mitglie
der widerlegt wird, aber immerhin zum er
wünschten Ergebnis führt. 

Cui Bono? Dem Interesse der BürgerIn 
an einer rechtmäßigen und damit auch Ver
trauen einflößenden Verwaltung sicher 
nicht, im Gegenteil, die Befürchtungen ge
genüber einem Moloch Gemeinde Wien 
bestätigen sich voll. Man fühlt sich an das 
System des Stalinismus erinnert, ein büro
kratisch-diktatorisches Herrschaftssystem. 

Während jedoch die Herrschaft im Sta
linismus - abgesehen von der Spitze - von 
einem gesichtslosen Apparat ausging, trifft 
dies freilich im Falle der Gemeinde Wien 
nicht zu: Die Personen, die hinter diesen 
Machenschaften stehen, lassen sich benen
nen, ungeachtet ihrer formalen Bekleidung 
in Beschlüsse der Landesregierung. Es sind 
dies der Präsident des UVS Wien, Dr. Mo
ser, der mit allen Mitteln, einschließlich 
wiederholter und nachweislicher Unwahr
heiten, die Unabhängigkeit der Mitglieder 
des UVS einzuschränken sucht, und der 
zuständige Stadtrat Hatzl, dem all dies be
kannt ist und dies fördert, damit sich keine 
unabhängige Behörde in die Belange seines 
Magistrats einmischt. 

Erfreulicherweise trennt uns aber eine 
Kleinigkeit von den Voraussetzungen eines 
stalinistischen Gesellschaftssystems: Wir 
leben in einer Demokratie und derartige 
Auswüchse sind nur möglich, wenn eine 
Partei mit absoluter Mehrheit glauben 
kann, der Wille der politischen Funktionä
re sei ident mit den Interessen der Bevölke
rung. Wir können diesem System die abso
lute Mehrheit nehmen, demnächst. • 
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MERKWÜRDIG 

Die unterste 
Schublade 

Österreich. (Maria Windhage1') 
Wer inskripiert bzw immatriku
liert ist, erhält grundsätzlich kein 
Arbeitslosengeld oder Not
standshilfe. Von diesem Grund
satz kann das Arbeitsamt nur un
ter den in § 12 Abs 4 AIVG ge
nannten Voraussetzungen Aus
nahmen zulassen: Ausnahms
weise können Arbeitslosengeld 
oder Notstandshilfe nur dann 
zugesprochen werden, wenn das 
Studium bereits während eines 
aufrechten und längere Zeit an
dauernden Arbeitsverhältnisses 
begonnen worden ist und die Be
schäftigung nicht freiwillig gelöst 
wurde. Entscheidend ist einzig 
und allein die Dauer des letzten 
Dienstverhältnisses. 

Damit wurde ein auffälliger 
Bruch mit den Prinzipien des 
AIVG vollzogen (siehe ausführ
lich Juridikum 2/96, 34f). Dies 
führte zu zahlreichen Beschwer
den von studierenden Arbeitslo
sen, die alle primären Anspruchs
voraussetzungen erfüllten, je
doch aus der Arbeitslosenversi
cherung ausgeschlossen wurden, 
an den Verwaltungsgerichtshof 
(VwGH). Dieser schloß sich den 
vorgebrachten verfassungsrecht
lichen Bedenken an und regte ein 
Gesetzesprüfungsverfahren beim 
Verfassungsgerichtshof (VfGH) 
an. Dieser konnte sich zu keiner 
Aufhebung des Gesetzes durch
ringen und griff - wie immer, 
wenn's mit der Begründung eng 
Wird - in seine unterste Schubla
de, zur "verfassungskonformen" 
Interpretation: Der VfGH hege 
kClIlcn Zweifel, daß eine dem 
Sachlichkeitsgebot entsprechen
de verfassungskonforme Ausle
f;ulIg wtgcgen den Bedenken des 
VwCl1 möglich sei; die Textie-
1IIIIg des § 12 Abs 4 AIVG sei 
.. ,d,slr,lkt" zu verstehen; eine 
,1'1I,ld,lItfcllde Bcschäftigung 
I", '1111<' ,1I1<h .IUS mchreren aufein-
111'1., 11 "Igclldell Uicnstverlült-

,'11 l'nl('h('lI, Der blof~e Be
'1111", ')lIldiuIllS, allellfalls 
,'I ," "'I ('1,1 IIOIrh [\c(,lllli, 

gung einer Beschäftigung, reiche 
nicht aus. Vielmehr sei es erfor
derlich, daß der Studierende in ei
nem Zeitraum von mehr als ei
nem Semester gleichzeitig ein 
Studium betrieben und in einem 
Dienstverhältnis gestanden habe. 
Ob die Behörde das Gesetz rich
tig anwende, sei letztlich vom 
VwGH zu beurteilen. 

Damit hat der VfGH eine Be
stimmung, die objektiv völlig 
ungeeignet ist, Mißbräuche der 
Arbeitslosenversicherung durch 
Arbeitsunwillige zu verhindern, 
dafür aber unerträgliche Härte
fälle produziert, mit einer dog
matisch unhaltbaren Begrün
dung, abgesegnet. Diese Vor
gangsweise kennen wir bereits 
aus dem Fremdenrecht. Schöne 
Grüße vom Rechtsstaat! • 

Sozial-Recht für 
Ausländerinnen 
Straßburg. (apa/5usanna 5peck
mayer) Auch AusländerInnen 
haben in Österreich Anspruch 
auf Hilfe nach dem Arbeitslosen
Versicherungsgesetz. Mit diesem 
Urteil gab der Europäische Ge
richtshof für Menschenrechte 
(EGMR) der Beschwerde eines 
in Österreich lebenden Türken 
statt, dem das Arbeitsamt Linz 
1987 die Notstandshilfe mit dem 
Hinweis auf § 3312a verweigert 
hatte, naclj dem nur Österrei
cherInnen 'Anspruch auf diese 
Hilfe hätten. 

Nach Auffassung des EGMR 
verstieß diese Regelung gegen 
das in Art. 14 MRK festgelegte 
Diskriminierungsverbot. Da der 
Türke mit der Einzahlung seiner 
Beiträge zur Arbeitslosenversi
cherung die Voraussetzung für 
den Erhalt der Notstandshilfe 
erfüllt habe, sei die Ungleichbe
handlung zu österreichischen 
Staatsbürger Innen "nicht objek
tiv und vernünftig begründbar. " 
Es sei nicht angemessen, diese 
Hilfe an die Zahlung von Steu
ern und anderer Beiträge zu 
knüpfen. Die Republik Öster
reich muß nun insgesamt 
S 300.000,- Schaden- und Spese
ncrsatz zahlen. • 

TATblatt vs 
Haider 
Österreich. (TA Tblatt/ Maria 
Windhager) Mit einer Verurtei
lung Jörg Haiders endete am 2. 
Juli vor dem Handelsgericht 
Wien ein vom TATblatt ange
strengtes Verfahren gegen den 
FPÖ-Führer. Haider muß seine 
Behauptung, das TATblatt hätte 
dazu aufgerufen, der FPÖ Brief
bomben zu schicken und sei des
wegen bereits verurteilt worden, 
künftig unterlassen und im 0 RF
Fernsehen widerrufen. Das Ur
teil ist noch nicht rechtskräftig. 

Haider hatte die Behauptun
gen in der TV-Konfrontation mit 
Madeleine Petrovic am "Runden 
Tisch" des ORF im September 
1994 (!) erhoben, die offensicht
lich dazu dienten von den eigent
lichen Absendern der Briefbom
benserien abzulenken und deren 
rassistische Motivation zu relati-
vleren. 

Medienvolks
begehren 

• 

Österreich. (red.) Österreichs 
Medienlandschaft ist einzigartig. 
Es gibt kaum ein industrialisier
tes Land in der Welt, in dem so
viel Macht in so wenigen Händen 
liegt. Doch es wird noch schlim
mer: Regionalradiogesetz und 
Kabel-TV-Gesetz geben den be
reits marktbeherrschenden Kon
zernen die Möglichkeit, sich auch 
in diesen Bereichen auszubreiten. 

Deshalb startet in wenigen 
Wochen das Volksbegehren 
"SOS Medienfreiheit". Dabei 
geht es vor allem um zwei Punk
te: Erstens soll das Parlament, 
das bisher alle Entwicklungen 
verschlafen hat und nur dienst
fertig den Einfluß der Mächtigen 
sichert, aufgefordert werden, be
stehende monopolartige Zusam
menschlüsse aufzulösen und de
ren Einflußsphäre nicht noch 
weiter zu vergrößern. Zweitens 
soll per Gesetz der Ausverkauf 

des ORF bzw die Alternative da
zu, nämlich dessen vollständige 
Auslieferung an den Parteien
proporz (Schlagwort: Umgrün
dung in eine AG) verhindert 
werden. 

Derzeit prüfen die Proponen
ten des Volksbegehrens die juri
stischen Möglichkeiten, diese 
Forderungen im Rahmen der 
Rechtsordnung durchzusetzen. 
Diese Prüfung sollte bis Ende 
September abgeschlossen sein. 
Auch die Finanzierung der Akti
on ist noch nicht geklärt 
(Kto.Nr.: PSK 72.425.12). • 

Diskussionsbeiträge an: ,,505-
Medienfreiheit", Bankgasse 8, 
1010 Wien. 

Missing Link 

Österreich. (Klaus Richter) Be
reits im Juni stellte die Bundes
geschäftsführerin der SPÖ, Mag. 
Brigitte Ederer einen Entwurf 
zur Novelle des Mediengesetzes 
vor, mit der man "das Internet" 
rechtlich in den Griff zu bekom
men trachtet. 

Der Entwurf wurde von den 
Providern freudig begrüßt, de
nen der Entwurf die (medien
rechtliche) Haftung für den In
halt der über sie zugänglichen 
Web-Sites abnimmt und stattdes
sen denen zuweist, die die Inhal
te ins Netz stellen. Das wurde 
klarerweise von Layoutern und 
HTML-Codern scharf kritisiert 
und abgelehnt, sind sie doch oft 
nicht mit dem Autor, d.h. dem 
wirklich für den Inhalt Verant
wortlichen, identisch. Scherzhaft 
forderten manche, doch konse
quenterweise bei herkömmli
chen Printmedien ebenfalls Lay
outer und Drucker zur Verant
wortung für problematische re
daktionelle Inhalte zu ziehen. 

Doch ist der Entwurf aus der 
Sicht der Regulierer nicht 
schlecht und der juristische Trick 
gelungen. Während man auf EU
Ebene über die rechtliche Qua
lität eines Site des WorldWide
Webs (WWW) noch diskutiert, 
soll es per Legaldefinition zum 
(periodischen) Medium werden. 
Mag in Wirklichkeit das Internet 
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auch kein Medium,sondern ein 
weltweiter Verbund von Com
puternetzen sein, und ist das 
WWW nicht das Internet. Doch 
normative Begriffe haben nicht 
erst seit dem Suchtgiftgesetz mit 
der Wirklichkeit nicht viel zu 
tun. Der normative Kunstgriff 
der gesetzlichen Fiktion ist frei
lich zulässig und macht per Defi
nitionsmacht des Gesetzgebers 
die Web-Page zum Medium und 
so das Netz zum Objekt des Me
dienrechts. 

Während solcherart der Con
tent des WWW den Haftungs
maßstab für den im Impressum 
genannten liefern sollte, blieb das 
wesentliche Strukturelement des 
Netzes, ja sein Prinzip, unbeach
tet: das Hyperlink. Als ein recht
liches Nichts, ein Faktum - we
der geschützt durch das Urhe
berrecht, noch verfolgbar mit 
den Mitteln des Strafrechts - ist 
der Verweis auf die Internet
Adresse einer anderen Page die 
Grundlage, auf der das gesamte 
System basiert. Manche Bome
pages bestehen nur aus " links " , 
so etwa die Hate Page der B'nai 
Brith mit ihren dutzenden Auf
fahrten in die holprigeren Ge
genden des rechtsextremen Cy
berspace, die ihre Hardware
Entsprechung meistens in den 
USA haben. Ist hier der Autor 
der Link-Page auf einem Umweg 
Content-Provider von national
sozialistischen Inhalten und da
mit haftbar? 

Der von der intendierten N 0-

velle inkriminierte Tatbestand 
findet also oft, ja in der Regel, 
nicht auf dem Site statt, der Ob
jekt der gesetzgeberischen Be
gierde ist, sopdern möglicher
weise auf der anderen Seite des 
Globus. 

Auch einer weiteren Intenti
on des Entwurfs, nämlich den für 
den Inhalt einer Präsentation 
Verantwortlichen sozusagen auf 
Umwegen einer strafrechtlichen 
Haftung zuführen zu können, 
würde die Novelle kaum zur 
Umsetzung verhelfen. Denn ge
rade das von Netzregulierern mit 
lästiger Regelmäßigkeit vorge
brachte Argument des Kindes
mißbrauchs und der Kinderpor
nographie hat in Wirklichkeit 
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mit dem Netz überhaupt nichts 
zu tun. Hier findet die Katastro
phe lange vor dem Computer 
und weit weg davon statt. Keine 
Technologie hat der Kinderpor
nographie zu so viel Verbreitung 
verholfen, wie die Sofortbildka
mera und der Video-Camcorder, 
die allgemein für ungefährlich 
gehalten werden. Nicht das In
ternet. 

Was noch auffällt: Eines der 
ersten Ergebnisse der roten "task 
force" hat den Schutz der Betrei
ber und das "law enforcement" 
im Auge und nicht etwa den der 
Privatsphäre der Surfer, die ihre 
"electronic footprints" überall 
im Web hinterlassen. Ein Eintre
ten also für das Unternehmertum 
und nicht etwa die "virtual 
dass", das digitale Proletariat des 
ausgehenden 20. Jahrhunderts. 
Ein Versuch, der angesichts der 
globalen Aufgabe wegen seiner 
nationalen Beschränktheit und 
der Anwendung überkommener 
Regelungstechniken sowieso 
zum Scheitern verurteilt ist. Re
gelungsmethoden, die in anderen 
Bereichen übrigens nicht etwa 
zum Verschwinden unerwünsch
ter Fakten, sondern zum Entste
hen neuer Strukturen, Sprach
muster und Wortbedeutungen 
geführt haben. Und vielleicht ist 
die Impressu~spflicht nur ein 
Vorgeschmack auf das Totalver
bot von Verschlüsselungstechno
logien und auf vermehrte Zu
griffsrechte der Polizei im Netz. 
Wie in den Staaten, wo die Clin
ton Administration gerade erst 
mit einer Neuauflage von Clip
per-Vorschlägen neuerlich ihre 
Bereitschaft zeigte, die privacy 
rights der User auf dem Altar der 
öffentlichen Sicherheit opfern zu 
wollen. • 

Blaulichtgebühr 
Österreich. (Andreas Walch) 
Verkehrsunfälle gehören wohl 
zu den unangenehmsten Situa
tionen, in die ein Mensch kom
men kann. Geschockt und unter 
hohem Streß soll man möglichst 
die richtigen Entscheidungen 
treffen. Der Unfallhergang soll 

rekonstruiert werden, die Perso
nalien mit dem Unfallgegner aus
getauscht werden und man soll 
sich vergewissern, ob es Verletz
te gibt. Seit 1.7.96 gibt es in die
sem Zusammenhang eine N eure
gelung in der StVO, die eine zu
sätzliche Frage aufwirft. Muß 
man den Polizeieinsatz zahlen, 
oder nicht? 

Dabei geht es um folgendes. 
§ 4/5b StVO besagt, wer bei ei
nem Verkehrsunfall ohne Perso
nenschäden und wo es allen Be
teiligten möglich gewesen wäre, 
sich auszuweisen, die Polizei 
verständigt, soll dafür 500,- ÖS 
zahlen. Nach § 4/5a StVO muß
te auch bisher in solchen Fällen 
die Polizei nicht gerufen werden, 
neu ist eigentlich nur, daß man 
jetzt dafür zahlen muß, wenn 
man es doch tut. Es wurden in 
den § 4/5b StVO aber auch eine 
Reihe von Tatbeständen aufge
nommen, unter denen die Zah
lung entfällt. Kurioserweise sind 
alle Gebietskörperschaften von 
der Zahlung der Blaulichtgebühr 
ausgenommen. Eine weitere und 
nicht minder~j:J.tige F rage ist 
natürlich, wer~~~ß diese Blau
lichtgebühr bezahlen? Jeder, der 
die Polizei verständigt bzw. auf 
dessen Verlangen eine Verkehrs
unfallaufnahme erfolgt. Es kann 
also durchaus vorkommen, daß 
bei einem Unfall mehrere Perso

!hen zur Kasse gebeten werden. 
, Von dieser Neuregelung hat sich 
der Staat eine ganze Menge Geld 
erhofft. Die Budgetplanung 
rechnete mit Einnahmen bis zu 
60 Mio., die Rechnung ging wohl 
nicht ganz auf. Rund 113 weniger 
Verständigungen treffen seither 
bei Polizei und 'Gendarmerie ein. 
Und die, die anrufen, müssen 
darauf hingewiesen werden, daß 
es unter oben genannten Voraus
setzungen Geld kostet, viele le
gen dann sofort wieder auf. Es 
kommt auch immer wieder vor, 
daß Beteiligte die Polizei rufen 
und dies bei deren Erscheinen 
abstreiten. Alles in allem wohl 
keine sehr glückliche Situation. 
Vor allem nicht, wenn man be
denkt, daß auf grund des § 96 St
VO die Behörden verpflichtet 
sind, Unfallforschung zu betrei
ben. Eigentlich müßte ja auch der 

MERKWÜRDIG 

Staat ein Interesse daran haben, 
von den Unfällen zu erfahren. 
Wirklich aussage kräftige Unfall·· 
statistiken zu erstellen, ist wohl 
nicht mehr so einfach. Man 
könnte sich auch fragen, ob llIan 
für etwas bezahlt, was eigentlich 
zu den Pflichten der zustiindigen 
Behörden gehört. Nach § 96 St
VO haben die zuständigen 
Behörden immerhin die Aufga
be, gefährliche Stellen im 
Straßenverkehr zu entschärfen 
und Orte, an denen es regel
mäßig zu Unfällen kommt, ver
kehrssicherer zu machen. Es 
sieht so aus, als hätte der Gesetz
geber mehr an das "schnelle" 
Geld, als an die rechtliche 
Durchsetzbarkeit gedacht. • 

Kündigung 
An die Redaktion der Zeit
schrift "Academia"! 

Wir geben Ihnen hiermit 
bekannt, daß wir keinerlei 
Wert mehr darauf legen, Ihre 
Zeitschrift im Austausch
abonnement zu beziehen. Wir 
werden also in Zukunft davon 
Abstand nehmen, Portospe
sen in Zeitschriften zu inve
stieren, die sogar das Niveau 
einer Palmerswerbung zu un
terschreiten imstande sind. 

Das in der Nummer Juli 
1996 der "Academia" erschie
nene Titelbild ist nicht nur ei
ne allzu billige Verkaufsma
sche sondern auch in uner
träglichem Maße sexistisch. 
Was wir nun im konkreten 
davon sowie von dem dazu
gehörigen, wohl der Rechtfer
tigung des Bildes dienenden 
(und ebenso letztklassigen) 
Artikel halten, ist zu unserem 
Bedauern nicht druckreif. Wir 
empfehlen Ihnen dazu jedoch 
die Lektüre des Nachsatzes 
auf Seite 36 desJuridikum Nr. 
3/96. 

Im übrigen haben wir den 
"Falter" nicht abonniert. 

Im Wissen um den Unte!'· 
schied zwischen Toleranz lind 
Ignoranz verbleiben wir R:\III 

und gar unlustig, 
die juridikum-Red<lktloll. 
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RECHT & GESELLSCHAFT 

Praxis und Rechtsprechung 

Existenzvernichtung 
auf Verdacht 

VON GEORG BÜRSTMAYR 

Seit ca. einem Jahr überprüft die Magistrationsabteilung 62 offenbar 
routinemäßig Ehen zwischen "Fremden" und Österreicherinnen. Der bloße 

Verdacht auf Vorliegen einer "Scheinehe" genügt zurVersagung der 
Aufenthaltsberechtigung und damit zur Vernichtung der Existenz. 

Nicht erst seit der zunehmenden Ver
schärfung des Österreichischen Frem

den- und Aufenthaltsrechts einerseits und des 
Staatsbürgerschaftsgesetzes andererseits ha
ben Fremde, die in Österreich Aufenthalt fin
den wollten, zu diesem Zweck eine Ehe mit 
einem/einer österreichischen Staatsbürgerln 
geschlossen. Tatsächlich zeigen Erfahrungen 
aus der anwaltlichen Praxis, daß für derartige 
"Scheinehen" ein regelrechter Markt bestand 
und besteht, die Bereitschaft, auf österreichi
scher Seite eine solche Ehe abzuschließen, 
wurde mit Beträgen bis zu öS 50.000,
manchmal auch darüber abgegolten.<l) Derar
tige umgangssprachlich sogenannte "Schein
ehen" sind allerdings zunächst dennoch gül
tig; sie können nur nach den Bestimmungen 
der §§ 23 ff EheG für nichtig erklärt werden. 
Die Klagebefugnis kommt gemäß § 28 Abs 1 
leg cit nur dem Staatsanwalt zu. In Wien be
steht seit Jahren die Situation, daß eine einzi
ge, allerdings auf diesem Bereich äußerst en
gagierte Staatsanwältin derartige Ehenichtig
keitsklagen erhebt und die entsprechenden 
Verfahren führt. Seit einer beachtlichen 
OGH-Entscheidung (s.u.) mit wesentlich 
höherer Erfolgsquote als früher. 

Gemäß § 23 Abs 1 EheG ist eine Ehe nich
tig, wenn sie ausschließlich oder vorwiegend 
zu dem Zweck geschlossen ist, der Frau die 
Führung des Familiennamens des Mannes 
oder den Erwerb der Staatsangehörigkeit des 
Mannes zu ermöglichen, ohne daß die eheli
che Lebensgemeinschaft begründet werden 
soll. Die Überschrift zu dieser Bestinunung 
lautet denn auch "Namensehe und Staatsan
gehörigkeitsehe" . Wurde zunächst schon vor 
Jahren diese Bestimmung dahingehend aus
gelegt, daß eine Ehe nicht nur nichtig war, 
wenn sie "der Frau", sondern schlicht einem 

der beiden Ehegatten Familiennamen oder 
Staatsangehörigkeit des anderen bringen soll
te, hielt doch der OGH noch bis ins Jahr 
1993, vereinzelt sogar bis 1994 (2) die Ansicht 
aufrecht, die Absicht, durch 'die Ehe
schließung nur einen Befreiungsschein zu er
langen, ohne auch nach Erfüllung der Vor
aussetzungen die österreichische Staatsbür
gerschaft anzustreben, wäre für eine Nichtig
erklärung der Ehe nicht ausreichend. 

Die Erlangung eines solchen Befreiungs
scheines könne aber ein Indiz dafür sein, daß 
damit nur der erste Schritt zur Erfüllung der 
Voraussetzungen der entsprechenden Be
stimmungen des Staatsbürgerschaftsgesetzes 
getan werden solle, um in Zukunft die öster
reichische Staatsbürgerschaft zu erlangen. 

Konnten beide Ehegatten dem Gericht 
aber überzeugend dartun, daß es schlicht um 
die Ermöglichung des Aufenthaltes oder ei
ner Beschäftigungsbewilligung (bzw. Aus-

"nahme von der Beschäftigungsbewilligungs
'pflicht) für den ausländischen Ehegatten ge
gangen war, ohne daß auch in Zukunft die 
Staatsbürgerschaft angestrebt werden sollte, 
war die Klage nach dieser Rechtsprechung 
abzuweisen. Erst im Jahr 1994 (3) hat der 
OGH seine Linie grundlegend geändert. Ei
ne Ehe sei auch dann gemäß § 23 Abs 1, 2. 
Fall EheG nichtig, wenn sie - ohne die Ab
sicht, eine Lebensgemeinschaft zu begründen 
- ausschließlich oder zumindest überwiegend 
zu dem Zweck geschlossen wurde, dem 
Fremden den unbeschränkten Aufenthalt in 
Österreich und/oder den unbeschränkten 
Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt 
zu ermöglichen, selbst wenn nach der Erfül
lung der Voraussetzungen der Erwerb der 
österreichischen Staatsbürgerschaft nicht an
gestrebt wird. 

(1) Die größte Zahl sog, "Scheinehen" dürfte aller- (2) vgl. 5 OB 547/94, ZfRV 1995/8 

dmgs unentgeltlich geschlossen worden sein. (3) 30.3.1994,8 OB 577/93, OJZ 1994/196 
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Der OGH hat damit zweifelsohne Rich
terrecht geschaffen. Selbst bei extensivster 
Auslegung der Wortfolge "den Erwerb der 
Staatsangehörigkeit ( .. .lies des Ehegatten) zu 
ermöglichen" läßt sich diese Rechtsansicht 
mit der Textierung des § 23 Abs 1 EheG nicht 
mehr in Einklang bringen. Seit dem 6.7.1938 
wurde und wird wohl unter "Staatsan
gehörigkeit" etwas anderes verstanden, als 
der unbeschränkte Aufenthalt in Österreich 
und/oder der unbeschränkte Zugang zum 
österreichischen Arbeitsmarkt, sind doch mit 
der Staatsangehörigkeit noch ganz andere 
Konsequenzen verbunden (man denke nur 
an die Wehrpflicht, das Wahlrecht etc.). 

Wie dem auch sei, nach derzeitiger 
Oberstgerichtlicher Rechtsprechung ist die 
Überschrift zu § 23 EheG mit "Namens ehe 
und Aufenthalts- bzw. Beschäftigungser
möglichungsehe" zu lesen. 

Tiefgreifendes generelles Mißtrauen 

Nichts geändert hat sich an der Bestimmung 
des § 27 EheG: "Niemand kann sich auf die 
Nichtigkeit einer Ehe berufen, solange nicht 
die Ehe durch gerichtliches Urteil für nichtig 
erklärt worden ist." Der VwGH hat denn 
auch noch im Jahr 1989 (4) festgehalten: "Auch 
wenn eine Ehe (zwischen einem Ausländer 
und einer Inländerin) nicht ihrem Wesen ent
sprechend geführt wird, kann dies nicht zur 
Begründung eines Aufenthaltsverbotes her
angezogen werden, weil eine vor einem öster
reichischen Standesbeamten geschlossene Ehe, 
solange sie nicht für nichtig erklärt wurde, als 
solche besteht und sich niemand auf ihre Ver
nichtbarkeit berufen kann. «(5) 

Neuerdings scheint man dies allerdings 
anders zu sehen. Seit rund einem J ahr werden 
von der Magistratsabteilung 62, der Behörde 
erster Instanz zum Vollzug des Aufenthalts
gesetzes in Wien, offenbar routinemäßig 
Ehen zwischen Fremden und Österreicherin
nen überprüft, insbesondere dann, wenn sich 
aufgrund unterschiedlicher Meldungen oder 
anderer (scheinbarer) Indizien Verdachtsmo
mente im Hinblick darauf ergeben, die Ehe 
wäre (nur?) zum Zweck der Erlangung einer 
Aufenthaltsbewilligung oder des Zugangs 
zum Arbeitsmarkt geschlossen worden. 

Dabei kommen Ermittlungsmethoden 
und Interpretationsmuster zum Vorschein, 
die gelinde gesagt von einem tiefgreifenden 
generellen Mißtrauen gegenüber allen Ehen, 
die zwischen Inländerlnnen und Fremden ge
schlossen wurden, zeugen. Textbeispiel: 

"Bereits am ... April 1991 habe er dann sei
ne jetzige Gattin geehelicht. Weiters habe sei
ne Ehefrau nach der Hochzeit ab und zu bei 

(4) 28.6.1989, OJZ 1990, 490 

(5)zit. n, Dittrich-Tades, ABGB34, E 5 zu § 27 EheG 
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ihm gewohnt. Sie wollte jedoch ihre Woh
nung nicht aufgeben. Dazu wird bemerkt, 
daß der Antragsteller laut vorgewiesenem 
Mietvertrag seit ... Juli 1991 seine jetzige 
Wohnung in 1030 Wien, ... angemietet hat, 
laut polizeilicher Meldedarstellungjedoch nie 
ein gemeinsamer Ehehaushalt gegründet 
wurde. Des weiteren hat die Ehefrau am '" 
Februar 1992 ein außereheliches Kind zur 
Welt gebracht. Anhand der vorliegenden 
Fakten kann nicht davon ausgegangen wer
den, daß im gegenständlichen Fall eine Ehe 
im Sinne einer Geschlechts-, Wirtschafts- und 
Wohngemeinschaft existiert hat. Auch der 
Umstand, daß der Antragsteller bereits zwei 
Tage nach der Eheschließung, nämlich am ... 
die Ausstellung des Befreiungsscheines bean
tragt und in der Folge hiermit erstmals eine 
unselbständige Tätigkeit in Österreich aufge
nommen hat, gibt nur zu Befürchtungen im 
aufgezeigten Sinne Anlaß. Auch die nieder
schriftlichen Angaben der Ehefrau vom ... 
sind nicht geeignet, den Verdacht zu entkräf
ten, daß im gegenständlichen Fall tatsächlich 
eine Scheinehe zum Zwecke der Erlangung 
des Befreiungsscheines und in weiterer Folge 
zur Aufnahme einer unselbständigen Er
werbstätigkeit geschlossen wurde. Der An
tragsteller hat durch dieses Verhalten gezeigt, 
daß er durchaus bereit ist, eine Scheinehe ein
zugehen, um fremdenrechtliche Vorschriften 
zu umgehen. Da ein erhöhtes öffentliches In
teresse an einer geordneten Zuwanderung 
und einem rechtmäßigen Aufenthalt von 
Fremden in Österreich besteht, stellt der Auf
enthalt des Antragstellers im Bundesgebiet ei
ne gravierende Gefährdung der öffentlichen 
Ruhe, Ordnung und Sicherheit dar. Demge
genüber sind die privaten und familiären In
teressen des Antragstellers hintanzustellen. 
Auf Artikel VIII MRK wurde Bedacht ge
nommen. Es war daher spruchgemäß zu ent
scheiden. " 

Soll heißen: Die Versagung der Verlänge
rung einer Aufenthaltsbewilligung unter Be
rufung auf den Sichtvermerksversagungs
grund des § 10 Abs 1 Z 4 F rG (Gefährdung 
der öffentlichen Ruhe, Ordnung oder Sicher
heit dwch weiteren Aufenthalt des Fremden 
in Österreich) wird allein damit begründet, 
daß ein Verdacht (!) auf das Eingehen einer 
Scheinehe in der Vergangenheit besteht. 
Selbst "niederschriftliche Angaben der Ehe
frau", die eine "Scheinehe" bestreitet, ver
mögen die Beamten nicht von ihrem Ver
dacht abzubringen. Dem Verfasser sind wei
tere Einzelfälle bekannt, in denen ausschließ-

(6) Die Bearbeitungsdauer anderer Berufungen in 

Aufenthaltssachen liegt nach Erfahrung des Autors 

zwischen 4 und 6 Monaten, oft darüber. 

(7) 27.1.1994,93/18/0560; 17.6.1993, 93/18/0266; 
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lich (!) die Exehefrau eines Fremden gehört 
wurde und die substantiierten Bestreitungen 
des betroffenen Fremden nicht einmal igno
riert wurden. 

Dieser doch etwas lockere Umgang mit 
der Wahrheitsfindung zieht sich im übrigen 
nach derzeitiger Entscheidungspraxis durch 
die Instanzen: Das Bundesministerium für 
Inneres bearbeitet Berufungen in "Schein
ehesachen" in einem vergleichsweise un
glaublich kurzen Zeitraum von 4 bis 6 Wo
chen.(6) Die erstinstanzlichen, den Verlänge
rungsantrag abweisenden Bescheide werden 
in aller Regel ohne jede weitere Ermittlung 
bestätigt. 

Rechtspolitisch mehr als bedenklich 

Dies steht vor dem Hintergrund der neueren 
VwGH-Judikatur, nach welcher eine Ehe
schließung ausschließlich zu dem Zweck, 
sich die Aufenthaltsberechtigung und einen 
Befreiungsschein zu beschaffen, zulässiger
weise als Rechtsmißbrauch gewertet und dar
aus zutreffend geschlossen werden dürfe, daß 
der Aufenthalt des Fremden die öffentliche 
Ordnung gefährde (7). Überaus bedenklich ist 
diese Rechtsprechung vor allen Dingen des
halb, weil der VwGH an anderer Stelle (8) 

ausgesprochen hat, daß für die Versagung ei
nes Sichtvermerkes nicht die definitive Fest
stellung des Versagungsgrundes (hier: Verur
teilung wegen bestimmter strafbarer Hand
lungen) erforderlich wäre, »es genügt viel
mehr ein diesbezüglich begründeter Ver
dacht" (9). 

Nun ist spätestens seit der oben darge
stellten, exzessiv zu nennenden neuerenJu
dikatur des OGH zu § 23 EheG gerade der 
Begriff der Namens- und Staatsangehörig
keitsehe im Sinn des § 23 Abs 1 leg cit 
deckungsgleich mit den vom VwGH als 
Rechtsmißbrauch gewerteten Ehen, die aus
schließlich zum Zweck, sich die Aufenthalts
berechtigung und einen Befreiungsschein zu 
beschaffen, geschlossen wurden. 

Gemäß § 381. Halbsatz AVG wären Ver
waltungsbehörden aber in Hinblick auf § 27 
EheG - bis zur Entscheidung über eine 
Ehenichtigkeit durch gerichtliches Urteil
gar nicht berechtigt, über die Qualität einer 
Ehe zwischen einem Ausländer und einer In
länderin als Vorfrage in Hinblick auf § 10 Abs 
1 Z 4 FrG abzusprechen. 

Der VwGH scheint diese Problematik zu 
umschiffen: »Die rechtsmißbräuchliche Ein
gehung einer Ehe durch einen Fremden 
zwecks Beschaffungfremdenrechtlich bedeut-

28.10.1993,93/18/0433 = Zfvw 1995/1/112 

(8) 13.1.1994, 93/18/0317 

(9) 3.6.1993,93/18/0153 = Zfvw 1994/5/1720, er

gangen zur sprachlich weitgehend übereinstim-

samer !1crechtigutill/'ti (" ,) ,I/t.,/I, tim l?iJJ"lld,lIjjU 

dar, we":hes d,I'l.1I /I'lhrl, 1141 ollfiflilldlt' 
Ordnung durclJ dt'TI wl'itl'iml /11,/I'lllh,;/1l 
Fremden iu Östt'rrt'ü'b g#J,'jhI'Jtll '11',1,11'1$, 

die durch ein solches Verh,,/Mi lwr/,vil{tJllihl' 
te Verwirklichung des '/~ttIJt:sl ,ltuh'" 111','6 f () 
Abs 1 Z 4 FrG kommt der Fr,,!!./' des ,HiJl/li/l' 
ten Bestehens der Ehe keine n'(,'lJtH'r;'il!lJ/ichfi 

Bedeutung zu" (10). Dies alles 'lllfgrllnd bingei' 
Verdachtsmomente; von Beweis(:n für den im 
Ergebnis existenz- (weil aufenthaltsrecht.} 
vernichtendenden Vorwurf, eine "Scheinehe« 
geführt zu haben, ist meist keine Spur. Auch 
hier wird im Ergebnis Recht umgeschrieben, 
und zwar rückwirkend. Die in diesem Ver
fahren gegenständlichen Ehen wurden in aller 
Regel im Zeitraum 1989 bis 1991 geschlossen, 
zu einer Zeit also, als weder die Kehrtwende 
des OGH in seiner Rechtsprechung zu § 23 
EheG, noch die oben dargelegte bedenkliche 
Rechtsprechung des VwGH absehbar war. 
Hinzu tritt, daß der Gesetzgeber zwar in ei
ner Novelle zum AufG (11) die bescheidmäßi
ge Verfügung des nachträglichen Verlustes der 
Aufenthaltsbewilligung für den Fall vorgese
hen hat, daß der Fremde falsche Angaben 
über das Bestehen einer Ehegemeinschaft ge
macht hat. Eine ähnliche gesetzliche Bestim
mung findet sich aber für den Fall der Versa
gung der Verlängerung einer Aufenthaltsbe
willigung wegen einer vor Jahren (!) geschlos
senen Ehe, die den Verdacht einer Scheinehe 
erweckt, weder im AufG noch im FrG. Hier 
bedarf es eben der Subsumtion unter § 5 Abs 
1 AufGiVm§ 10Abs 1 Z4FrGunddendort 
normierten Sichtvermerksversagungsgrund
für dessen Verwirklichung notabene der 
bloße begründete Verdacht ausreichen soll. 

Verwaltungsverfahren, die bei allem Re
spekt vor der Überlastung der Behörden 
schleißig genannt werden müssen, zumindest 
scheinbar gedeckt von einer äußerst restrikti
venjudikatur des VwGH (soweit ersichtlich, 
vor allem des Senats 18) führen also zur 
schlagartigen Vernichtung über viele Jahre 
aufgebauter Existenzen. Formal läßt dies die 
Frage der Nichtigkeit der Ehe iSd § 23 EheG 
elegant links liegen. Inhaltlich beruft sich frei
lich die Behörde nach dem AufG auf genau 
jene Nichtigkeit, wie sie der OGH neu defi
niert hat. 

Wie so oft im Fremden- und Aufenthalts
recht ein rechtspolitisch mehr als bedenkli
cher Zustand. • 

Mag. Georg Bürstmayr ist Rechtsan
waltsanwärter in der Kanzlei Dr. Prader. 

menden Vorgängerbestimmung des § 25 Abs 3lit d 

PaßG 1969 

(10) 21.7.1994, 94/18/0164 

(11) Bundesgesetzblatt 1995/351 
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Strafrechtsänderung, die X. 
VON SEPP BRUGGER 

Diesen Herbst soll das Strafrechtsänderungsgesetz beschlossen werden.Vom 
Ziel, der Fortentwicklung gesellschaftlicher Wertvorstellungen zu entspre

chen, ist die Regierungsvorlage leider weit entfernt. 

I m Vorblatt der Regierungsvorlage (StRÄG 
1996) wird die Novellierung des StGB da

mit begründet, daß "neue und veränderte Er
scheinungsformen der Kriminalität, wie die 
Fortentwicklung gesellschaftlicher Wertvor
stellungen entsprechende Reaktionen erfor
dern und ein gewisses Regelungsdefizit ua. 
im Bereich der Abschöpfung von illegalen 
Gewinnen der (organisierten) Schwer- und 
Mittelkriminalität, bei bestimmten Arten der 
Gewaltkriminalität, bei auf Täuschung und 
Ausbeutung gerichteter Schlepperei, bei der 
Herstellung und Verbreitung von ABC-Waf
fen sowie im Bereich des Umweltstrafrechts" 
mit dieser Novelle beseitigt werden sollen. 
Andererseits sollen nicht mehr zeitgemäße 
strafrechtliche Regelungen (zB im Bereich 
der Bewährungshilfe) angepaßt oder wie zB 
der Ehebruch ersatzlos gestrichen werden. 

Auch wenn ein Großteil der vorgeschla
genen Änderungen positiv zu beurteilen sind, 
so fehlte dem Justizministerium offensicht
lich doch der nötige Mut, mit dieser Novel
lierung dem StGB eine zukunftsweisende 
Orientierung zu geben. 

Aufhebung der 
vorbeugenden Maßnahmen 

Das Maßnahmenrecht, wonach eine zeitlich 
unbegrenzte Anhaltung in Haftanstalten für 
geistig abnorine, entwöhnungsbedürftige 
Rechtsbrecher und gefährliche Rückfallstäter 
möglich ist, widerspricht dem Grundsatz 
"nulla poena sine lege", da für den Betroffe
nen nicht abschätzbar ist, in welchem Aus
maß er für sein Vergehen bestraft wird. Auf
grund dieser gesetzlichen Bestimmungen ist 
es bereits zu einer Beschwerde an den Eu
ropäischen Gerichtshof gekommen, wobei 
im Laufe der Verhandlungen vor der Eu
ropäischen Kommission für Menschenrech
te die österreichische Bundesregierung den 
Widerspruch des Maßnahmenvollzuges zur 
FM R K eingestanden hat und mit dem Be
,,: hwcrdcführer Vergleichsverhandlungen 
.\ll! 11'1 hl11. Trotz dieser Tatsachen werden von 
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den Koalitionsparteien und dem Justizmini
steriumdie Bestimmungen der § 21 bis 23, 24 
und 25 StGB nicht in Frage gestellt. 

Beseitigung sexistischer Elemente 

Es ist eigentlich unfaßbar, daß auch im Jahr 
1996 der Täter straffrei bleibt, wenn er die 
entführte und mißbrauchte weibliche Person . 
heiratet. Laut Erläuternden Bemerkungen 
dazu tritt das Interesse an der Bestrafung ge
genüber dem Interesse an der Aufrechterhal
tung dieser Ehe zurück. 

Nicht verständlich ist weiters, warum nur 
die Entführung von Personen weiblichen 
Geschlechts zum Zwecke des Mißbrauchs 
bestraft wird, nicht aber die Entführung von 
Personen männlichen Geschlechtes, wenn es 
sich nicht um unmündige Personen handelt. 

Bereits seit 1992 geplant ist auch die Strei
chung des Straf tatbestandes des Ehebruchs, 
zumal dieser Paragraph nach wie vor ange
wandt wird. Um totes Recht handelt es sich 
hingegen beim ebenso vorsintflutlichen 

·'Straftatbestand der Unterschiebung eines 
Kindes. 

Streichung der Blasphemiebestimmung 

Die letzten Beispiele in der Judikatur zeigen 
deutlich, daß der Straf tatbestand der Herab
würdigung religiöser Lehren vor allem dazu 
mißbraucht wurde, um Zensur auszuüben. 
Die Betroffenen dieses Straf tatbestandes wa
ren in den letzten Jahren vor allem Kultur
schaffende. Es ist widersinnig, einerseits Sal
man Rushdie wegen seiner literarischen 
Tätigkeit auszuzeichnen und andererseits im 
eigenen Land Kulturschaffende wegen Her
abwürdigung oder Verspottung einer Glau
benslehre zu bestrafen. 

Aufhebung der Diskriminierung von 
Homosexuellen 

Längst überfällig ist weiters die Beseitigung 
der §§ 209 (gleichgeschlechtliche Unzucht 
lnit Jugendlichen), 220 (Werbung für Un-

zucht mit Personen des gleichen Geschlech
tes oder mit Tieren) und 221 (Verbindung zur 
Begünstigung gleichgeschlechtlicher Un
zucht). Während in der Regierungsvorlage 
aus dem Jahre 1994 noch die Aufhebung der 
Bestimmungen der §§ 220 und 221 enthalten 
war, ist dieser Vorschlag aus der Regierungs
vorlage 1996 wieder entfernt worden. 

Entkriminalisierung 

Der außergerichtliche Tatausgleich hat sich 
bei Jugendlichen sehr erfolgreich durchge
setzt. Versuchsweise wurde der außerge
richtliche Tatausgleich für Erwachsene auch 
schon bei einigen Gerichten mit großem Er
folg zur Anwendung gebracht, die Beendi
gung des Versuchstadiums wäre daher sinn
voll. 

Kindesmißbrauch 

Nach den zuletzt geführten Diskussionen ist 
zu erwarten, daß im Rahmen der Novelle des 
StGB auch konkrete Bestimmungen betref
fend den Kindesmißbrauch geschaffen wer
den .. 

Die Vorschläge, einen Schadenersatzan
spruch bei Vergewaltigungen und Mißbrauch 
gesetzlich festzuschreiben, ist auf alle Fälle zu 
begrüßen. Wie bei den Straf tatbeständen 
müßten aber auch bei diesen Schadenersatz
ansprüchen die Verjährungsbestimmungen 
dahingehend geändert werden, daß die Frist 
erst mit der Volljährigkeit der betroffenen 
Personen zu laufen beginnt. Gerade bei Kin
der und Jugendlichen trifft häufig der Fall 
ein, daß diese über ihre Mißhandlungen erst 
nach ihrer Trennung von der Familie reden 
können und wollen. 

Wie die derzeitige Diskussion zeigt, ist zu 
befürchten, daß die Thematisierung des Pro
blembereiches Gewalt gegen Kinder in der 
Diskussion um die Kinderpornographie 
stecken bleibt. Ziel müßte es vielmehr sein, 
daß Kinder einer Gewaltanwendung über
haupt nicht mehr ausgeliefert sind. Gewalt an 
Kindern ist nicht nur ein strafrechtlicher Tat
bestand, sondern in erster Linie die Erfah
rung schwerwiegender Deformationen ele
mentarer Beziehungsbereiche. Diese können 
weder durch Verurteilung der Täter noch 
durch Bestrafung allein geregelt werden. 

Die Grünen haben daher bereits im Jahre 
1994 in Zusammenarbeit mit dem Unabhän
gigen Kinderschutzzentrum einen Ent
schließungsantrag zur Einführung eines 
Konfliktregelungsmodells eingebracht. • 

RA Dr. Sepp Brugger ist Rechtsberater 
des Grünen Klubs im Parlament. 
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Good news: bitte warten! 
Warum Kolporteure Dienstnehmer sind, 
aber nicht als solche behandelt werden. 

VON ROBERT SCHLESINGER 

Es gibt gar nichts Neues, nur der ,Stan

" dard' hat das behauptet." Heinrich 
Vana, Rechtsanwalt, übt sich in Understate
ment. Es sei lediglich eine kleine Etappe im 
jahrelangen Kampf um die Anerkennung der 
Zeitungskolporteure - von denen Vana etli
che vertritt - als Dienstnehmer bewältigt 
worden. 

Im Oktober 1989 warf die Mediaprint 
Zeitungsvertriebsgesellschaft einen Kolpor
teur hinaus (im Firmenjargon: sie stellte sei
ne Belieferung ein, schließlich handelt es sich 
UIll freie Unternehmer), nachdem sie ihn da
bei ertappt hatte, daß er ein Konkurrenzpro
dukt feilbot, und nachdem er sich der Sankti
on dafür (ihm wurde sein Rayon für die 
Abendkolportage in Lokalen entzogen) wi
dersetzte. Vana eröffnete für den Mann zwei 
Verfahren: eines beim Arbeits- und Sozialge
richt Wien zur Feststellung des Arbeitsver
hältnisses und Nachzahlung vorenthaltener 
Leistungen, das zweite bei der Wiener Ge
bietskrankenkasse, weil er von der Media
print vorschriftswidrig nicht zur Sozialversi
cherung angem.eldet worden sei. Edler Spen
der der Prozeßkosten, so Vana, war Kurt 
Falk. 

Das Gericht gab dem Kolporteur recht; 
die Mediaprint berief, unterlag aber auch in 
zweiter Instanz vor dem Oberlandesgericht 
Wien im Februar 1992. Der Kolporteur sei 
gezwungen gewesen, in vorgeschriebener 
Kleidung an vorgeschriebenen Orten zu vor
geschriebenen Zeiten vorgeschriebene Pro
dukte vorschriftsmäßig zu präsentieren, um 
eine vorgeschriebene Mindestanzahl zu ver
kaufen; ob er den Vorschriften genüge, sei re
gelmäßig kontrolliert worden. "Das Ver
tragsverhältnis der Parteien", so folgerten die 
Gerichte, sei "daher als Dienstvertrag anzu
sehen." Freilich wurde der Wunsch des Klä
gers, die Mediaprint solle ihm die Differenz 
zum kollektivvertraglichen Mindestlohn für 
Handelsangestellte nachzahlen, abgewiesen: 
Auf die Kolporteure treffe kein Kollektiv-
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vertrag zu. Immerhin mußte die Mediaprint, 
die auf den Gang zum Obersten Gerichtshof 
verzichtete, Entschädigung für die nicht ein
gehaltene Kündigungsfrist und den nie kon
sumierten Urlaub leisten. 

Die Gebietskrankenkasse hingegen sowie 
das Amt der Wiener Landesregierung als 
zweite Instanz folgten der Betrachtungswei
se der Firma Mediaprint und konnten keine 
Sozial versicherungspflicht feststellen. Doch 
siehe da, das Sozialministerium, die dritte In
stanz, überzeugte sich in einem aufwendigen 
Verfahren davon, daß dem Kolporteur die 
Kranken-, Pensions-, Unfall- und Arbeitslo
senversicherung vorenthalten worden waren; 
der Bescheid wurde am 28. August 1992 er
lassen. 

N eben den Dienstpflichten, die schon die 
Gerichte beschäftigt hatten, interessierte sich 
das Ministerium mit Akribie für die Strafen, 
die unbotmäßige Kolporteure zu gewärtigen 
hatten (haben?): Für jede Verwarnung (etwa 
wegen Abwesenheit vom Standplatz oder 
wegen vorschriftswidriger Adjustierung) 
wurde (wird?) das Fixum für den jeweiligen 
Tag (im Firmenjargon: der Werbekostenbei
trag) einbehalten. Die dritte Verwarnung war 
(ist?) gleichbedeutend mit der "Einstellung 
der Belieferung". 

Einen Vertreter eigener Wahl, so ermittel
te die Behörde weiter, könne ein Kolporteur 
höchstens für zwei Wochen nominieren; für 
eine längere Abwesenheit - wegen Urlaubs, 
aber auch wegen Krankheit - müsse er sein 
Vertragsverhältnis lösen und nach seiner 
Rückkehr wiederaufnehmen. Schließlich 
würden auf Grund eines Erlasses des Innen
ministers aus dem Jahre 1983 Beginn und En
de der Tätigkeit als Kolporteur von der Me
diaprint der Fremdenpolizei gemeldet, wo
von unmittelbar die Aufenthaltsbewilligung 
des Betroffenen abhänge. 

Das Sozialministerium konstatierte mit 
klaren Worten die persönliche Abhängigkeit 

d,'! 1\1,·,11.'1" \lIt 
!\nlpiHtPm" 
lIidlt 1I1'1\\'illwll 

dl'f M ~\II'\Il!'i 111 

"keine l'llIspredl!'inh'l! 
lichkcitcn" g,:g<!ll tih!! I', Vdll 

Selbst~indigkcit Sill d'llter 
mehr wiirc zu Pt'(,'ifCIl, ob G~ sich hi,'lwi um el· 
ne arbeitsrechtlich unzuliisslgt' Allw,iI'I.unp; 
des Unternehmerrisikos auf einclI Arhlll! 
nehmer handelt." 

Kurzum: Es habe Sozialversicherungs. 
pflicht bestanden. Leider schränkte das Mi· 
nisterium die Tragweite seiner Erkenntnisse 
ein, indem es ausdrücklich festhielt, es habe 
nur über den einen, konkreten Fall geurteilt. 
Der Verwaltungsgerichtshof, von der Media
pnnt angerufen, bestätigte den Bescheid 
1995. 

Allein, behördliche Konsequenzen, die 
über den Einzelfall hinausgingen, unterblie
ben. Nur die Mediaprint reagierte auf die bei
den anno 1992 verloreneH Verfahren, indem 
sie die Kolportage in eine neugegründete Kol
po Zeitungs- und Zeitschriftenservice GmbH 
ausgliederte, die mit den KolporteureH, an
ders als die Mutterfirma, schriftliche Verträge 
abschließt, die diesen - jedenfalls auf dem Pa
pier - vergleichsweise weitgehende Möglich
keiten einräumen, sich vertreten zu lassen. 

Daß die neuen Verträge vom Sozialmini
sterium oder der Krankenkasse noch nicht 
amtswegig hinsichtlich der Sozialversiche
rungspflicht überprüft wurden, dafür fehlt 
Heinrich Vana jedes Verständnis: "Gemein
hin", sagt er, "orientieren sich Behörden an 
Musterentscheidungen. Daß sie es hier nicht 
tun, ist ein politischer Skandal.« 

Um trotzdem etwas zu bewegen, führt 
Vana mittlerweile vornehmlich Verfahren bei 
den Finanzbehörden, des geringeren Auf
wandes und der geringeren Kosten wegen. 
Beantragt wird dabei, Lohn- statt Einkom
mensteuer sowie keine Umsatzsteuer zahleH 
zu müssen. Freilich stand dem traditionell die 
Judikatur des VwGH entgegen. Und das 
jüngste Ereignis, das dem "Standard" solche 
Begeisterung abnötigte, war: Im August licß 
sich der zuständige VwGH-Senat von dCIl 

Kollegen, die im Vorjahr den Bescheid des 
Sozialministeriums bestätigt hatten, über 
zeugen - und erkannte erstmals (und seitdem 
bereits mehrfach und gleichlautend), daß d,(' 
Finanzbehörden die Argumente der K()II'()! 

teure (respektive Vanas) nur LlllgCI1Üg('IId f)(' 

prüft hätten. Für die neuerliche I'riifullfJ, V,.li) 
er ihnen die Kriterien zur h~stst('lltllig d(,1 

Dienstnehmcrelgcnsclt,lft 1I1It aul dCII Wq!" 
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die das Sozialministerium und, ihm folgend, 
der für das Sozialversicherungsrecht verant
wortliche VwGH-Senat entwickelt hatten. 
Also doch keine gar so kleine Etappe im 
Kampf um die Rechte der Kolporteure. 

Freilich entstünde, würde endlich durch
gesetzt, daß Kolporteure anzustellen sind, 
das gewichtige Problem, daß sie einer Be
schäftigungsbewilligung nach dem Auslän
derbeschäftigungsgesetz bedürften. Bekannt
lich geht eher ein Kamel durch ein Nadelöhr, 
als daß jemand anderer als ein Manager oder 
- nach vielen Interventionen ein bosnischer 
Flüchtling eine solche Bewilligung erhält. Al
so verlören alle Kolporteure ihre Arbeit -
und in unmittelbarer Folge ihr Aufenthalts
recht. Vana hat dafür den Trost anzubieten, 
daß die betroffene Gruppe so groß sei (rund 
2000 Kolporteure, außerdem, da in einer ver
gleichbaren Situation, Hauszusteller und 
Zettelverteiler), daß der Verfassungsgerichts
hof die Verordnung über die Bundeshöchst
zahl (das ist die Quote für die Ausländerbe
schäftigung) wohl aufhöbe, trüge sie nicht 
dem ~eu entstandenen Bedürfnis so vieler 
Menschen nach einer Beschäftigungs bewilli
gung Rechnung. Denn es sei sachlich nicht 
gerechtfertigt, in einem solchen Falle die 
Bundeshöchstzahl nicht zu vermehren. 

Die vieldiskutierte Ausnahme aus der 
Werkvertragsregelung, die Hans Dichand für 
die Kolporteure durch ein paar Zeilen an den 
Sozialminister und die Nationalratsabgeord
neten erreichte, wäre übrigens, erklärt Vana, 
in dem Moment hinfällig, in dem durchge
setzt sei, daß Kolporteure waschechte (und 
nicht etwa freie) Dienstneruner sind. 

"Als Jurist", stellt Vana grundsätzlich fest, 
"habe ich eigentlich getan, was ich tun konn
te. Jetzt ist es Sache der Politik, Konsequen
zen zu ziehen." • 

Mag. Robert Schlesinger ist freier Jour
nalist in Wien. 
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SOS Mediokratie 
Zu aktuellen Begehren und Entbehrungen 

VON ROBERT ZÖCHLING 

Das Thema Medien ist in aller Munde. Manche nehmen diesen dabei leider 
etwas ungerechtfertigt voll. 

M edienpolitik im Breitwand-Format: 
"Falter", "Standard" und "Profil" tre

ten zum offenen Branchenkampf gegen die 
"Mediaprint" an, Journalistengewerkschaft 
und Grüne sind mit von der Partie. Nebenbei 
soll eventuell der ORF (1.) vor seiner Um
wandlung in eine Aktiengesellschaft oder (2.) 
durch seine Umwandlung in eine Aktienge
sellschaft gerettet werden. 

Auch ich bin uneingeschränkt für die Zer
schlagung der "Mediaprint", ferner für die 
Zerschlagung regionale und sonstige Märkte 
beherrschender Medienkonzentrate, kurzum 
für die Schaffung eines zweckdienlichen Me
dienkartellrechts. Ich bin dafür, daß Journa
listlnnen sich auf einem einigermaßen freien 
Arbeitsmarkt bewegen können sollen und 
ich bin ferner dafür, daß der ORF für gute 
Journalistlnnen gelegentlich adäquate Ver
wendung haben soll. 

Des weiteren hin ich gemeinsam mit mei
nen Freundinnen inder Vereinigung alterna
tiver Zeitungen und Zeitschriften für ein Me
dienrecht, das die Verletzung der persönli
chen Integrität auch und gerade jenen Medi
en verleidet, die daran am besten verdienen 

,(V AZ-Stellungnahme zu dem Entwurf einer 
Mediengesetznovelle 1992); für die Hintan
haltung von Kommerz und Konzentration 
im audiovisuellen Bereich, solange und so
ferne dazu noch eine Chance besteht (VAZ
Stellungnalune: "Unerträglich" ist nicht nur 

ein Wort, 1993); gegen die offizielle Aner
kennung und für die offizielle Zurückwei
sung der Diffamierung und Kriminalisierung 
von Personen, Gruppen, Organisationen, 
Medien und Denkrichtungen durch im stren
gen Sinn reaktionäre und als solche gemein
gefährliche Strömungen in FPÖ und ÖVP 
(diverse Stellungnahmen der VAZ in Sachen 
"TATblatt", "FORVM", "EKG", "ZAM", 
"Die Linke" und "UNITAT" 1994 bis 1996); 
gegen die zu befürchtende wirtschaftliche 
Bedrohung kleiner Zeitschriften durch er
hebliche Verteuerungen und Zugangsbe
schränkungen im Postzeitungsdienst (Schrei
ben der VAZ an Bundesminister Scholten, 21. 
März 1996); für eine Medienförderung im öf
fentlichen Interesse anstatt des derzeitigen, 
vollkommen unsinnigen Verschenkens von 
hunderten Steuermillionen an Zeitungen, die 
sie weder verdienen noch brauchen (VAZ
Stellungnalune: Zur Notwendigkeit einerTo
talreform der Medienförderung, 1996). 

Ceterum censeo 

Es geht heute nicht mehr um die Sicherung 
dessen, was in einigen Massenmedien gerade 
noch möglich ist, es geht um die Herstellung 
und Förderung all dessen, was in diesen nie 
möglich war und nie möglich sein wird, weil 
sie dafür nicht gemacht sind. Es geht um die 
Herstellung und Förderung wirklicher Me
dien-Alternativen: 
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Alles, was Recht ist. 
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1. Alternative Medien sind gegenüber dem 
Markt genauso ignorant, wie Marktmedien 
gegenüber der Öffentlichkeit. Alternative 
Medien wollen Öffentlichkeiten herstellen 
und sich in Öffentlichkeiten bewähren - un
willkürlich stellen sie dabei auch kleine 
Märkte her und wenn sie geschickt sind, wis
sen sie das werblich zu nützen. Marktmedien 
wollen Märkte herstellen und sich auf Märk
ten bewähren - unwillkürlich stellen sie da
bei auch kleine Öffentlichkeiten her und 
wenn sie geschickt sind, wissen sie das werb
lich zu nützen. 

2. Alternative Medien fordern ihre Leser
Innen heraus, sie verlangen und bekommen 
ihre Aufmerksamkeit, ihre Teilnahme und 
ihren Widerspruch. Marktmedien reizen ihre 
Konsumentlnnen, bis sie gekauft sind - dann 
haben sie ihre Funktion am Leser- und An
zeigenmarkterfüllt und werden, so sie von 
Pappe sind, dem Rohstoffmarkt zugeführt. 

3. Alternative Medien sind derweil am er
folgreichsten, wenn sie sich auf die konstruk
tiven Aspekte kapitalistischen Fortschritts 
beziehen: Aufklärung, sozialer, demokrati
scher, menschenrechtlicher, kultureller, allen
falls ökologischer Fortschritt. Marktmedien 
sind allweil am erfolgreichsten, wenn sie kon
struktive wie destruktive Aspekte kapitalisti
schen Fortschritts zur Unkenntlichkeit be
langloser Mitteilungen und begriffsloser 
Meinungen zerhäckseln - und sich damit, oh
ne freilich eine Idee davon haben zu können, 
unter die destruktiven Kräfte mischen. 

4. Alternative Medien haben eine Aufga
be, Marktmedien haben eine Auflage. 

5. Schwachsinniger Weise erhalten hierzu
lande jene Medien, die eine Auflage haben, 
offizielle Beachtung und Förderung; jene, die 
eine Aufgabe haben, hingegen nicht. Politi
kerlnnen, die den Widersinn, der darin liegt, 
nicht begreifen, mögen sfch zur Schärfung 
des Verstandes und als Motivationsübung 
überlegen, was von der Politik bleibt, wenn 
sie vollständig vom Markt absorbiert wird -
gerade so wie die Öffentlichkeiten, von de
nen Politikerlnnen heute so wenig wissen 
wollen. Sie werden sehen, was sie davon ha
ben und wir werden den Schaden nicht allei
ne tragen. 

6. Über die Politikvergessenheit von Poli
ti kern zu reden, genügt nicht. Man muß auch 
über die Ignoranz der "alternativen" Milieus 
reden, deren Bedarf an täglich allem durch ei
nige Seiten rosa Papiers offenbar leichtlich zu 
decken ist, die ihre Meinungen durch etwas 
wöchentliche Profilierung für ausreichend 
faconniert halten und die sich unter Kritik 
kaum noch etwas anderes vorstellen konnen, 
als jemanden einen Dolm zu heißen. Sie er
bauen sich an Meinungshäppchen (Typ: 
"Gut/Böse", Begründung: dürftig bis feh-
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lend), sie verlieren sich in Mitteilungsfetzen 
(Typ: "In/Out", Relevanz: vage bis nicht 
feststellbar) und wähnen sich dabei den an
deren täglichen Alleslesern überlegen. Sie be
klagen sich gelegentlich darüber, daß die 
"herrschenden" Medien die "herrschende 
Meinung" wiedergeben und wollen dort ihre 
eigene - nicht herrschende - Meinung ge
druckt und gesendet sehen. Sie begreifen 
nicht, daß in diesen Medien nur gedruckt und 
gesendet werden kann, was der Herrschaft 
des Meinungshaften nicht zuwiderläuft. In
nerhalb des Genres "Meinung" wird die im 
übrigen gerade "herrschende" in der Regel 
die auflagenmaximierende, also bevorzugte 
sem. 

Der Stand der Dinge 

Öffentlichkeiten wurden in den vergangenen 
Jahren vom Markt verdrängt oder absorbiert: 
Zeitschriften im alternativen Bereich mußten 
eingestellt werden, ihre Erscheinungsweise in 
Frequenz und/oder Umfang reduzieren, 
ihren redaktionellen und/oder produktionel
len Aufwand zu Lasten des Inhalts und/oder 
des Erscheinungsbildes verringern. Die au
genblickliche Lage ist schlecht bis katastro
phal schlecht und gibt zu hochfliegenden 
Hoffnungen keinen Anlaß: Neben der allge
mein schlechten. Konjunkturlage (Ein
sparungen in öffentlichen und privaten Bud
gets) sind die alternativen Zeitschriften auch 
von der bereits eingangs erwähnten politi
schen Verunglimpfung und von der ausgangs 
kritisierten "Indifferenz" der eigenen "Ziel
gruppen" bedroht. Dieser Verdrängungspro
zeß führt in einigen gesellschaftlichen Berei
chen zum ersatzlosen Entfall von Öffentlich
keit. In anderen Bereichen erleben wir eine 
Art "Renaissance" von Formen, die bereits 
als antiquiert gegolten haben mögen: Disku
tierklubs, Lesezirkel und zwischen privatem 
und öffentlichem Gespräch changierende 
Kaffeehausrunden bilden und/oder etablie
ren sich da und dort in der mehr oder weni
ger deklarierten Absicht, abhanden gekom
mene Öffentlichkeiten auf irgend eine Weise 
zu ersetzen oder zu rekonstruieren. 

Der Kapitalismus frißt seine Kinder, seine 
Warenform frißt seine Wissenschaft, seine 
Politik, seine Kultur. Sie haben ihr historisch 
Mögliches auch an Aufklärung, auch an Ge
rechtigkeit, auch an sinnlicher Befreiung ge
tan. Wir müssen nun die Möglichkeit in Be
tracht ziehen, daß die seit Jahren zu ver
zeichnende "Geistlosigkeit der Universität" 
(Klaus Heinrich) und - jener davoneilend -
der Universitätspolitik eine künftige Univer
sitätslosigkeit des "Geistes" ankündigt; daß 
die allenthalben zu beklagende gesellschaftli
che Perspektivenlosigkeit der politischen 
Funktionäre, eine künftige Politiklosigkeit 

gesellschaftlicher Perspektiven .lIlki'lIldil\l; 
daß die aus allen Kaniilen rillllt'IH.I{· Silildu 

sigkeitder Kulturbetriebe eine künftiv,(' Kul, 
turbetriebslosigkeit der Sinne ankündigt. 

Wir sollten - um im Rahmen politisclH:r 
Aktualität zu bleiben - wenigstens die MöW 
lichkeit in Erwägung ziehen, daß die hier zu 
beklagende, mediale Vernichtung von Öf
fentlichkeiten die Notwendigkeit der Schaf
fung künftiger, eventuell nicht "medialer" 
oder "transmedialer" Öffentlichkeiten an
kündigt. 

Die aktuell spannenden Fragen zum The
ma "Medien" lauten also keineswegs so, wie 
sie Hr. Peter Pilz in der letzten Ausgabe der 
"Alternative" formulierte (I), sondern etwa 
folgendermaßen: Wie weit und wie lange ist 
die Tendenz zu größtmöglicher Zerstreuung 
für die größtmögliche Zahl erträglich? Wie 
zerstreut müssen wie viele sein, bis sie an die
ser Gesellschaft zerbröseln oder diese Ge
sellschaft an sich und ihnen zerbröselt? Oder 
werden sich welche wo und wie wieder sam
meln? Wie mögen solche Sammlungen wohl 
aussehen? Werden sie für unabsehbare Zeit 
die Rekonstruktion von Öffentlichkeit im 
tradionellen Sinn anstreben - am institutio
nellen Gefüge von Staat und Politik, Wissen
schaft und Kunst orientiert - oder wird ih
nen, also uns wesentlich Anderes in den zu 
entwickelnden Möglichkeitssinn kommen? 
Welcher materiellen Mittel werden wir uns 
bedienen, welche Formen werden sich als an
nehmbar, welche alten und neuen Technolo
gien werden sich als nutzbar erweisen? 

Inzwischen empfehle ich, wohl auch mit 
einer etwas anderen "Akzentuierung" als Hr. 
Pilz, sich an jene bestehenden oder zu schaf
fenden Medien zu halten, die sich immerhin 
und mindestens um die Aufrechterhaltung 
und Entwicklung von Öffentlichkeiten, so 
wie wir sie gekannt haben werden, bemühen. 
Die dafür nötige Zeit und Konzentration 
kann gewonnen werden durch gezielten 
Konsumverzicht bei anderen Medien. • 

Robert Zächling ist Obmann der Ver
einigung alternativer Zeitungen und 
Zeitschriften (VAZ). 

Dieser Beitrag erschien bereits in: "Die Alter
native", Nr. 7/96. 

(1) In "Die Altemative", 6/96 erschien der Nach

druck eines Artikels von Peter Pilz, aus "Profil", Nr. 

22/96. Pilz nennt darin "sechs Fragen und ein Prin

zip", um die es in der Medienpolitik "im Kern" ge

he:" 1. Was wird mit dem ORF?",,, 2. Was wird mit 

Medienkartellen?", "J. Was wird mit der Kronen

zeitung? "",4. Was wird mit den neuen Netzen?", 

,,5. Was wird mit dem Privatradio?", ,,6. Was wird 

mit den Journalisten?" -" Das Prinzip dahinter lau

tet ganz einfach, Vielfalt und freier Zugang'". 

13 



RECHT & GESELLSCHAFT 

"Kryptologisch" 

Die neue Versuchung 
Cyberlaw • Im 

VON VIKTOR MAYER-SCHÖNBERGER 

Die Frage nach der grundrechtlichen Dimension der Regulierung von 
Kryptografie und nach der richtigen Analogie zu bestehenden 

Schutzbereichen geht über die aktuelle rechtspolitische Diskussion hinaus. 

Die Diskussion über die Regulierung von 
Inhalten im Internet - Stichworte: Kin

derpornografie, Neonazis und Bombenba
stelanleitung - ist noch in vollem Gange. 
Schon tut sich mit der Frage der Zulässigkeit 
von Kryptografie ein neues, brisantes Thema 
in der Regulierungsdebatte globaler Infor
mationsinfrastrukturen auf. EU (I) und 
o ECD (2) haben sich des Themas bereits an
genommen. In Deutschland wird eine Rege
lung diskutiert.(3) Dabei geht es im Kern um 
die Frage, ob zwei Menschen frei entscheiden 
können, wie sie miteinander kommunizieren, 
oder nicht. Mit anderen Worten: Die Frage 
der Zulässigkeit von Kryptografie ist nicht 
viel weniger als die Frage nach den Grenzen 
der Konununihtionsfreiheit an sich. Was 
Kryptografie ist, welche rechtspolitischen 
(Extrem-)positionen in der Regulierungsde
batte vorgebracht werden und wie die Be
schränkung der Verwendung der Kryptogra
fie in Grundrechte eingreift, soll im folgen
den kurz angerissen werden. 

Was ist Kryptografie? (4) 

Kryptografie ist die Technik der Verschlüsse
lung von Nachrichten. Verschlüsselte Nach-

(1) Dies gilt jedenfalls für die Verantwortlichen der 

DG XI I I der Kommission. Freilich glauben erfah

rene Beobachter, daß DG XII I die Kompetenz zur 

Regulierung an die "liberalere« DG XV verlieren 

könnte, Baker, Summary Report on the OECD Ad 

Hoc Meeting of Experts on Cryptography, http:// 

www.us.llet/-steptoe/276908.htm;vgl. auch Koop, 

Crypto Law Survey, http://cwis.kub.nl/ -frw /peo

ple/koops/lawsurv)'.htm; vgl. dazu. aber das die 

Freiheit der Verschlüsselung bejahende Commissi

Oll Green Paper Oll the Legal protection of Encryp

ted Services in the Internal Market, COM (96) 76; 

EC/6COM(96) 76; http://www.risc.uni-linz.ac.at 

I misc-iH/ol crypto/ green-paper. txt 
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richten sind nicht mehr "verständlich", son
dern erscheinen als zufällige Aneinanderrei
hung von Zeichen. Nur jemand, der die ver
schlüsselte Nachricht wieder in die richtige 
Ordnung bringen, also "lesbar" machen 
kann, ist in der Lage die darin enthaltene 
Nachricht auch zu verstehen. Verschlüsse
lung selbst ist die Substituierung eines be
stimmten Zeichens durch ein willkürlich ge
wähltes anderes Zeichen. Die Verschlüsse
lung erfüllt zwei Aufgaben: Erstens stellt sie 
Vertraulichkeit sicher, indem außer den ge
wünschten Kommunikationspartnern nie
mand anderer an der Kommunikation teilha
ben kann. Zweitens garantiert sie Authenti
ziti\c: Weil nur die beiden Kommunikations
partner die gegenseitigen Botschaften ent
schlüsseln können, weiß jeder, daß die Bot
schaft auch wirklich vom anderen kommt. 

Kryptografie wird oft als "geheimnisvoll" 
,~argestellt. Dabei ist "codierte" Kommuni
kation so alt wie die Kommunikation 
selbst.(5) Andeutungen und Metaphern ma
chen es Außenstehenden schon bei alltägli
chen Gesprächen mitunter schwierig, den In
halt der Kommunikation zur Gänze zu ver
stehen. Und wenn sich Menschen in einer 

(2) 0 ECD, Security, privacy, cryptography and in

tcllectual propert)' rights, http://www. oecd.org 

/dsti/iccp/legal/top-page.html#3; Baker, Summary 

Report, aao. 

(3) Vgl. die Nachweise bei Möller, Kryptografie: 

Rechtliche Situatioll, http://www.thur.de/ulj/kryp

to/verbot.html; Einen guten Oberblick bieten über 

nationale Bestrebungen im. Koops, Crypto Law 

Survey, aao; und Cryptography in Europe, 

http://www.modl.emi.cs.tut.fi/-avs/ eu-crypto. 

html sowie bei ENC, http://www.epic.org; vgl. 

auch Kumr, Rechtliche Aspekte der Datenver

schlüsselung im Internet, NJW-CoR 6/95, S. 413ff 

(4) Umfassend dazu May, The Cyphernomicon 

fremden Sprache unterhalten, also ein unbe
kanntes Zuordnungssystem von Zeichen ver
wenden, können wir überhaupt nichts mehr 
"entschlüsseln" . 

Die Kryptografie ist die konsequente 
Fortsetzungen dieser Verwendung von spe
zifischen Zeichensystemen. Das Ergebnis ei
ner Verschlüsselung kann nur von dem wie
der entziffert werden, der über den Schlüssel, 
also die Art der Zuordnung bescheid weiß. 
Diese Zuordnungsregeln der Ver- und Ent
schlüsselung sind idR mathematische Algo
rithmen. Der Kommunikationspartner muß 
nur mehr den verwendeten Algorithmus 
kennen, um die verschlüsselte Botschaft zu 
entschlüsseln. 

Ein derartiger mathematischer Algorith
mus kann auch variable Teile enthalten, zB ei
ne bestimmte Text- oder Zeichenfolge. Damit 
kann der Algorithmus selbst allgemein zu
gänglich werden: Zur Entschlüsselung der 
Nachricht braucht man neben dem (nun all
gemein zugänglichen) Algorithmus dann 
auch die Variable, mit der verschlüsselt wur
de. Man nennt diese Variable "Schlüssel" und 
diese Art der Verschlüsselung "private key 
encryption". Als Faustregel gilt, daß die Ver
schlüsselung umso sicherer ist, je komplexer 
der verwendete Algorithmus und je länger 
der verwendete Schlüssel ist. 

Das gemeinsame Wissen um den Schlüssel 
bei "private key encryption" wurde durch 
mathematische Erkenntnisse in den siebziger 
Jahren obsolet,(6) Das neu entwickelte Ver
fahren sieht nicht mehr vor, daß beide Kom
munikationspartner einen gemeinsamen ver
traulichen Schlüssel verwenden, sondern daß 
jeder zwei Schlüssel benutzt: einen privaten 
und einen öffentlichen. Der öffentliche 
Schlüssel ist, im Gegensatz zum privaten 
Schlüssel, aber für jeden zugänglich (zB auf 
der Visitenkarte), daher auch der Name die
ses Verfahrens: "public key encryption". 

Will nun Ader B eine verschlüsselte 
Nachricht senden, die nur B lesen können 
soll, dann verschlüsselt A die Nachricht mit 

(Sept. 10,1994) verfügbar am Netz (http://clipper. 

uvic.ca /crypt/cyphernomicon/CP-FAQ). sowie 

Denning, Crypthography and Data Security, Ad

dison-Wesle)', 1983. 

(5) Kahn, The Codebreakers, Macmillan, 1972. 

(6) Diffie - Hellman, New Directions in Crypto

graphy, IEEE Tramactiom on Information Theo

ry, Band IT-22, Nr.6 (1976); Chaum, Achieving 

Electronic Privacy, Scientific American, August 

1996, S. 96ff; Levy, The Cyberpunks vs. Uncle 

Sam, The New York Times Magazine, June 12 

1994, S. 44; Levy, Prophet of Privacy, WIRED 

2.11, S. 126f[ 

. Juridikum 3/96 



Bs öffentlichem Schlüsselwort. Die so ver
schlüsselte Nachricht kann nur mehr mit 
Hilfe von Bs dazupassendem privaten 
Schlüssel wieder entschlüsselt werden. Damit 
ist Vertraulichkeit und Authentizität der 
Empfängerseite gewährleistet: nur B kann 
mit ihrem privaten Schlüssel die mit ihrem 
öffentlichen Schlüssel verschlüsselte Nach- . 
richt entschlüsseln. 

Die Eleganz dieser Methode liegt in ihrer 
Umkehrbarkeit: A kann auch mit seinem pri
vaten Schlüssel eine Nachricht verschlüsseln 
und versenden. Diese Nachricht kann zwar 
von jedem mit Hilfe von As öffentlichem 
Schlüssel entschlüsselt werden, aber jeder 
weiß damit auch, daß die Nachricht von A 
stammen muß, weil nur A seinen privaten 
Schlüssel kennt. Das stellt die Authentizität 
und Vertraulichkeit auf der Senderseite si
cher. 

Je nach den konkreten Bedürfnissen kann 
man nun die eine oder die andere Variante 
von öffentlichem und privatem Schlüssel ver
wenden und - besonders trickreich - die bei
den auch hintereinander einsetzen . .so kann 
zuerst eine Nachricht mit dem öffentlichen 
Schlüssel der Empfängerm verschlüsselt wer
den. Dann verschlüsselt man das Ergebnis 
dieser Verschlüsselung erneut, diesmal aber 
mit seinem privaten Schlüssel. Damit ist auf 
beiden Seiten Authentizität und Vertraulich
keit sichergestellt: Die Empfängerin verwen
det zuerst den öffentlichen Schlüssel des Sen
ders und weiß damit, daß die Nachricht 
wirklich von diesem kommt (also authen
tisch ist). Danach entschlüsselt sie mit ihrem 
privaten Schlüssel, der die Authentizität auf 
ihrer Seite und die gemeinsame Vertraulich-

(7) Vgl. dazu die atemberaubenden Ausführungen 

zweier dem amerikanischen Geheimdienst NSA 

nahestehenden Wissenschafter anläßlich der GIIC 

Konferenz jänner 1996 - Harvard Law School, daß 

sie selbst (im Wissen, was durch Supercomputer ent

schlüsselt werden kann) Schlüssel mit einer Länge 

von 128 Zeichen (1024 bit) verwenden; (http:// 

ksgwww.harvard.eduliiplgii2pap.html) 

(8) Siebe Gesetz Nr. 90-1170, journal Officiel vom 

30.12.1990; deutsche Obersetzung am Netz unter 

http://stud-www.unimarburg. dei - Koch2lnetzwe

sellifranz-krypto.htm; Auch die 1996 eingebrachte 

Novellierung bringt nur eine teilweise Lockerung 

dieser restriktiven HaltU11g; Koops, Crypto Law 

Survey, http://cwis.kub.nll -frwlpeoplelkoopslla

wsurvy.htm 

(9) 22 C.F.R § 121.1 (XIIl)(b)(l) 1994, die sog. 

ITAR (International Traffic in Arms Regulations) 

sieht vor, daß jedes kryptografische Verfahren, das 

gleich oder höher komplex als die standardisierte 

DES-Verschlüsselung ist, "Munition« im Sinne des 

ITAR ist und damit eine individuelle Exportlizenz 
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keit gewährleistet. Auch bei der "public key 
encryption" gilt, daß die Botschaft umso si
cherer verschlüsselt ist, je länger der Schlüs
sel ist. 

Die Positionen in der 
Regulierungsdebatte 

Bisher stellte Kryptografie kaum eine Gefahr 
für den Staat dar. Denn (geheimdienstliehe) 
Supercomputer konnten verschlüsselte Texte 
rasch durch ausgefeiltes Durchprobieren 
möglicher Schlüssel "knacken". (7) 

Trotzdem haben unzählige Staaten die 
Verschlüsselung beschränkt. In Frankreich 
etwa ist die Anwendung der Verschlüsselung 
grundsätzlich verboten und darf nur nach Li
zensierung durch die Regierung erfolgen.(8) 
In vielen andern Ländern ist jedenfalls der 
Export von Geräten und Software zur Ver
schlüsselung beschränkt oder verboten (zB 
USA(9». 

Mit der rasanten Zunahme der elektroni
schen Kommunikation wird freilich das Be
dürfnis nach sicherer Verschlüsselung und 
damit die Forderung nach Liberalisierung 
geltender Bestimmungen größer. Gleichzei
tig ermöglicht nun die Technik Verschlüsse
lungen, die nicht mehr einfach "geknackt" 
werden können. Kryptografie ist damit zum 
rechts politischen Thema geworden. 

Seitdem prallen die gegensätzlichen Mei
nungen aufeinander. Michael F roomkin hat 
in seiner umfassenden Arbeit (10) die von den 
beiden Seiten verwendeten Metaphern etwas 
überspitzt auf den Punkt gebracht: "Big Bro
ther" gegen "Mafia-Terrorist" .(1 I) Auf der ei
nen Seite sehen Befürworter in der frei zu
gänglichen Kryptografie die Möglichkeit, das 

erfordert; Phi! Zimmerman ist Hauptfigur des be

kanntesten Falles dazu. Er schrieb ein frei zugäng

liches Programm zur "public key encryption" (PGP 

- "Pretty Good Privacy"). Weil es als "strong cryp

tography" im USENET "gepostet" war und daher 

auch vom Ausland aus heruntergeladen werden 

konnte, wurde gegen Zimmerman bis Anfang 1996 

ermittelt. EPIC Alert 3.01, http://www.epic.org/ 

alertIEPIC_Alert.3.01.txt; Ob die Exportbe

schränkung von Verschlüsselungs-Software ver

fassungswidrig ist, weil die Software vom Schutz

bereich der Meinullgsfreiheit umfaßt ist, bleibt im 

Rahmen dieses Artikels ausgespart. In den USA ist 

diese Frage umstritten. Vgl. Mayer-Schönberger, 

Ganz Kryptisch?,juridikum 2196, S. 4. 

(10) Froomkin, The Metaphoris the Key: Crypto

graphy, The Clipper Chip, and the Constitution, 

143 Univ. Penn. L. Rev. 709 (1995), am Netz unter 

http://www-swiss.ai.mit. edul609 51 articleslfroom

kin-metaphorl copyright. html 

(11) Id, S. 846ff 

(12) Der Vorschlag wurde unter den Namen Clip-

Informationsstreben des Staates gegenüber 
den Bürgern einzuschränken und dem Bür
ger ein Mindestmaß an Privatheit zuzubilli -
gen. Auf der anderen Seite argumeritieren Be
fürworter einer Regulierung, daß die Kryp
tografie nur dem organisierten Verbrechen 
und Terroristen nutze, der gesetzestreue Bür
ger hingegen durch die potentielle Zugäng
lichkeit seiner Nachrichten ohnehin nichts zu 
befürchten hätte. 

Um diesem Druck nach verbreitetem Ein
satz von Kryptografie unter Berücksichti
gung der Sicherheits interessen des Staates 
Rechnung zu tragen, hat die amerikanische 
Regierung einen mittlerweile mehrfach mo
difizierten Vorschlag (12) unterbreitet, dessen 
Grundidee auch die Kommission der Eu
ropäischen Union vertritt.Ct3) Die OECD 
will bis Ende 1996 darauf basierende Guide
lines verabschieden.(14) Dabei soll die Ver
wendung und der Export von Verschlüsse
lungen mit langen Schlüsseln und komplexen 
Algorithmen (sog. "strong encryption") 
zwar erlaubt werden ("Liberalisierung"), al
lerdings unter der Voraussetzung, daß jeder 
verwendete Algorithmus auch einen "Uni
versal" -Schlüssel zuläßt.(lS) 

Dieser" Generalschlüsssel" muß bei einer 
unabhängigen Institution (sog. "Trusted 
Third Party") gelagert und zB gegen Vorlage 
eines Gerichtsbeschlusses ausgehändigt wer
den. Da niemand sonst Zugriff auf diesen 
Schlüssel hat, und er überdies nur unter be
sonderen Umständen herausgegeben wird, 
sei mit diesem "key escrow system" nach 
Ansicht seiner Befürworter eine akzeptable 
Balance zwischen den beiden erwähnten Ex
trempositionen gefunden. Freilich vergessen 

per, Capstone und Skipjack bekannt. Anfänglich 

sollte der verwendete Algorithmus vom NSA kom

men. Einmal sollte die Verwendung dieser Ver

schlüsselung gesetzlich vorgeschrieben werden, 

dann wieder nur bei Beschaffungen durch Bundes

behörden verpflichtend sein. Die Fülle an unter

schiedlichen Ausprägungen des Vorschlages ist 

kaum mehr zu überblicken. Eine Anfang 1996 ver

öffentliche Studie des amerikanischen National Re

search Council beschäftigt sich intensiv mit diesen 

Vorschlägen und kommt zum Ergebnis, daß sie al

le untauglich sind. Dam - Lin (Hrg.), Cryptogra

phy's Role in Securing the Information Society, Na

tional Academic Press (1996), am Netz unter 

http://www.replay.com/mirror/nrc/nrcOO.txt 

(13) siehe FN 1. 

(14) OECD, Security, privacy, cryptographyand 

intellectual property rights, http://www.oecd.org/ 

dstiliccpllegalltop-page.html#3; Baker, Summary 

Report, aao. 

(15) Einen guten Oberblick bietet Froomkin, The 

Metaphoris the Key, S. 742ff 
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diese, dag die Skeptiker einer Regulierung ge
nau in der potentiellen Zugänglichkeit des 
Staates zum Generalschlüssel das Hauptpro
blem sehen. "Key escrow" kann daher 
schwerlich als Kompromißformel in diesem 
Konflikt der extremen Gegensätze verstan
den werden. 

Die Suche nach 
der richtigen Analogie 

Über die aktuelle rechtspolitische Diskussi
on hinaus geht die Frage nach der grund
rechtlichen Dimension der Regulierung von 
Kryptografie und nach der richtigen Analo
gie zu bestehenden Schutzbereichen. 

Fast automatisch denkt man da an das 
Recht auf Privatsphäre CI6),die amerikanische 
"privacy" ,CI7) aber auch an das Recht auf Ver
traulichkeit der mediatisierten Individual
kommunikation CI8), nicht zuletzt an den Da
tengeheinmisaspekt des allgemeinen Daten
schutzes.(19) So wird immer wieder vorge
bracht (20), daß Kryptografie das Briefge
heimnis am Internet erst "schaffe" und jede 
Regulierung der Kryptografie folgerichtig 
das Grundrecht verletze. Diese Argumenta
tion ist verständlich, zielt doch die Krypto
grafie auf die Herstellung einer Vertraulich
keit zwischen den Kommunikationspartnern 
ab. Gleichzeitig birgt sie eine ernstzuneh
mende Problematik: Denn durch Art. 10a 
StGG ist die Garantie der Privatheit der In
dividualkommunikation bereits auf die Tele
kom-Medien (und damit wohl auch das In
ternet) ausgedehnt (21). Gibt es aber bereits 

(16) ZB Art. 8 EMRK 

(17) Griswold vs. Connecticut,381 U.S. 479 (1965) 

mag als" Leitstern" und Hinweis ausreichen. 

(18) In Osterreich gewährleistet durch Art. 10 und 

10a StGG; vgl. Art. 10 EMRK; in den USA bei

spielgebend aufgearbeitet durch Scheppeie, Legal 

secrets: equality and effidency in the common law, 

Univ. Chicago Press (1988) und garantiert durch 

die zu der zum Fourth Amendment gehörenden 

Beschränkung von" search and seizure" ergange

nen Fallrechtsprechung. 

(19) § 1 Abs. 1 öDSG (Verfassungsbestimmung); 

freilich nur, soweit es sich um "personenbezogene 

Daten" handelt. 

(20) Vgl. nur in Osterr. Neubacher et al., Kein 

Briefgeheimnis für die Informationsgesellschaft?, 

http://www.risc.uni-Iinz.ac.at/misc-info/ crypto-in

fo.html, in Deutschland Tessmann, Vertrauliche 

Kom munikation, http://www.rewi.hu-berlin.de/ 

Rdlltesso. html 

(21) Im übrigen ist für elektronische Post am Inter

net auch weiterhin Art. 10 StGG einschlägig. Inso

weit verfehlt Wessely, Sicherheitspolizeiliehe und 

strafprozessuale Erhebungen im Internet, OJZ 

1996, S. 612ff 
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ohnehin einen grundrechtlichen Schutz - der 
ja auch von den Befürwortern einer Krypto
Regulierung nicht in Zweifel gezogen wird
dann bleibt unklar, warum es zu dessen Ver
wirklichung noch der Kryptografie be
darf.(22) Hinter derartigen Argumenten 
steckt vielmehr die für den Verfassungsstaat 
bedenkliche Ansicht, daß grundrechtliehe 
Verbote nicht ausreichen, sondern durch fak
tische Unmöglichkeit zu garantieren seien. 

Eine interessantere grundrechtliche Per
spektive sehe ich in der Subsumption der 
Kryptografie unter die Kommunikations
freiheit. Halten wir uns nochmals vor Augen: 
Menschen sprechen miteinander, indem sie 
Zeichen austauschen. ] edes Zeichen hat die 
Bedeutung, die wir ihm geben. Durch Kultur 
und Konvention haben wir mit bestimmten 
Zeichen bestimmte Bedeutungen verknüpft. 
Das ermöglicht uns, lniteinander zu kommu
nizieren. Was welche Zeichen bedeuten, ist 
also zunächst von jedem einzelnen abhängig. 
In uns verknüpfen wir Zeichen mit Bedeu
tung. Den anderen verstehen heißt, dem glei
chen Zeichen die gleiche Bedeutung geben. 
Wenn zwei Menschen ihre Kommunikation 
verschlüsseln, wählen sie ein für andere un
bekanntes Zeichen-Zuordnungs system. Da
zu ist grundsätzlich kein besonderes Werk
zeug notwendig. Es genügt, eine unbekannte 
Sprache zu sprechen.(23) 

Die Restriktion der Verschlüsselung be
deutet dann folgerichtig, daß der Staat seine 
Bürger zwingt, ausschließlich in einem ihm 
bekannten Zeichensystem zu kommunizie-

(22) Das gilt auch für das Verhältnis zwischen In

ternet-Provider und Benutzer. Ersterer ist ohnehilI 

durch das FernmeldeG zur Gebeimbaltung ver-

.pflicbtet. 

(23) Während des 2. Weltkrieges etwa verwendete 

die US-Marine Indianer, die einen sebr seltenen 

Dialekt sprachen, um vertrauliche Funksprüche 

auszutauschen. Froomkin, The Metaphor is the 

Key, FN 685; daß in den USA selbst die Bestim

mung von Engliscb zur Amtssprache gegen die 

Kommunikationsfreibeit verstößt, hat erst wieder 

ein Urteil bestätigt: Yniguez vs. Arizonans for Of

fidal Erlglish, 69 F.3d 920 (1995), dazu Recent Ca

ses, Ni/lth Circuit Invalidates Arizona Constitu

tion's Official English Requirement, 109 Harv. L 
Rev. 1827 (1996) 

(24) So auch Froomkin, The Metapheris the Key, S. 

865Ff Kritisch Denning, Encrypted Speech is Not 

Speech (unpublished manuscript); dazu weiter 

Froomkin, aao, FN 689 

(25) Für die Nähe zwischen Zeicbensystem und 

dem (dt.) Grundrechtsbegriff" Schrift" sei (auch in 

Ermangelung einer eingehenden österr Dogmatik) 

auf die dt. Lehre beispielhaft verwiesen. Degen

hart, Rz 164 zu Art. 5 Abs. 1 und 2 GG, Bonner 

ren, sodaß der Inhalt ihrer Kommunikation 
verständlich wird.(24) Das heißt aber in letz
ter Konsequenz,daß Bürger untereinander 
nur auf für Dritte potentiell verständliche 
Weise - ohne die Verwendung von verdeck
ten Andeutungen, Metaphern oder Sprach
spielen - kommunizieren dürfen.(25) Das aber 
berührt wohl zentral das Recht der kommu
nikativen Selbstbestimmung. 

Eine Regulierung der Kryptografie wäre 
daher mE primär am Grundrecht der Mei
nungsfreiheit, also an Art. 13 StGG iV m Art. 
10 MRK zu messen und die Verhältnis
mäßigkeit dieses staatlichen Eingriffes in die
sem Zusammenhang zu prüfen.(26) 

Ob eine die Kryptografie drastisch be
schränkende Regelung im Sinn des Art. 13 
StGG und Art. 10 MRK überhaupt verhält
nismäßig sein kann, mag (auch in Ermange
lung eines konkreten Regulierungsmodells) 
dahingestellt bleiben. Nur so viel: Sie ist je
denfalls direkter Eingriff in die Sphäre priva
ter Kommunikation, "in der das Nicht-All
gemeine frei von sozialer Kontrolle zwischen 
Privatleuten verhandelt werden [kann]" (27). 
Alleine das schon macht die umfassende 
grundrechtliche Thematisierung bereits im 
rechtspolitischen Vorfeld notwendig. • 

Dr. Viktor Mayer-Schönberger. LL.M. 
(Harvard) MSc Econ (LSE) ist Assistent am 
Institut für Römisches Recht und Antike 
Rechtsgeschichte der Universität Wien 
und berät ua die OECD in Fragen der 
Kryptografie. 

Kommentar 1996: "Schrift ist jede Verbindung von 

Zeichen, deren Bedeutungswert auf Grund ir

gendeiner Konvention über den unmittelbar dar

gestellten Gegenstand hinausreicht". vgl. dazu 

auch die freie Wahl des Ausdrucksmittels; Degen

hart, Rz 160, aao; auch Hoffmann-Riem, Rz 22, 

in: Benda-Maihofer- Vogel (Hrg.), Handbuch des 

Verfassungsrechts, de Gruyter, 19942, S. 206; in 

Osterreich dagegen nur am Rande VfSlg 

10.700185, 12.086189. 

(26) Nachdem der VfGH die strenge Prüfung der 

Intentionaliät des Grundrechtseingriffes aufgege

ben hat (vgl. VfSlg 11.297/1987), ist die Verhältnis

mäßigkeitsprüfung dieser von übermittelten In

halten unabhängigen Regulierung der Kommuni

kationsfreiheit ein keineswegs zahnloser Tiger. 

Würde die Regulierung (was zu erwarten ist) le

diglich die Verwendung von Krypto-Technik be

schränken, die "manuelle" Verschlüsselung (zB 

durch Verwendung einer Kunstsprache) aber nicht 

regulieren, wäre darüberhinaus auch die Frage der 

Sachlichkeit dieser Unterscheidung grundrecht/ich 

zu thematisieren. 

(27) Berka, Medienfreiheit und Persönlichkeits

schutz, Springer, 1982, S. 175 
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Auf dem Weg • zu einem 
neuen Sozialkontrakt 

VON NIKOLAUS DIMMEL 

N un denn. Wir alle haben über unsere 
Verhältnisse gelebt. Hießen wir alle 

Wlaschek, hätten wir unsere Billigläden an 
deutsche Konzerne veräußert und Stiftungen 
gegründet, wäre uns das nicht passiert. So 
aber müssen wir jetzt sparen. Das haben wir 
nun von unserer unverständlichen Entschei
dung, nicht Entrepreneur geworden zu sein. 
Die Geschichte bestraft nicht nur den, der zu 
spät, sondern auch den, der zu kurz kommt. 
Deshalb fragt uns auch keiner, ob wir zur 
3% -Gesellschaft von Maastricht gehören 
wollen. Man teilt uns umstandslos mit, daß 
der Weltmarkt derart blöde Fragen auch gar 
nicht mehr erlaubt. Ehe wir also lange un
produktiv herumräsonieren, haben andere 
die auf der Hand liegende Antwort längst er
teilt. Ein braungebrannter, aus dem Fauteuil 
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heraus grinsender Säckelwart nannte es neu
lich in intellektuell entsichertem N eusprech 
"in search for excellence"; für diese Exzellenz 
stehen das neue Stiftungsrecht und der Ent
fall der Börsenumsatzsteuer, die Vereinfa
chung des Steuerrechts und die Beseitigung 
seiner Schlupflöcher.Schließlich gingen dem 
sachzwangbewehrten Ideologen gleich einer 
Eschatologie die erlösenden Spruchweishei
ten von den Lippen: Deregulierung des (Ar
beits- und Wirtschafts )Rechts, Privatisierung 
der Staatsaufgaben, Flexibilisierung gesell
schaftlicher Bindungen. 

Faktum sei, wird uns gebetsmühlenhaft 
vorgetragen, daß der Staat schlanker werden, 
also sparen und daß sich der Bürger gegen
gleich wieder verstärkt um seine eigenen Be
lange kümmern müsse. 

Eingefordert wird damit eine Neuvermes
sung des Raumes zwischen Staat und Zivil
gesellschaft. Während der Staat in dieser 
Konstruktion als insuffizientes, weil über
fordertes Gebilde erscheint, wird die Zivil
gesellschaft als ein von Moralverlusten und 
sinkender Leistungswilligkeit bedrohtes so
ziales Band dargestellt. Der Staat sollte sich 
daher lean und minimal auf Ordnungsfunk
tionen zurückziehen, die Zivilgesellschaft 
sollte hingegen ihre Selbststeuerungs- und 
Selbsthilfekräfte reaktivieren. Soziale Regu
lation hingegen wird in einem als irrationale 
Verschwendung stigmatisiert. Das Sparen 
steht dabei für eine moralische Signatur die
ses Wandels. Es signalisiert das Heraufdäm
mern einer neuen protestantischen Lei
stungsgesinnung des ökonomisch-rationalen 
Subjekts, angesichts dessen Integrität Hob
bes' und Kants Bedenken getrost dem Ver
gessen überantwortet werden sollen. 

Während die ständige Berieselung mit 
ideologischen Abrißbirnen wie "Den-Gür
tel-enger-schnallen" oder "Die-fetten-Jahre
sind-vorbei" nicht enden mag, zerbricht der 
soziale Konsens des keynesianischen Fordis
mus im Schlagschatten des ohrenbetäuben
den Gebrabbels über die Konsolidierung des 
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Budgets. In einer fundamentalen Delegitima
tionsbewegung werden Grundwerte des bür
gerlichen Vergesellschaftungsmodells zer
setzt, wird dem Gleichheitspostulat die Ba
lance genommen ("Das gleichgemachte Indi
viduum ist moralisch ruiniert"; E. Jünger). 
Techniken der sozialen Integration und so
zialen Inklusion werden nur noch an ihrem 
Geldwert bemessen. Eine umfassende Öko
nomisierung gesellschaftlicher Verkehrsfor
men findet statt. 

Die Lokomotivbegriffe des neuen Sozial
kontrakts lauten "Eigenvorsorge" , "Sub si
diarität", "Deregulierung" der Arbeitsver
hältnisse, "Flexibilisierung" der Arbeitszeit 
oder "Entstandardisierung" von Lebens
vollzügen. Diese Programmierungen jonglie
ren mit realistischen Reformoptionen, Mo
dernisierungsbedarfen und ideologischen 
Projektionen. Jedes einzelne Reformprojekt 
(z.B. "Subsidiarität") dieses neuen Sozial
kontrakts entpuppt sich jedoch als kontext
loser "Passepartoutbegriff", der letztlich mit 
abstrakten Figuren wie derjenigen des "mün
digen Bürgers" arbeitet. 

Zwischenzeitig ist keine Rede mehr von 
der Drohung einer 2/3-Gesellschaft. Das hat 
sich erledigt - ist Stoff der SOer Jahre. Neuer
dings basteln Sozialwissenschafter an einer 
10-60-20-10-Spaltung. 10% laufen gleichsam 
außer Konkurrenz. Für sie gibt es keine Ver
mögenssteuer, keine Besteuerung ihrer Ren
diten, Coupons und Immobilien. Man be
sitzt, was halt so vorhanden ist. Ein wenig 
Wald, ein Unternehmen oder ein sattes Akti
enpaket und vor allem soziales Kapital. Man 
kennt die Melange der Handaufhalter, politi
schen Mechaniker und Lohnschreiber, die 
für die stete Ölung im Getriebe der Macht 
sorgen. 60% bleiben in den Lohnarbeit-Kon
sum-Nexus eingebunden. Sie strampeln sich 
in der Mühle der Überstunden, Kreditraten, 
Konsum- und Normalitätszwänge ab. Im 
Mittelschichttollhaus der Neurosen, medio
kren Statuskonkurrenz und repressiven Aus
grenzungsbereitschaft gedeihen der Suff, der 
Medikamentenabusus und die exzessive 
Selbstbeschädigung. 20% haben im neuen 
Sozialmodell wiederkehrend ihre Schwierig
keiten damit, ihre Füße am Boden des Ar
beits- und Gütermarktes zu behalten. Sie fül
len die Terminkalender: der Schuldnerbera
tungen und Kriseninterventionsstellen. 10% 
verkörpern den kontaminierten Bodensatz 
des nunmehr befreiten Marktes - sozialen 
Schrott. 

Entsprechend dieser 10-60-20-1 O-Spal
tung amerikanisiert sich der Konsens der po
litischen Modernisierungskoalitionen. Sogar 
die Sozialdemokratie verabschiedet sich legi
timitätshalber zumindest von jenen 10% der 
Bevölkerung, die weder produktiv arbeiten, 
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gewinnbringend konsumieren noch politi
sche Legitimität verschaffen können. Um die 
dem Kapitalverwertungszusammenhang 
tatsächlich unnützen "classes dangereuses" 
kümmern sich Polizei und Straf justiz, wenn 
sie lustig sind Sozialhilfe, Psychiatrie und Ju
gendwohlfahrt und schließlich mit innerer 
Stimmigkeit auch die Gerichtsmedizin. 

Dieses Vergesellschaftungsmodell, in dem 
ein "minimal state" kategorial aus der Ver
antwortung um soziale Integration, Vertei
lung und Inklusion genommen werden soll, 
ruht auf den Trümmern der vorangegangenen 
Wohlfahrtsstaatskonstellation. Deren U nter
gang könnte man einem selbstläufigen, hinter 
dem Rücken der Akteure wirkenden und sich 
als ökonomischer Weltgeist verkleidenden 
Sachzwang zuschreiben und sich damit so
wohl exkulpieren als auch intellektuell aus
klinken. Das wird zwar versucht ist jedoch 
unplausibel. Man könnte ihn aber auch als 
Resultat strategischen sozialen wie politi
schen Handelns deuten. Auch hier wären 
zwei Varianten möglich. Variante I lautet: ei
ne Bande von unverschämten Handaufhal-

tern, ahnunglosen Schranzen und Machtha
berern plündert die Ressourcentöpfe und 
lügt, bis das Wasser bis zum Hals steht. Das 
wollen wir nun doch nicht glauben. Was also 
wäre mit Variante II?- Der Exitus des Wohl
fahrtsstaats wird von langer Hand vorberei
tet. Erst bringt man die Revenuequellen des 
Staates zum Versiegen. Zu diesem Behufe eli
miniert man eine Reihe von (Be)Steuerungs
instrumenten und verzichtet auf die Mobili
sierung bestehenden Rechts, kultiviert Grau
zonen und Schlupflöcher. Die solcherart 
G'stopften horten ihr Geld auf der Bank, 
außer sie finden den internationalen Anlage
markt noch lustiger. Dorthin, zu den Banken, 
geht der Staat und leiht sich das zielgerichtet 

nicht-eingenommene Geld wieder aus. Ge
gen Zinsen natürlich, versteht sich. Auch 
Banken müssen von irgendwas leben. Auf 
diese Weise läßt die Politik die Staatsschulden 
bis über den "point-of-no-return" der Steu
erbarkeit anwachsen. Dann ruft sie die Sanie
rungsmechaniker auf den Plan. Diese erläu
tern, daß das Staats gefüge aber auch das Eu
ropaprojekt nur durch eine nationale An
strengung zu retten sei. Selbstredend denkt 
man dabei nicht über ein neuerliches Anzap
fen der möglichen Revenuequellen nach. 

Die Elite der Mehrleister hat ja nun schon 
Yachten, Junkbonds am Eurodollarmarkt 
oder Immobilien in Panama gekauft, ist Ver
pflichtungen eingegangen und hat darauf ver
traut, daß der unbesteuerte Geldfluß anhält. 
Und Vertrauen darf man nicht enttäuschen. 
Das gäbe sonst einen Vertrauensschaden 
beim ansonsten den österreichischen Anlage
verhältnissen zutraulichen Geldvermögen. 
Folglich wirft man den politischen Rasen
mäher an und konstruiert den Popanz vom 
Sachzwang Weltmarkt, um eine wahrhaft 
mittelamerikanische Verteilungspolitik von 
unten nach oben zu kaschieren und um zu
gleich die Verteilungsfrage hinkünftig nur 
noch innerhalb der Arbeitnehmer und deren 
Modernisierungsverlierersegment abzu
wickeln. Die Mores des Sparens werden den
jenigen gelehrt, die ohnehin latent vom Risi
ko bedroht sind, von der Hand in den Mund 
leben zu müssen. 

Wir finden das weder lustig noch originell. 
Noch dazu, wo sich der teils schmalsinnige 
"loose talk" der Politik über das erforderli
che Zurückschrauben im Anspruchsdenken 
der Menschen längst in ein erbarmungsloses 
Ausgrenzungsgefecht verwandelt hat. Al
leinerziehende Mütter, Langzeitarbeitslose, 
Jugendliche ohne Chancen sehen sich täglich 
damit konfrontiert, daß man das Stadium der 
Ausgrenzungsrhetorik längst verlassen hat. 
Jetzt geht es um die Vernichtung von Lebens
chancen und um die F rage, wie dies öffentlich 
und täglich legitimierbar ist. Daher ginge es 
auch längst nicht mehr nur darum, den mo
ralinsauren Diskurs des Kartells der sach
zwangverständigen Sparefrohs mit empiri
schen Fakten zu konterkarieren. Es ginge 
vielmehr darum, die Bekämpfung der Ar
men, die Verwüstung von ohnehin sozial be
nachteiligten Lebenswelten und die Arro
ganz der Macht unverstellt abzubilden. Es 
ginge um nichts weniger als die Tatsache zu 
referieren, daß die politische Klasse im Be
griff ist, ein Vergesellschaftsmodell samt 
Staatsfunktion zu demontieren, welches zu
mindest bislang noch die Option auf die Rea
lisierung von Elementen sozialer Demokra
tie offenhielt. • 
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Europäerinnen aller 
Länder! Spart! 

VON PETER WANDALLER 

Wer soll verzichten und wofür? Was kann uns Sparen helfen? Können wir die 
Krise des Sozialstaates, die Schulden der Staaten, die zunehmenden aufgeris
senen sozialen Gräben innerhalb der reichen G'esellschaften durch die kon

zertierte Aktion der europäischen Sparappelle wieder beseitigen? 

A lle tun es. Amerikaner und Briten schon 
lange. Die Kontinentaleuropäer so nach 

und nach. Die Österreicher sind erst in den 
vergangenenJahren auf den Geschmack ge
kommen. Steuern kürzen, Ausgaben senken. 
Endlich wurde die Antwort auf viele Proble
me gefunden. Nach zweihundert Jahren öko
nomischer Theorie kehrt man zu einfachen 
Wahrheiten zurück. "Spare jetzt für später." 
"Heute verzichten, morgen ernten." Keynes 
ist dazu schon früher eingefallen: "Auf lange 
Sicht sind wir alle tot. " 

An den Staatsfinanzen schieden sich schon 
immer die Geister. Die Finanzpolitik ist das 
Schlachtfeld der verschiedenen gesellschaft
lichen Positionen zwischen links und rechts. 
Einfach ist dieser Streit in der Frage der Neo
konservativen aller Länder "Wollt ihr mehr 
oder weniger Staat?" ausgedrückt. Die Ant
wort bei Konservativen lautet natürlich" we
niger". 
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Die Verteilung der Staatsgelder ist kon
zentrierte Politik. Nimmt er weniger ein, 
kann er weniger ausgeben. Diese Politik wird 
seit über fünfzehn Jahren - besonders in den 
USA und in Großbritannien - vorexerziert. 
Die Politik der "leeren Kassen" wurde von 
Margaret Thatcher "ergfolgreich " vorge
führt. Einnahmesenkungen und Steuerge
schenke führen zu Budgetdefiziten. Werden 
diese größer, vermehren sich die Sparappelle. 
Sind diese dann allgegenwärtig - wie seit ei
nigenJahren auch in Österreich - schreiten 
die Regierungen zu Sparpaketen. Diese kön
nen dann bei den Ausgaben oder bei den Ein
nahmen ansetzen. Reine Ausgabenkürzun
gen - wie der Vorschlag der konservativen 
Regierung in Deutschland 1996 - unterschei
den sich da wiederum von Mischformen -
wie in Österreich für 1996/1997, die ein Drit
tel Mehreinnahmen und zwei Drittel Ausga
benkürzungen vorsehen. 
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Woher kommt die Sparphilosophie? 

Die bereits zwanzigjährige Periode der Um
verteilung nach oben und der Einkommens
ungleichheiten, besonders in den USA und 
etwas schwächer in Europa, hatte nach Mei
nung des amerikanischen Starökonomen 
Paul Krugman eine historische Parallele: die 
ersten 50 Jahre der Industrialisierung zu Be
ginn des 19. Jahrhunderts. Während der in
dustriellen Revolution wurden jahrhundert
alte Regulationen für Beschäftigte abgebaut. 
Die landlosen Arbeiter wurden zu städti
schen Armen, die sich danach extremen Ideo
logien zuwendeten. Ein minimaler Wohl
standsstaat, durch Gewerkschaften und so
zialistische Parteien am Ende des 19. Jahr
hunderts provoziert, konnte den politischen 
und sozialen Zusammenbruch hinauszögern, 
aber nicht verhindern. Zwischen den beiden 
Weltkriegen brach die Weltwirtschaft zu
sammen. Die folgende ökonomische und po
litische Krise hatte einige "Lehren" hinter
lassen. 

Das "Katastrophenzeitalter" (1914-1945) 
sollte nach 1945 begraben werden. Die glo
bale Ökonomie sollte durch V ollbeschäfti
gung, Pakten zwischen Kapital und Arbeit, 
internationalen Organisationen (GATI, 
IMF, EG) und internationalen Finanzrege
lungen im Bretton Woods-System gezähmt 
werden. Die großen Wachstumsschübe in der 
Ökonomie, der Ausbau des Sozialstaats und 
Vollbeschäftigung nach 1945 wurden durch 
die "Ölkrisen" 1973 und 1978 beendet. Das 
"Goldene Zeitalter" (1945-1973) hatte Leh
ren aus dem Zusammenbruch beherzigt: 
Bändigung des Kapitalismus durch größeren 
Staatseinfluß, Zusammenarbeit zwischen Ka
pital und Arbeit, Vollbeschäftigung als Ziel, 
Aufbau des Wohlfahrtsstaates. 

Seit zwanzig Jahren ist alles anders. Nicht 
mehr Arbeitslosigkeit soll bekämpft werden, 
sondern Inflation. Die Geldmärkte müssen 
"flexibilisiert" werden. Der "Moloch" Staat 
frißt Steuern und besorgt mit seiner Ver
schwendung enorme Marktungleichgewich
te. Die Erfahrungen aus der Geschichte wur
den beseite;gelegt. Der "Neoliberalismus" 
mit seiner extremen "Spargesinnung" für öf
fentliche Güter wurde die dominante Denk
struktur der Staatenlenker.Wie schon in den 
dreißiger Jahren, wurde wieder ein Österrei
cher, diesmal ideologisch, sehr einflußreich. 
Bereits sehr früh nach dem zweiten Welt
krieg errichtete F riedrich von Hayek rechte 
"Think Tanks". Die Freiheit und die Markt
wirtschaft sind in Gefahr, konstatierte er 
1947. Dreißig Jahre hörte keiner richtig hin, 
bis Mitte der 70iger Jahre seine Stunde 
schlug. Nach zwanzig Jahren neoliberaler 
Theorie und Praxis ist die "Illusion der so-
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zialen Gerechtigkeit", so ein Buchtitel von 
Hayek (1976), tatsächlich weit fortgeschrit
ten. Das Grundaxiom dieser Lehre lautet nun 
abgewandelt seit zwanzigjahren: "Der Aus
druck ,soziale Gerechtigkeit' gehört nicht in 
die Kategorie des Irrtums, sondern in die des 
Unsinns, wie der Ausdruck ,ein moralischer 
Stein'". (Hayek, Die Illusion der sozialen Ge
rechtigkeit, 1981) Der Markt stellt natürlich 
Ungerechtigkeiten her, gibt sogar Hayek zu, 
diese werden aber durch Staatseingriffe noch 
größer. Hohe Steuern zerstören die Märkte. 
Das alte Lied von der guten Ökonomie und 
der schlechten Politik wird seitdem überall in 
den industrialisierten Ländern gesungen. 

Seit über zwanzig Jahren hat die Welt 
nach Eric Hobsbawn ihre Orientierung ver
loren. Instabilität und Krisen sind Alltagser
scheinungen geworden. 1989 wurde diese 
Krise durch die Ereignisse in der ehemaligen 
Sowjetunion weiter beschleunigt. In Rußland 
hat sich innerhalb kürzester Zeit die Armut 
von 10% auf 30% der Bevölkerung erhöht 
und, einmalig in einem industrialisierten 
Land seit 200 Jahren, die Lebenserwartung 
der Männer fiel von 64 Jahren (1989) auf 57,3 
Jahre (1995). Selbst die UNO kann dieser 
"Revolution" nichts Positives abgewinnen. 
(UNO, Human Develepoment Report 1996) 

Das Zeitalter Henry Fords mit relativ sta
bilen Sozialverhältnissen scheint beendet, die 
flexible, unsichere Ära Benettons ist unsere 
Gegenwart. Die "Lehren" des goldenen Zeit
alters werden verächtlich gemacht. Neue 
"Notwendigkeiten", die eigentlich sehr alt 
sind, werden postuliert. 

Wer verlor durch die neue 
Sparphilosophie? 

Nach zwanzig Jahren sind die Auswirkungen 
völlig klar. Sogar in den reichsten Ländern 
mit einem Prokopf-Einkommen über 20.000 
Dollar leben heute 100 Millionen (52 Millo
nen in der EU) innerhalb der 0 ECD-Länder 
unter den nationalen Armutsgrenzen und 
mehr als 5 Millionen sind obdachlos. 

Für die armen Länder waren die letzten 
Jahre sowieso katastrophal. Gingen zwischen 
1965 und 1980 "nur" für 200 Millionen trotz 
Wachstum die Einkommen zurück, so waren 
es zwischen 1980 und 1993 bereits eine Milli
arde, wie der Human Development Report 
1996 ausführt. 

Die Einkommensdifferenzen in den rei
chen Ländern nahmen zu. In den USA, 
Großbritannien, Australien und der Schweiz 
liegen die Differenzen zwischen den unteren 
und oberen zwanzig Prozent der Haushalte 
nun bei 1 zu 9. Die Arbeitslosigkeit stieg von 
5 auf 35 Millionen. Teilzeitbeschäftigungen, 
entmutigte Arbeitnehmer, Stundenarbeiter 
und eine Menge neuer "Selbstständiger" mit 
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wenig Geld gehören heute zum Alltagsbild. 
Was im zweitentwickeltsten Land der 

Welt, den Vereinigten Staaten, in den letzten 
zwei Jahrzehnten passierte, ist für die Zu
kunft in Europa besonders interessant. 

Zwischen 1973 und 1993 fiel der reale 
Stundenlohn in den USA von 11.85 Dollar 
auf 8.64 Dollar. 

Waren 1970 die obersten 5% zehnmal rei
cher, so erhöhte sich das Verhältnis bis 1995 
auf eins zu fünfzehn. 

Zwischen 1976 und 1993 gab es 42.621 
Firmenzusammenschlüsse. Im selben Zeit
raum wurden 31 Millionen Jobs geschaffen, 
jedoch geringer entlohnt. 1995 arbeiteten 11 

Millionen oder 8,5 % der beschäftigten Ame
rikaner mit dem Mindeststundenlohn von 
5.15 Dollar (öS 54,-). Dies entspricht einem 
Monatslohn von knapp 8.000,- öS. Die Re
aktionen der Amerikaner verlief in Etappen. 
In den siebziger Jahren gingen mehr Frauen 
arbeiten, um das Haushaltseinkommen zu 
halten. In den 80er Jahren wurden die Fami
lien nachweislich kleiner. Zu Beginn der 
Neunziger wurde länger gearbeitet, weil Mil
lionen mehr als einen Job hatten. Mitte der 
neunzinger Jahre ist die Sorge um die Jobs ein 
allgegenwärtiges Phänomen. 

Dieser Prozeß wurde mit neuen Schlag
worten begleitet. Downsizing (Arbeitnehmer 
reduzieren), total quality management (doing 
more with lesst), lean production (Ausglie
derungen), flexibility, new working patterns 
(Teilzeit statt Vollzeit) usw. 

Die "Erfolge" des "downsizing" waren 
auch in den USA sehr fraglich. Ende 1995 
wurde im Harper's Magazine vom Arbeits
minister der USA, Robert Reich, den Öko
nomen Edward Luttwak und George Gilder 
~ine vorläufige Bilanz gezogen. Die "down
sizing-Strategie" führte bei 34% der Firmen 
zu einer Produktivätssteigerung, bei 30% ist 
sie gefallen und bei 36% blieb sie gleich. Aber 
bei 86% der Beschäftigten fiel die Moral in 
der Firma in den Keller. Die damit verbun
denen Entlassungswellen führten zwar bei 
zwei Drittel der Betroffenen wieder zu einer 
Einstellung, aber zu geringeren Löhnen. (The 
National Times, 8/1996) 16% verloren bis zu 
20%,31 % über 20%, bestätigt der Ökonom 
Robert J. Samuelson in der Washington Post. 
(13.3.1996) Erst durch diese Strategie könne 
die Arbeitslosigkeit reduziert werden, meint 
er, und verweist auf die hohen Arbeitslosen
zahlen des "Europäischen Experiments", daß 
durch hohe Steuern und Arbeitsgeldleistun
gen eben mit Arbeitslosenraten von über 
10% leben muß. Diese Vergleiche und unter
schiedlichen Strategien wurden auch für Vor
schläge des" Weißbuches für Beschäftigung" 
der Europäischen Kommission zugrundege-

legt. Die OECD hat in ihrer letzten Jobstu
die (1996) nachgewiesen, daß Europa bei 
schlechtbezahlten Jobs gegenüber der USA 
zurückblieb. Daher die Vorschläge in Euro
pa, die unteren Einkommensgruppen von So
zialversicherungsleistungen zu entlasten. 

Sowohl in den USA als auch in Europa 
wird nach oben umverteilt. Hohe Armuts
quoten in den USA (20% der Bevölkerung) 
und hohe Arbeitslosigkeit und wachsende 
Armut in Europa sind das Ergebnis. 

Kann man durch Sparen allein ein ver
nünftiges Ergebnis erzielen? Nein. 

Selbt der Economist (The supply-siders ride 
again, 24.8.1996) muß zugeben, daß Einkom
menssteuerkürzungen in den USA (von 70% 
1980 auf 28% 1988, heute 39,6%) nicht zu 
höherem Wachstum geführt haben. Deutsch
land, Frankreich und Italien hatten höhere 
Steuern in Prozent des Bruttosozialprodukts 
und gleichzeitig von 1970 bis 1994 ein höhe
res Wirtschaftswachtum als die USA. Nur Ja
pan konnte niedrige Steuern mit den höch
sten Wachstumsraten verbinden. Niedrige 
Steuern und niedriges Wachstum kennzeich
nen dagegen die Entwicklung in der Schweiz. 
Steuerkürzungen allein führen meistens zu 
Budgetdefiziten, aber nicht zu mehr Wachs
tum. Die Angebotsökonomen aus Chicago, 
die in den 80er Jahren mit Ronald Reagan be
sonders durch Steuerkürzungen alles besser 
machen wollten, werden fünfzehn Jahre spä
ter vom angesehensten konservativen Wirt
schaftsmagazin, dem Economist, eines besse
ren belehrt. Im amerikanischen Wahlkampf 
'96 werden diese Ideen von Bob Dole wieder 
aufgewärmt. Er ist aber nur ein Schatten der 
damaligen "Evangelisten" der ultrafreien 
Markttheologen. 

Aber wegen der globalisierten Wirtschaft 
und den neuen, schnellen Kapitaltransaktio
nen wird in allen Ländern weiter fest gespart 
um die "Standorte" fit zu machen. Aber was 
soll man machen? "Shibboleths make you feel 
good. They are an alternative to the pain of 
hard thinking." (Paul Krugman, Stahle prices an 
fast growth: just say no, The Economist, 31. 8.1996) 

"Ein Naturereignis", der Weltmarkt, erfor
dert also weiterhin strengste Haushalts
kriterien. Warum sollte diese Politik in den 
nächsten zwanzig Jahren anderes produzie
ren als in den letzten zwanzig Jahren? 

Sparen in Europa 

Europa ist der Weltmarktkonkurrenz ausge
setzt. Die ökonomischen Super kräfte USA, 
Japan und Europa kämpfen um Weltmarkt
anteile. Europa wird in allen großen anglika
nischen Magazinen (Economist, Internatio
nalHerald Tribune, Wallstreet Journal, F6r~ 
eign Affairs ... ) wegen der hohen Steuerlast 
kritisiert. 
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Das entscheidende Faktum ist: In den 
USA und Japan liegt die Belastung der Steu
erzahler um 13-15 % niedriger als in Europa. 
Besonders die Steuerbelastung auf Arbeit 
(+20% zwischen 1980 und 1993 in der EU) 
ist gestiegen, die der anderen Produktions
faktoren um 1 0% gesunken. Durch Besteue
rung von Arbeit, Inflationsfixierung, Wäh
rungsschwankungen und ungerechte Vertei
lungen stieg in Europa die Arbeitslosigkeit. 
Jede Budgetkonsolidierung muß das berück
sichtigen. 

Zurzeit sparen alle 15 EU-Staaten, wobei 
11 das Budgetdefizit 1995 verringern konn
ten. Die Gesamtschulden liegen in 9 Staaten 
höher als in Österreich. Auch sehr konserva
tive Regierungen wie in Großbritannien oder 
den USA hatten Steigerungen bei den Ge
samtschulden zu verzeichnen. 

Einfache Antworten sind meist falsch, wie 
die Studien der OECD zeigen: 18 Länder 
wurden seit 1974 untersucht; die Haushalts
konsolidierung brachte fast in allen Fällen ei
ne Lockerung der Geldpolitik mit sich, führ
te nicht generell zu weniger Wirtschafts
wachstum und in zwei Drittel der Fälle ging 
die Arbeitslosigkeit entweder zurück oder sie 
stieg nur geringfügig! 

Nur in einem Land sanken die Steuerein
nahmen, in 10 Ländern wurden die Ausgaben 
gekürzt. (OECD-Wirtschaftsausblick 1996) 

Die Inflationsraten wurden überall in den 
80er Jahren zurückgedrängt (von 10% auf 
4% in der OECD). Dies ging aber nur, wie 
der Starökonom des MIT, Paul Krugman, be
tont, weil eine hohe Arbeitslosigkeit in Kauf 
genommen wurde. Das Dogma einer mög
lichst geringen Inflation liegt auch der Eu
ropäischen Währungsunion und der zukünf
tigen Zentralbank zugrunde. Damit ist die 
Arbeitslosigkeit aber nicht zu senken. 

Budgetkonsolidierungen auf "Biegen und 
Brechen", um bis Ende 1997 die Neuver
schuldung auf 3% des BIP zu senken, kann 
der ohnedies schwachen europäischen Kon
junktur einen Dämpfer versetzen und damit 
die angespannte Lage am Arbeitsmarkt neu
erlich verschärfen. Zudem würden die Ko
sten e.iner Wirtschaftsflaute höhere Sozial
ausgaben nach sich ziehen und so die Bud
getsanierungsschritte zunichte machen. Es 
war bisher die Deutsche Bundesbank, die die 
Kriterien so strikt ausgelegt haben will. 

Überall diesen Diskussionen hängt je
doch ein Damoklesschwert. Das Londoner 
»National Institute oi Economic and Social 
Research" kam in einer Studie - im Auftrag 
des Europäischen Parlaments - zu dem 
Schluß, daß die volle Erfüllung der Konver
genzkriterien (Gesamtverschuldung 60% des 
BIP; Neuverschuldung 3% des BIP) den 
Verlust von nahezu 1,5 Millionen Arbeits-
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plätzen in ganz Europa bis zur Jahrtausend
wende bedeuten würde. Es gibt wohl kein 
eindeutigeres Votum für eine, bereits im 
Maastricht-Vertrag festgehaltene, Anerken
nung der "positiven Tendenz". 

Auf der anderen Seite stehen die Berech
nungen der Jobverluste durch Währungs
schwankungen. Die Union schuf von 1986 
bis 1990 10 Millionen neue Arbeitsplätze. 
Von 1992 bis 1994 gingen laut Wirtschafts
forschungsinstitut (WIFO) 4,5 Millionen 
wieder verloren. Die Währungsschwankun
gen trafen vor allem die Hartwährungsländer 
(damit auch Österreich) empfindlich. 

Sparen in Österreich 
wegen Maastricht? 

Die Antwortlautet "Nein!". Ein längerfristi
ges Abgehen von einem Budgetkonsolidie
rungskurs ist für Österreich auch ohne das 
Schielen auf die WWU -Konvergenzkriterien 
nicht empfehlenswert, da die internationalen 
Finanzmärkte auf eine in ihren Augen "un
solide" Haushaltspolitik mit Zinserhöhun
gen reagieren, die die Staatsausgaben aber 
auch die Unternehmen empfindlich treffe"u 
können (führt zu Mehrausgaben von 10-50 
Mrd. ÖS pro Jahr, laut einer Studie der So
zialpartner zur WWU). Das "Sparen für 
Maastricht" ist damit nur ein Anlaß, aber 
kein Grund, waru~ Österreich die Kennda
ten seines Budgets verbessern muß. 

1995 mußten aus den Staatseinnahmen 
von 647 Mrd. bereits 87 Mrd. (oder 13,5%) 
an Zinsendienst aufgebracht werden. Da die 
Kredite eher von den Einlagen des oberen 
Einkomrriensdrittels stammen, gehen auch 
die Zins zahlungen dorthin. Diese Politik ist 
eine Einkommensumverteilung nach oben. 
Wir zahlen übrigens heute die Zinsen frühe
rer Ausgaben: 75% der Zinstilgung stammt 
aus Altschulden von vor 1986! 

Es darf außerdem nicht vergessen werden, 
daß Österreich in den letzten Jahren im Be
reich der Haushaltsführung nicht zu den 
"Musterschülern" zählte. So stieg die Neu
verschuldung von maastrichtkonformen 
1,9 % im Jahre 1992 auf 4,1% 1993,4,5% 
1994 und 6,2% 1995. Sie soll 1996 auf 4,5% 
und 1997 auf 3,0% gesenkt werden. Die Ge
samtverschuldung lag 1990 bei 58,3%, stieg 
1993 erstmals über die Maastrichdinie von 
60% auf 62,8%, lag 1995 bei 69,5% und wird 
1997 laut OE CD-Prognose bei 73,9% liegen. 

Wird auch richtig gespart? Die Antwort 
ist nicht eindeutig. Die Sparpolitik der Re
gierung berücksichtigt zuwenig die gesamt
wirtschaftlichen Auswirkungen ihrer Maß
nahmen. Durch Sparen - vor allem bei den 
sozial schwächeren Schichten - steht den 
Haushalten weniger Geld zum Ausgeben zur 
Verfügung. Die Konsequenzen sind eindeu-
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tig: niedrigeres Wirtschaftswachstum, mehr 
Arbeitslosigkeit und weniger Steuereinnah
men. In anderen Worten: mehr (Sozial-)Aus
gaben und weniger Einnahmen für den Staat. 
Und eben dadurch könnte die Budgetkonso
lidierung unmöglich gemacht werden. 

Österreich hat zwar "sozialer" saniert als 
die BRD, aber die generelle soziale Symme
trie wackelt. Abgesehen von den steigenden 
Einkommen aus Kapital ist die Verteilung 
von unten nach ob eh in Österreich nicht ge
rade. Wir sind weit von den beiden egalitär
sten Ländern bei der Verteilung - Japan und 
Niederlande - entfernt. Gerechte Verteilung 
ist in diesen Ländern ein Motor der Wirt
schaft. 

In Österreich würden hier noch große 
Verteilungsspielräume national existieren, 
wie das WIFO in seiner jüngsten Vertei
lungsstudie nachgewiesen hat. (Alois Guger, 
Umverteilung der öffentlichen Haushalte in Öster
reich, 1996) Auch Sozialstaatstransfers (im
merhin 700 Milliarden) dürfen kein Tabu 
sein. Milliarden an reiche Haushalte hat auch 
in einer sozialen Perspektive wenig Sinn. 
Weiters wären ineffiziente Wirtschaftsförde
rungen (Agrarbereich) und Folgeschäden 
(U mwelt- und Sozialbereich) mehr den Ver
ursachern anzulasten. Sparsame Verwaltun
gen und die Abschaffung von übermäßiger 
Bürokratie werden der Gerechtigkeit eben
falls nicht schaden. 

Wohin wird uns die 
Sparphilosophie führen? 

Optimisten sehen die OECD-Staaten an der 
Schwelle einer neuen Kondratjew-Welle 
(Wirtschaftszyklus von 50 Jahren), die An
fang der 90er Jahre mit der Informations
technik einen neuen Aufschwung in der 
Weltwirtschaft bringen wird. Demnach wa
ren die 70er und 80er Jahre eine Ab
schwungswelle (mit einer Dauer von 25 J ah
ren) mit den bekannten Erscheinungen von 
Lohnkürzungen, Arbeitslosigkeit, vermehr
ter Ungleichheit und Armut. Danach wird al
les rosig werden. Weniger sparen, mehr Ein
kommen. Die "Durststrecke" wäre also 
vorüber. 

Auch J ohn N aisbitt, der höchstbezahlte
ste Optimist der Zukunftsdeuterbranche, 
sieht in der Zukunft ein goldenes Dreieck des 
Freihandels: Nordamerika, Europa und Ja
pan. (Megatrends 2000) 

Die Weltbank (Weltentwicklungsbericht 
1995) hingegen sieht z.B. für Europa "wenig 
Optimismus", eine schnelle Lösung der Be
schäftigungsprobleme herbeizuführen. 

Auch kritische Autoren (Robert Heilbron
ner, Visions of the future, 1995) und sozialisti
sche Autoren (z.B. Joachim Hirsch, Der nationa
le Wettbewerbsstaat, 1995) sehen zum Kapita-
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lismus keine Alternative im 21. Jahrhundert. 
Die Frage ist nur: welcher? Der amerikani
sche, der britische, der japanische oder der 
kontinentaleuropäische Kapitalismus? 

Nach einer ILO-Prognose werden die 
Beschäftigten in Ländern mit hohem Ein
kommen von 15% des Weltanteils (1995) auf 
11 % (2025) sinken, die Beschäftigten in Län
dern mit mittlerem Einkommen bleiben mit 
28% fast gleich und die Beschäftigten in 
Ländern mit niedrigem Einkommen wach
sen von 58% auf 61 %. Ungleichheiten blei
ben also das hervorragende Kennzeichen der 
Weltwirtschaft. 1870 war das Pro-Kopf-Ein
kommen der reichen Länder elfmal so groß 
wie in den ärmsten; es stieg auf 38 im Jahr 
1960,52 imJahr 1985 und 60 imJahr 1995. 

Niemand kann voraussagen, welcher 
Druck auf die hoch industrialisierten Länder 
dadurch entstehen wird. Die Phantasien rei
chen von enormen Armutswanderungen, 
Verzweiflungsterror der armen Länder, bis 
zur Militärisierung der reichen Länder, um 
den Druck zu begegnen. Daß Afrika in An
archie, Gewalt und Krankheit versinkt, ha
ben schon mehrere Autoren eindrücklich ge
schildert. 

Der konservative Politologe Samuel 
Huntington prophezeite sogar den "Zusam
menstoß der Zivilisationen" im 21. J ahrhun
dert. Da der Kommunismus als Erbfeind des 
Westens weggefallen ist, soll der Islam diese 
Rolle übernehmen. 

Die Ökonomie ist im Umbruch: Globale 
Konkurrenz und neue Technologien verän
dern die Arbeitsverhältnisse auch im Zen
trum der Weltökonornie. Der "Zusammen
bruch des Kommunismus verlängert sich 
zum Abräumen des Sozialstaates im We
sten", wie Lester Thurow (Die Zukunft des 
Kapitalismus, 1996) betont. Nicht nur aus 
diesem Grund diagnostiziert er nicht Zu
sammenbruch des Kapitalismus, aber Stag
nation für eine lange Zeit. Diese Stagnation 
läßt sich bereits in politischen Erscheinun
gen ablesen. Für Europa prophezeit er einen 
harten Sozialabbau. 

Die Frontlinien sind vorgezeichnet. Wel
che gesellschaftlichen Kräfte sich durchsetzen 
werden, wird wohl davon abhängen, wie lan
ge sich die " Verlierer" diese Art von Politik 
und Ökonomie noch bieten lassen. Ohne 
Zerstörung von Reichtumsideologien, Stär
kung von Gewerkschaften und demokrati
schen, gesellschaftlichen Gruppen, wird sich 
in den nächsten Jahren wohl wenig ändern. 

Sparpolitiken allein sind auf alle Fälle 
kein Ersatz für soziale Verteilungs politik .• 

Dr. Peter Wandaller ist Referent für 
Sozialpolitik der Kammer für Arbeiter 
und Angestellte Salzburg. 
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Die Strafe, das Geld, der 
Kot und das Sparen 

Eine Miszelle 

VON NIKOLAUS DIMMEL 

H ochmut kommt vor dem Fall. Wer nicht 
hören will, muß fühlen. Das weiß schon 

der Volksmund. Und wer beizeiten nicht 
spart, der hat in der Not nicht. Das sagen die 
Milchmädchen, die neuerdings von den Po li

'. tikern nicht mehr zu unterscheiden sind. U tld 
-wer schließlich nachhaltig über seine Verhält
nisse lebt, dem muß das Sparen mithilfe von 
Konsolidierungskriterien verordnet werden. 
Das sagt die EU, die sich wiederum auf den 
triadischen Wettbewerb beruft, der sich wie
derum auf Adam Smith beruft, der sich wie
derum auf die schwarze Hand beruft, die sich 
wiederum auf die Anthropogenese beruft und 
dann sind wir auch schon bei den letzten Fra
gen. Man sieht also, daß die Sache mit dem 
Sparen nicht ganz einfach ist. Etymologisch 
hat ja das Sparen ursprünglich den Sinn, karg 
und spärlich zu leben, um eine gewisse 
Strecke und Dauer in der Erwartung und 
Hoffnung zurückzulegen, nachher reichlich 
zu haben. Offenkundig aber verfolgen die 
Sparpakete nicht das Ziel, etwas für später auf 
die hohe Kante zu legen. Man kann sich also 
nicht einmal mehr auf den Begriff verlassen. 
Gemessen am Gehalt sozialer Gerechtigkeit 
und etymologisch korrekt müßten die Spar-

pakete eigentlich Mer.gel- oder Plünderpake
te - von ausmergeln (= entkräften, schwä
chen) und plündern (= auch das Hausgerät 
wegnehmen) geheißen werden. Aber lassen 
wir das. Dem aufmerksamen Beobachter 
merkwürdig jedenfalls erscheinen die Akzep
tanz gegenüber den theatralisch verordneten 
Versagungen, das nur verhaltene Murren an
gesichts des krassen Ungleichgewichts zwi
schen Privilegierungen und Benachteiligun
gen sowie die kaum verhaltene Begeisterung, 
wenn den Leistungsunwilligen das Messer 
angesetzt werden soll. Da muß also noch ein 
Mechanismus jenseits des Verteilungskon
fliktes und der Logik individueller W ohl
fahrtsmaximierung wirksam sein. 

Augenscheinlich ist die soziale Institution, 
der Wert, die Plausibilität und Legitimität des 
Sparens nicht nur gesellschafts politisch ver
mittelt, sondern lagert auch auf einem psy
chologischen Fundament. Einmal ganz von 
den ökonomischen Fragestellungen abgese
hen, wo man erfahren würde, daß Sparen das 
Kapital bildet, welches Banken verleihen, da
mit Unternehmen Kredite aufnehmen, damit 
Investitionen getätigt werden, damit Arbeits
plätze geschaffen werden, damit Waren pro-
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duziert werden, die wiederum gekauft wer
den, damit Gewinne gemacht werden. Jenes 
psychologische Fundament jedenfalls hat 
zwei Beine. Einerseits wird die soziale Insti
tution des Sparens durch einen individual
psychologischen Mechanismus gestützt, in 
dem das Sparen neurotisch-psychohygeni
sche Funktionen erfüllt. Andererseits wird 
sie durch einen sozialpsychologischen Me
chanismus gestützt, in dem die Symbolik des 
Sparens, des Verzichts und der Reinigung 
funktional eingefügt ist in eine organizisti
sche Staats- und Gesellschaftsauffassung. In
dividuell also verkörpert das Sparen eine 
Sublimierung von individuellen Dispositio
nen. Sparen spiegelt eine spezifische Persön
lichkeitsstrukturierung. Gesellschaftlich läßt 
sich die Sparfigur als strategisches Element 
einer hegemonialen "Cut-back-policy" lesen. 
Sie schöpft als Strategie eines mit externen 
Sachzwängen argumentierenden Sparens ih
re Legitimität einerseits aus der individuell 
positiven Besetzung des Sparaktes selbst, an
dererseits aus den ideologisch durchorgani
sierten Schuldgefühlen des Subjekts, über sei
nelihre Verhältnisse gelebt zu haben. Diese 
Verknüpfung mag auch einen Teil der ver
blüffenden Akzeptanz gegenüber der gegen
wärtigen Sparpolitik mit-erklären. 

Näher betrachtet besagt die individual
psychologische Argumentationsfigur, daß 
Sparen subjektiv befriedigt. In dieser Per
spektive läßt sich die individuelle Zurückhal
tung von Geld auch auf das analneurotische 
Behaltenwollen, auf den dosierten Umgang 
mit der Lust der Ausscheidung, auf die damit 
verbundene durch Autoritäten belobigte 
Kontrolleistung und den Herrschaftsaspekt 
verweigerter Ausscheidung zurückführen. 
Sparen kann in diesem Sinne auch als Akt der 
habitualisierten Abwehr der elterlichen Rein
lichkeiterziehung verstanden werden. Auch 
bei erwachsenen Personen stellen Geiz, Spar-

wille und Akkumulationsstrategien einen 
wenngleich vielfältig vermittelten Ausdruck 
von Machtphantasien dar, die mit der früh
kindlichen Verweigerung der Defäkation zu 
tun haben. Diese Wertbesetzung ist offen
kundig ambivalent. Einerseits werden Sparen 
und Akkumulieren in der hegemonialen 
Werteskala weit oben gereiht. Andererseits 
indizieren sie im Subjekt Zurückhaltung, 
Trotz und Eigensinn, also auch Widerstän
digkeit. Diese Ambivalenz wird dort kom
plexer, wo das zu sparende Geld nicht nur 
Tauschmittel, sondern auch Selbstzweck ist, 
wo Geld-Haben Liebe bedeutet, weil es die 
Akkumulation sozialen Kapitals und damit 
befriedigende soziale Bindungen ermöglicht 

Auf gemeinschaftlicher, kollektiver Ebe
ne wird die Figur des Sparens in ein archai
sches Opferritual verwandelt, bei dem die als 
Körper phantasierte Gesellschaft ihre unbe
kannten Götter und blind wirkenden beseel
ten Gesetzmäßigkeiten, gegen die sie ver
stoßen hat, befriedigt. Dies ist eine im Grun
de genommen religiöse Konstellation: das 
Unbekannte und Unvorhersagbare wird 
überhöht, im Diskurs irrationalisiert, um das 
reale Geschehen erklären zu können. Darin 
verbirgt sich auch ein Entlastungsmoment. 
Zugleich wird die Gesellschaft organizistisch 
rekonstruiert. Einzelne oder Gruppen wer
den als Teile des kranken oder faulenden Ge
sellschaftskörpers in Opfergaben verwandelt, 
die zumindest symbolisch geschlachtet wer
den, um einerseits die Götter ruhig zu stellen 
und andererseits die kranken Körperteile 
herauszuschneiden. In dieser regressiven 
Gruppenphantasie werden ökonomische, so
ziale und politische Krisen als Resultat kol
lektiver, moralisch verwerflicher Fehlleistun
gen oder -verhalten verstanden. Die ökono
mische, soziale und politische Krise wird als 
moralisch-ethische Verschmutzung erlebt, 
die sich körperlich in ein Ungleichgewicht 
und eine schleichende Vergiftung der Kör
persäfte verwandelt. Aus dieser Irrationalität, 
die Amoralität des Handelns durch Schnitte 
am gesellschaftlichen Körper wiedergutzu
machen, resultiert der Glaube, daß nur eine 
Zeit der Opfer den Rachedurst der beleidig
ten und nach wie vor nicht verstandenen 
Götter der Ökonomie befriedigen kann. 

Zugleich wird diese Zeit der Opfer auch 
als Selbstbestrafung für die ökologisch wie 
sozial destruktive Produktivität und als Ver
geltung für die eigene Gier nach Steigerun
gen, nach dem Mehr erlebt. Das diffuse Ge
fühl, der Gesellschaft sei es einfach zu gut ge
gangen, soll durch eine Zeit der Selbstkastei
ung moralisch kompensiert werden. Selbst 
die Opfer bekennen, sie seien zu faul, zu be
quem und zu konsumorientiert gewesen, um 
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in der Härte der Konkurrenz zu bestehen. 
Also geht das Schwache schuldbewußt im 
Selbstreinigungsbad der Opferzeit unter. Ar
beitslose, Arme, Ausländer und unmorali
sche (weil alleinerziehende) Frauen werden 
als für die Krise ursächlicher Ballast des 
Volkskörpers phantasiert. Ein Aderlaß soll 
den Körper reinigen. Die Figur des Volks
körpers hat aber auch noch eine andere Be
deutung: während man die Leistungswilli
gen, Dynamischen und Ehrlichen in der obe
ren Körperhälfte fördert und schützt, werden 
die Armen und Leistungsunwilligen in der 
unteren Körperhälfte für ihren langjährigen, 
illegitim lustvollen Parasitismus bestraft. Die 
verwerfliche Lust an mangelnder Produkti
vität, Müßiggang und "leisure time" sitzt un
ten, im Bauch oder auch im Gemächt. Des
halb trennt man sich mit Einsicht, Lust und 
Schmerz von jenen 10% des Gesellschafts
körpers, die weder zur Produktivität ge
zwungen noch moralisch integriert werden 
können. So bestraft der soziale Körper am 
Ende seinen unordentlichen Unterteil, der all 
diejenigen phantasierten Lüste auslebt 
(Nichtarbeiten, Unstet sein, Kontrollverluste 
herbeiführen), die er sich nicht zugesteht. 

Das kollektive Sparen, dessen Zeitzeugen 
wir sind, verknüpft diese beiden Motivlagen, 
nämlich die verdrehte Lust an der Retention 
gegen den Willen der Mächtigen und das 
Schuldgefühl, unlauter-unmoralisch gut oder 
fahrlässig über seine Verhältnisse gewisser
maßen in den Tag hinein gelebt zu haben. 
Darin verbirgt sich schließlich auch ein neu
er, ausgrenzender sozialdisziplinierender Zu
griff: die frühkapitalistische Idee der umfas
senden Integration von Gesellschaft durch 
das Kategorisieren, Zählen und Erfassen der 
potentiellen Arbeitskräfte zum Zwecke der 
gesellschaftlichen Leistungssteigerung ver
liert an Kraft. Sie wird ersetzt durch die Idee 
der Aussonderung der sowohl für die Pro
duktion als auch den Konsum irrelevanten 
Populationen. Legitimiert wird diese Aus
sonderung durch die Figur der Selbstbestra
fung des sich als homogener Körper phanta
sierenden Kollektivs. • 

Anregungen habe ich bezogen aus: 
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Ottomeyer, Klaus (1987). Lebensdrama und Ge

sellschaft, Wien 
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Zur Okonomisierung 
des Bildungswesens 

VON JOHANN J. HAGEN 

Die Sparpolitik gegenüber den Universitäten hat prinzipielle und gesamt
gesellschaftliche Bedeutung und sollte auch als solche erkannt werden. 

I n der Auseinandersetzung der österreichi
schen Universitäten mit den Sparmaßnah

men der Bundesregierung zeigten sich VOn 
Anfang an unübersehbare Argumentations
schwierigkeiten. Dies hängt zum einem da
rnit zusammen, daß es der Regierung im Lau
fe dieser Auseinandersetzung gelungen ist, in 
der Öffentlichkeit eine prinzipielle Akzep
tanz der Grundlinien ihrer Sparpolitik 
durchzusetzen, die auch von maßgeblichen 
Vertretern der Universitäten übernommen 
wurden. Dabei ist der Eindruck entstanden, 
daß diese einschneidenden Maßnahmen aus
schließlich fachlich begründet sind, wodurch 
sich die Diskussion nach und nach auf ein 
technisches und pragmatisches Niveau ver
schoben hat. Zudem waren die Universitäten 
gezwungen, sich in tagtägliche Auseinander
setzungen um Postenbesetzung und Dotati
onsverkürzungen zu verstricken, sodaß für 
weitergehende Reflexionen kaum Zeit und 
Gelegenheit blieben. 

Trotzdem ist es gewiß gerade Aufgabe der 
Universitäten, diese Vorgänge in einem 
größeren Zusammenhang zu sehen und sie 
damit zu einem theoretischen Gegenstand zu 
machen, zumal sich darin vermutlich allge
meine gesellschaftliche Wandlungen aus
drücken. Man kann ja nicht umhin, diese 
Probleme in einem internationalen Umfeld 
zu behandeln, wo sich - unter Berücksichti
gung nationaler Besonderheiten - ähnliche 
Entwicklungen abspielen. Aber gerade darin 
zeigt sich eine auf bedenkliche Weise zuneh
mende Homogenität und Konformität der 
Anschauungen, die kritisches Denken il11l11er 
mehr an den Rand drängt oder unterdrückt. 
Obwohl es kaum jemals offen ausgesprochen 
wird, hängt die Sparpolitik, die unter der ge
genw;irtigen Regierung absolute Priorität ge
meßt, weniger rnit budgetären Sachzwängen 
als mit der angestrebten europäischen 
W'lhrungsunion und den dafür verlangten 
Konvergenzkriterien zusammen. Was Euro
skeptiker immer schon gesagt haben, ist da-
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mit früher als erwartet eingetreten, nämlich 
der Verlust der nationalen Souveränität auf 
einem so zentralen Gebiet wie der Wirt
schafts-und Finanzpolitik. Offenkundig ist 
damit auch, daß der Bewegungsspielraum für 
die Lösung ökonomischer oder gesellschaft
licher Probleme sehr viel kleiner geworden 
ist. Im übrigen erinnert dieser Gleichklang 
von Austeritypolitik, die in allen europäi
schen Ländern mit großem Eifer betrieben 
wird, an die verhängnisvolle "Parallelpolitik" 
der zwanziger Jahre, die bekanntlich die bis 
dahin schlil11l11ste Weltwirtschafts krise aus
gelöst hat. 

Aber bedenkt man, daß dieselbe Politik 
mit womöglich noch größerem Fanatismus 
in den USA betrieben wird, so wird klar, daß 
der europapolitische Aspekt nicht der ent
scheidende ist. Es kOl11l11t vielmehr darauf an, 
sozusagen den gesellschaftlichen Kern dieser 
großangelegten und internationalen Sparpo
litik herauszufinden. Natürlich wären ge-

nauere Analysen erforderlich, um ein eini
germaßen zuverlässiges Sozialprofil im Sinne 
der gesellschaftlichen Umverteilungen zwi
schen Verlierern und Gewinnern zu erarbei
ten. Aber auch so ist nicht zu bestreiten, daß 
bei diesen Restriktionsmaßnahmen zu keiner 
Zeit und nirgendwo an eine lineare Kürzung 
aller Ansätze gedacht war. Ganz im Gegen
teil: in Österreich wurde etwa zur selben 
Zeit, als die Regierung der Bevölkerung ein 
Maßnahmenprogramm auferlegte, das in sei
nen relativen und absoluten Dimensionen an 
die Sanierung der fünfziger Jahre erinnert, 
über eine Aufrüstung des Bundesheeres zur 
Erlangung der Natoreife diskutiert, die im 
Ergebnis alle ersparten Milliarden wieder 
auffressen würde. Oder: zur selben Zeit, als 
der öffentliche Dienst und darunter die Leh
rer und die Universitäten zweimal und drei
mal zur Kassa gebeten wurden, um die öf
fentlichen Haushalte zu sanieren, wurden im 
Wege eines deficit spending Milliarden für 
die angeblich notleidende Bauwirtschaft 
locker gemacht. 

In Wirklichkeit wurden die echten Ein
sparungen überwiegend diesem öffentlichen 
Dienst auferlegt und von diesem mit einer ge
wissen Resignation akzeptiert. Es ist die Iro
nie in dieser Geschichte, daß gerade die über
wiegend konversativ gesinnten Staatsdiener 
die ersten Opfer dieser neuen Politik wurden, 
aber es steckt natürlich auch eine gewisse Lo
gik darin. Kern dieser neuen Politik, die aus 
der Wahldramatik des vergangenen Herbstes 
als herrschend hervorgegangen ist, ist die 
Wiederbelebung einer alten bürgerlichen 
Traumvorstellung, nämlich der von dem bil
ligen Staat, dem Etat a bon marchi, und zu
gleich eines alten Feindbildes, nämlich der 
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parasitären Beamten, die den Staat auffressen. 
Dem steht die Lichtfigur des Privatunterneh
mers gegenüber, dem wir die Segnungen des 
Marktes verdanken. Aus diesem Schwarz
weißmuster ist die neue konversative Ideolo
gie gestrickt. Es gibt unzählige Varianten da
von; sie findet ihr allgemeines Erklärungs
muster in Stammtischversionen ebenso wie in 
der anspruchsvolleren Diktion von Leitarti
keln.(1) Diese Ideologie gehört inzwischen 
zum Selbstverständnis unserer Epoche, weit 
mehr als alle Artefakte wie Postmaterialismus 
und Postmodernismus. Aus ihr lassen sich 
sämtliche Leitlinien der gegenwärtigen Poli
tik ableiten, die jenseits aller parteipolitischen 
Zuordnungen von einem untergründigen 
Konservativsmus bestimmt ist. Dabei ver
dient dieser Konservativismus seinen Namen 
im Grunde genommen gar nicht mehr, denn 
es geht längst nicht mehr darum, den gegen
wärtigen Status quo zu konservieren und da
mit progressive Reformen abzuwehren, son
dern es handelt sich um eine durchwegs re
staurative Tendenz, die sich allen bemerkbar 
macht. Etwas pointiert ausgedrückt, geht es 
dieser mittlerweilen herrschenden Ideologie 
darum, die Gesellschaft in ihren Naturzu
stand zurückzuverwandeln, also um den Ab
bau sozialer, auf Solidarität beruhender Ein
richtung und die Wiederherstellung von 
Wettbewerbs- und Marktmechanismen im 
Sinne des Hobbesschen bellum omnium con
tra omnes, aus dem bekanntlich nur die 
Stärksten als Sieger hervorgehen. 

Eine so motivierte Sparpolitik betrifft vor 
allem zwei Gebiete, die ohnedies Fremdkör
per unserer Gesellschaft darstellen, nämlich 
Kultur und Soziales. Max Weber hat Kapita
lismus - der Begriff ist ja mittlerweile auf 
dem besten Weg, wieder hoffähig zu werden 
- als ein System der Rechenhaftigkeit charak
terisiert. Oder anders herum ausgedrückt: in 
dieser Gesellschaft ist nur gerechtfertigt, was 
sich rechnet. Kultur ist, soweit sie aus diesem 
System der Zweckhaftigkeit herausfällt, 
tatsächlich eine Art Inkonsequenz, ein Relikt 
oder eine Restform aus einer anderen Epo
che. So nimmt es denn nicht wunder, daß 
Kultur und Bildung zu den bevorzugten Zie
len unserer Sparpolitiker gehören. Im Lichte 
der allgemein verlangten Zweck- und Re
chenhaftigkeit wird Kultur zum Ballast, den 
man in Zeiten wie diesen über Bord werfen 
muß. So lassen sich nicht nur die Kürzungen 
im Bereich der Bildungs- und Kulturwissen
schaften erklären, denen von der geplanten 
Studienreform ein Streamlining verpaßt wur
de. Derselben Linie folgt die Studienreform 
auch außerhalb der genannten Zweige; die 
Tendenz ist überall dieselbe und besteht dar
in, die Universitäten auf die Herstellung un
mittelbar verwertbarer Qualifikationen fest-
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zulegen. Derselben Logik folgt im übrigen 
auch die beginnende Verdrängung der U ni
versitäten durch Fachhochschulen. 

Diese Entwicklung hat im übrigen nicht 
erst in dieser Legislaturperiode begonnen; im 
Grunde genommen liegt dieselbe Tendenz 
bereits der Universitätsorganisationsreform 
und dem UOG '93 zugrunde. Bereits darin 
wurden die Universitäten primär als Wirt
schaftsbetriebe konzipiert. Das Ziel dieser 
Reformen sollte ein effizienteres Manage
ment sein, das die ausufernden Kosten im ter
tiären Bildungsbereich bändigen sollte. Die 
Universitäten haben dieses Konzept natür
lich nicht ohne Gegenwehr übernommen, 
aber irgendwie ist es ihnen nicht gelungen, in 
der Öffentlichkeit die inhaltlichen und quali
tativen Seiten ihrer Funktion klarzumachen. 
In der Tat präsentieren die Universitäten sich 
im öffentlichen Bewußtsein in erster Linie als 
Kostenfaktor, von ihren gesellschaftlichen 
notwendigen Leistungen ist dagegen kaum 
die Rede. 

Der antietatistischen Grundströmung ent
sprechend sind staatliche Universitäten ein 
bevorzugtes Ziel von Einsparungen, zumal 
solche, die so gut wie keine Zugangsbe
schränkungen kennen und sich deswegen als 
Massenuniversitäten titulieren lassen müssen. 
Universitäten als Sozialeinrichtungen sind ei
nem verbreiteten Klischee entsprechend we
nig effektiv, behindern Spitzenleistungen; be
günstigen parasitäre Erscheinungen, und ha
ben bestenfalls Massenwirkungen, die wir
kungslos verpuffen. Als Gegenmodell dienen 
kleine elitäre Universitäten mit hohen Zu
gangs barrieren, die am besten auf privater 
Basis zu organisieren sind. Naturgemäß gibt 
es einige Tabus, die inder Vergangenheit auf-
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gebaut worden sind, und die es nicht gestat
ten dieses Traumziel, amerikanische Verhält
nisse sozusagen, ohne Umwege anzusteuern. 
Auch hier zeigt sich, daß die Sparmaßnah
men nicht nur einen budgetären Sinn haben, 
sondern darüber hinaus strukturelle Bedeu
tung besitzen. Es wird mit Hilfe der Spar
maßnahmen auf die Universitäten Druck 
ausgeübt, sich in der angedeuteten Richtung 
zu entwickeln und zu verändern, entweder 
Zulassungsbeschränkungen zu akzeptieren 
oder Gebühren einzuheben oder überhaupt 
nach privatwirtschaftlichen Alternativen 
Ausschau zu halten. 

Solche Wirkungen des Spardrucks können 
bereits verschiedentlich konstatiert werden, 
so wenn etwa eine allgemeine Aufnahmebe
schränkung für medizinische Fakultäten ge
fordert wird, der mit Sicherheit bald andere 
folgen werden, oder wenn gelegentlich be~ 
reits von einer Studienplatzbewirtschaftung 
gesprochen wird. Hier wirkt sich auch die 
wachsende Konkurrenz der F achhochschu
len aus, die auf dem besten Weg sind, Modell
und Vorreiterfunktionen für allgemein ge
wünschte strukturelle Veränderungen des 
tertiären Bildungsbereichs (Verschulung, 
Verkürzung, Praxisbezogenheit, über kurz 
oder lang sicherlich auch Studiengebühren) 
zu übernehmen. 

Wie man sieht, hat die Sparpolitik den 
Universitäten gegenüber prinzipielle und ge
samtgesellschaftliche Bedeutung, und sollte 
auch als solche erkannt werden. Die Univer
sitäten müssen wissen, was in dieser Ausein
andersetzung auf dem Spiel steht. Es geht 
ganz offensichtlich nicht nur um Dienstpo
sten, Lehrauftragskontingente und For
schungsdotationen, sondern auch um die 
zukünftige Gestalt unserer Gesellschaft. • 

Dr. Johann J. Hagen ist Univ. Prof. für 
Rechtssoziologie und Zivilprozeßrecht an 
der Juridischen Fakultät Salzburg. 

(1) So schreibt Ronald Barazon im Leitartikel der 

"Salzburger Nachrichten" vom 24. August 1996 

u.a.: " Und für diese Bezahlung sorgen die Unter

nehmer und die Arbeitnehmer in der Wirtschaft. 

Der Wirtschaft wird also Geld entzogen, für das 

keine entsprechende Leistung erbracht wird. Die

ses Geld fehlt in den Betrieben und kann daher 

nicht für Investitionen und die Beschäftigung pro

duktiver Mitarbeiter eingesetzt werden. Die Be

zahlung von unproduktiven Beamten führt somit 

zur Vernichtung von Arbeitsplätzen in der Wirt

schaft"; und später: "Die Kosten des Staates sind 

mit ein Grund für die Schwierigkeiten der Unter

nehmer und tragen somit zum Zusammenbruch 

vieler Unternehmen und folglich zur Vernichtung 

zahlloser Arbeitsplätze bei" (" Die unsoziale Sozial

politik"). 
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Götterdämmerung 
Mutmaßungen zur Zukunft der Universitäten 

VON GERDA BOHMANN 

. Einige schicksalhafte Ereignisse der letzten Zeit haben die Welt der öster
reichischen Universitäten erschüttert; von ihren Implikationen und 

Auswirkungen soll hier die Rede sein. 

Seit 1993 haben wir ein neues Organisati
onsgesetz mit so manch' weiterer daran 

geknüpfter Rechtsmaterie (Div. Anpassun
gen in Dienst-und Besoldungsrecht, Eva
luierungsverordnung etc.) 

Es steht ein neues Allgemeines Studien
recht ins Haus; auch dieses zieht so manches 
nach sich (Studien-"Bedarfsprüfung", Neu
gestaltung der Studienpläne, Errichtung neu
er Gesamt-Studienkommissionen etc.). 

Das Hochschulbelastungspaket, das im 
Kontext des Allgemeinen Sparpakets ge
schnürt worden war, beschäftigt uns seit 
Feber dieses Jahres. Es ist nicht übertrieben, 
wenn gesagt wird, daß dessen Folgen uns 
noch sehr lange beschäftigen werden. 

Rechnet man noch die Errichtung der 
neuen Fachhochschulen hinzu, so ist mit Fug 
und Recht zu sagen, daß die Welt der hohen 
Schulen sich in einem gehörigen Umbruch 
befindet. 

Ob dieser - in Übernahme der vom Her
ausgeber (zufällig?) gewählten Metapher -
i.S. eines " Untergangs" der universitären 
Welt oder als Zeichen ihrer "Neu geburt" in 
ein "goldenes Zeitalter" verstanden werden 
kann? 

Aber schließlich muß ja die Analogie mit 
dem nordischen Götterhimmel nicht allzu
weit getrieben werden. 

Wenden wir uns zunächst dem zu, was -
laut politischer Willensäußerung - die groß 
angelegte Reform der Universitäten erfor
derlich gemacht hat. 

Es wird ihnen mangelnde Leistungsfähig
keit in Forschung und Lehre vorgeworfen 
sowie zunehmende Unfinanzierbarkeit und 
Unfähigkeit in der (Selbst-)V erwaltung atte
stiert. Die Universitäten hätten die in den re
formorientierten "progressiven" sechziger 
und siebziger Jahren in sie gesetzten Erwar
tungen nicht erfüllt - weder in ihrem Auf
trag, die Bildungsexpansion zu nutzen und in 
sozialstruktureIl egalisierender Weise zu tra
gen, noch in ihrer Aufgabe, vermittels ihrer 
Forschungspotentiale zur Bewältigung ge
samtgesellschaftlicher Krisen und Problem
lagen beizutragen. Und noch weitere Krisen
syndrome dieses "kontrollosen Schonraums" 
(Höllinger 1992) werden konstatiert und 
zum Anlaß für Veränderung genommen: 

·f· "Die Schwächen der Hochschulen, zu ge
ringe Leistungsfähigkeit in Lehre und For-

schung, Unwirtschaftlichkeit, Unselbstän
digkeit, Massenbetrieb und individualisierte 
Idyllen, sowie Personal- und Austattungs
mängel, können mit Klein-Reformen nicht 
entscheidend behoben werden" (Höllinger 
1992,13). 

Was aus der einen Perspektive als 
"Schwäche" oder eben "Versagen" erscheint 
und deshalb eine "große Reform" erfordere, 
kann aus einer anderen als über die vergange
nen Jahrzehnte herbeigeführte Überforde
rung der Institution Universität bezeichnet 
werden; diese ist mit einer sukzessiven Er
weiterung der Anfordenmgen an die Univer
sitäten verknüpft. 

Die Universitäten tragen die Hauptlast 
der Grundlagenforschung (64,1 % der öffent
lichen F&E-Ausgaben werden für die Uni
versitäten aufgewendet), sie waren (bis Ende 
der achtziger Jahre) mit rasant steigenden 
Studentenzahlen konfrontiert (nur das Tem
po des Zuwachses hat sich seitdem ver
langsamt), sie sollen (spätestens seit Beginn 
der achtziger Jahre) verstärkt in der ange
wandten Forschung und für den Transfervon 
Wissen, wie für Fonchungskooperationen mit 
der Wirtschaft zuständig sein. (vgl. Techno
logiepolitisches Konzept der Bundesregie
rung 1989; BMWF, Forschungsberichte; 
auch: Bessenyei/Melchior 1996) 

Die "traditionellen" Aufgaben der Uni
versitäten - in durchaus emphatischem 
Humboldt'schen Sinne: Forschung als ange
wandte Vernunft zu betreiben, die einer kon
tinuierlichen Fort- und Weiterentwicklung 
der Gesellschaft verpflichtet ist, Lehre im 
Verständnis der Vermittlung von (auch all
gemeinem) Wissen sowie im Sinne Allge
mein- und Persänlichkeitsbildung - blieben 
also erhalten, man hat ihnen "nur" eine Rei
he weiterer Funktionen zugewiesen - dies 
unter Rahmenbedingungen, auf die Hum-

Handelnde Akteure, sofern in Mythen 
und Sagen bedeutsam (auch hier sind Hand
lung und strukturelle Verhältnisse eng inein
ander verwoben), müssen nicht benannt wer
den, doch bildhafte Gestalten liegen nahe: 

Öffentliche F&E Ausgaben (für militärische und zivile Zwecke) 

"Loki", der Ränkeschmied, der an entschei
denden Stellen der Handlung sein Unheil 
treibt und den Untergang befördert; oder die 
"Midgardschlange", die beständig droht, die 
Welt zu verschlingen (obwohl sie sie zusam
menhält) ... Für "Odin" oder "Thor" jedoch, 
die schließlich die "Dämmerung" vertreiben 
und einen neuen Morgen herbeiführen könn
ten, fällt mir beim besten Willen keine Paral
lele ein ... (I) 

(1) Vg/. "Die Götter". (Vom Werden der Welt bis 

zu deren Untergang und Neugeburt) In: Mudrak 

1961. 
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im internationalen Vergleich - in % des BIP 

BRD F I NL B D GB IRE A 
1980 1,14 1,13 0,47 0,97 0,62 0,45 1,11 0,49 0,68 

1981 1,15 1,30 0,67 0,93 0,62 0,49 1,34 0,42 0,70 

1982 1,20 1,36 0,64 0,92 0,68 0,48 1,36 0,41 0,58 
1984 1,12 1,45 0,77 0,98 0,59 0,54 1,35 0,39 0,62 

1985 1,15 1,47 0,78 0,94 0,61 0,56 1,32 0,42 0,62 

1986 1,10 1,44 0,85 0,96 0,57 0,63 1,24 0,44 0,65 

1987 1,10 1,38 0,76 0,97 0,54 0,66 1,18 0,48 0,64 
1988 1,05 1,39 0,81 0,96 0,53 0,84 1,07 0,41 0,65 
1989 1,05 1,42 0,73 0,93 0,59 0,80 0,98 0,40 0,64 
1990 1,04 1,40 0,74 0,93 0,54 0,76 0,93 0,39 0,64 
1991 1,13 1,38 0,75 0,86 0,54 0,75 0,89 0,45 0,72 

(Quelle: BMWF, Forschungsberichte 1981-1991; Schwerpunktbericht 1992. Amn.: für 1983 liegen kei-

ne entsprechenden Daten vor) 
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boldt wohl in seinen schlimmsten Träumen 
nicht gekommen wäre. 

Daß die Entwicklung der benötigten 
Planstellen diesem Mehr an erwarteter Lei
stung nicht standgehalten hat, ist mittlerwei
le mehr als bekannt. Während die Zahl der 
Studierenden sich seit 1970 mehr als vervier
facht hat, hat sich das wissenschaftliche Per
sonal im selben Zeitraum nicht einmal ver
doppelt (2), Daß die räumliche und technische 
Ausstattung vieler Institute weit hinter inter
nationalen Standards zurückbleibt, ist immer 
wieder auch Gegenstand medialer Berichter
stattung (3), geändert hat sich dadurch aller
dings nicht viel. 

Der internationale Vergleich der Wissen
schaftsbudgets spricht ohnedies Bände (siehe 
umseitige Statistik). 

Mögen auch die absoluten Aufwendungen 
des Bundes für Wissenschaft und Forschung 
kontinuierlich angestiegen und die Steige
runsraten des Hochschulbudgets durchaus 
beachtlich sein (von 0,86% des BIP 1980 auf 
1,21 % 1993 - vgl. BMWF 1993,21), die Wis
senschaftsausgaben insgesamt sind es jeden
falls nicht. 

"Im internationalen Vergleich liegt Öster
reich im Hinblick auf die relative Bedeutung 
der universitären Forschung im Spitzenfeld. 
Im Hinblick auf die relative Bedeutung von 
Forschung und Entwicklung dagegen liegt 
Österreich im unteren Drittel aller OE CD
Länder" (Bessenyi/Melchior 1996, 18f.). 

Es wird von den Universitäten aber seit 
geraumer Zeit nicht nur ein Mehr an Lei
stung erwartet, sondern ebenso eine größere 
Effektivität der Leistung; und diese soll zu
gleich mit mehr Effizienz erbracht werden. 

Diese Forderung ist allerdings im Kontext 
einer "Krisenrhetorik" zu sehen, die zuvor 
insbesondere die Auseinandersetzungen um 
sozialpolitische Belange kennzeichnete (vgl. 
BohmannN obruba 1994); sie setzt sich - et
wa ab Mitte der achtziger Jahre - auch in der 
Wissenschafts- und Forschungspolitik durch 
- abzulesen etwa an den Forschungsberich
ten des BMWF: 

"Da in naher Zukunft die Wachstumsra
ten der Forschungsfinanzierung nicht am 
Maßstab der sechziger und siebziger Jahre zu 
messen sein werden, muß besondere Beach
tung einer Steigerung der Effizienz der For
schung und einer Intensiviemng und Opti
mierung der Koordination gelten ( ... ). In allen 
erwähnten Bereichen wird verstärktes Au
genmerk einer Optimierung der Koordinati-

(2) So ist die Anzahl der StudentInnen VOll ca, 

50,000 im Jahr 1970 auf ca. 220.000 im Jahr 1993 

gestiegen; jene des wissenschaftlichen Personals da

gegen nur von 4.876 (1970) auf 8.836 (1993), (vgl. 

BMWF 1993 a.) 
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on zwischen den Forschungseinrichtungen 
und der Verwaltung, aber auch zwischen der 
Forschungseinrichtungen und der Wirtschaft 
zu widmen sein ... " (BMWF 1984, 5f.) 

Es wurde in den Folgejahren dann wie
derholt auf die Notwendigkeit einer "lei
stungsfähigen, qualitativ hochstehenden 
Grundlagenforschung" verwiesen. Bei den 
gleichzeitig aber notwendig erscheinenden 
budgetären Sparmaßnahmen läuft dies auf die 
Forderung nach einer "Steigerung der Effizi
enz der universitären Forschung" hinaus (vgl. 
BMWF 1987). 

Im Forschungsbericht von 1990 wird die 
eingeschlagene Strategie dann noch deutli
cher konturiert: Es werde notwendig sein, 
"die forschungspolitischen Strategien den Ge
gebenheiten anzupassen ... : Zentrale Anlie
gen sind stmkturelle M odernisierung, E ffizi
enzsteigerung, Intensivierung der sektoralen 
Kooperation und Internationaliserung. Das 
bedeutet, daß die - gewiß notwendigen - zu
sätzlichen Mittel verstärkt einer kritischen 
Übe?prüfung im Hinblick auf mögliche Re
dundanz, aber auch im Hinblick auf Qualitä,t 
des Outputs übe1prüft werden müssen ... " 
(BMWF 1990, 6) (4) 

Die politischen Erwartungen an die Wis
senschaften lauten insgesamt nicht mehr: Sie 
solle Problemfelde,r und Lösungswege defi
nieren, an denen staatliche Politik sich zu ori
entieren vermag; die Universitäten sollen sich 
vielmehr selbst der ökonomischen Rationa
lität unterwerfen, denn nationale Wettbe
werbsvorteile würden zunehmend am 
wissensc~aftlich-technologischen Innovati
onspotential bemessen. Dies bedeutet aber 
zugleich die Subsumierung wissenschaft
licher Leistungen unter politisch-ökonomi
sche Prioritäten. 

Damit wird einerseits das "klassische", an 
"Reputation" orientierte W ettbewerbs
modell der Wissenschaften (Merton 1985) 
von einem "Modell marktgesteuerten Wett
bewerbs" (Rüegg 1987 zit. nach Fisch 1989) 
abgelöst; andererseits setzt sich damit die 
Transformation der Wissenschaft zur Pro
duktivkraft fort (vgl. bereits Braverman 
1977) - in einer Entwicklung, in der sie letzt
lich selbst zur "Ware" wird (vgl. Hack 1988) 
und damit auch: zur "Währung" im ver
schärften internationalen W"ettbewerb (Boh
mann 1994). 

Daß damit auch ungleiche Gewichtungen 
und "Bewertungen" der wissenschaftlichen 
Disziplinen (in "produktive" und "unpro-

(3) Vgl. etwa die Artikel in den von Printmedien 

bereits wiederholt durchgeführten Uni-Rankings 

(insbes. Profil und Standard 1990 und 1993) 

(4) Weiter heißt es da: " ... Hohe Qualität in der 

Forschung muß ihre Anerkennung unter anderem 
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duktive") vorgenommen werden, liegt nahe. 
Vor nunmehr sechs Jahren begann auch 

die, veröffentlichte, Arbeit an der Re
Organisation der Universitäten - zunächst in 
einem" Grünen", sodann in einem" Orangen 
Papier". Beide machten sie Begutachtung um 
Begutachtung durch, so manches wurde 
zurückgenommen, was einer modernen For
schungsorganisation angemessen gewesen 
wäre-z.B. die sog. "Großinstitute"; so man
ches wurde - trotz heftigen Widerstands (der 
allerdings im Verbalen und Schriftlichen ver
blieb) "durchgezogen" - die sattsam bekann
te Trennung der strategischen und operativen 
Organe in ihrer monokratischen Form und 
vor allem: der Effektivitäts- und Effizienzge
danke, der ja auch den jüngsten ministeriel
len Entwurf zur Evaluierung ziert. 

Bereits im Arbeitsübereinkommen der 
Regierungsparteien vom Dezember 1990 
wurde als Ziel der Neustrukturierung der 
Universitäts organisation die "Schaffung ei
ner betriebsähnlichen Organisation für die 
Universitäten, die zu mehr Qualität, Effizi
enz und Kostenwahrheit führen soll" be
schlossen (vgl. BMWF 1993, 175). 

Daß diese Zielsetzung ideologisch-tech
nokratisch, und nicht an inhaltlichen Kriteri
en orientiert ist, mag auch folgendes Zitat aus 
den Erläuterungen zur Evaluierungsverord
nung illustrieren: 

"Mit Effektivität ist die Frage der Zweck
mäßigkeit und Wirksamkeit universitären 
oder universitätsbezogenen Handeins (, Wer
den die Dinge ?'ichtig getan?') oder, anders 
ausgedrückt, die Ebene der Sachziele an
gesprochen ... Effizienz bezieht sich demge
genüber auf die Wirtschaftlichkeit der Er
bringung universitäre?' oder universitätsbe
zogener Leistungen (, Werden die Dinge rich
tig getan ?')" (BMWVK 1996, Erl., 2). 

Vielleicht wird mit dem UOG '93 tatsäch
lich Einiges etwas "effizienter" funktionieren 
(Sitzungsabläufe von Kollegialorganen zum 
Beispiel) als bisher; besonders optimistisch 
darf man - bei gleichzeitiger Erhöhung der 
Sitzungsdichte eben dieser Organe - jedoch 
auch diesbezüglich nicht sein. 

Der Preis des Anschlags auf die demokra
tische Verfassung der Universitäten ist je
denfalls hoch; insbesondere im Bereich der 
Personalpolitik werden den - ihrerseits ja 
unkündbaren, "Ordinarien" wieder Kompe
tenzen an die Hand gegeben, die nicht einmal 
dem neunzehnten Jahrhundert zur Ehre ge
reicht hätten. Nicht Modernisierung, son-

auch in der Finanzierung finden. Nicht alle Stand

orte und Institute können in gleicher Weise ausge

baut und modernisiert werden. Deshalb wird eine 

sorgfältige Evaluierullg ( .. .) zu berücksichtigen 

sein. « (ebd.) 
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dern Re-Feudalisierung wird die Folge sein; 
Ernchtung und Erhaltung von Klein-Für
stentümern, Abschirmung des "Hauses" vor 
uniiebsamer Konkurrenz und Defil1ltions
macht über wissenschaftliche Leistungen. All 
dies segeir unter der Flagge der "effizienten 
betnebsföfImger Organisation". Verschärft 
wird dies nunmehr durch die, per "Sparpa
ket" verfügten Mangel-Bedingungen. 

Auch wenn, oder gerade weil all dies vor 
dem Hintergrund der rhetorisch, seit Ende 
der achtziger Jahre ebenfalls verstärkt gefor
derten "Spitzenleistungen" sich abspielt, ist 
die Sroßrichtung der eingeschlagenen Strate
gien evident. Und die Eindimensionalität des 
Begriffs zeigt sich auch darin: Denn daß 
"Leistung" immer das ist, was jeweils im so
zialen Leben dafür gehalten wird (vgl. Hon
drich 1985), gewinnt vor dem Hintergrund 
der politischen Paradigmata der achtziger 
und neunzig er Jahre besonderes Gewicht. 

Nicht nur die Organisation der Univer
sitäten, sondern auch jene der Studien steht 
seit nunmehr einem Jahr (und vier Jahren 
Vorarbeit) zur Disposition. Hier regiert ;\llf 
den ersten Blick ein anderes Zauberwort des 
neoliberalen Zeitgeists: jenes der "Deregulie
rung". Die Forderung nach Effizienz, in die
sem Kontext als intendierte" Verkürzung der 
Studienzeiten" ist aber auch am Universitäts
Studiengesetz nicht vorübergegangen. 

Ist beim UOG die "betriebsförmige Or
ganisation" die zentrale Zielsetzung, soist es 
bei der "Verabschiedung" des AHStG das 
geforderte "Verwendungsprofil" der Absol
ventInnen und die "bedarfsgerechte" Markt
gängigkeit der angebotenen Studien. Di~ 
Marktlogik setzt sich also durch. 

Eine Paradoxie dabei ist, dag im ersten 
Entwurf gerade die, in wissenschafts- und 
forschungs politischen Belangen so sehr ge
forderte "internationale Konkurrenzfähig
keit" - der Studiengänge - hier desavouiert 
wurde: Mit der Beschneidung der 
geisteswissenschaftlichen Studien auf "Kul
turwissenschaftliche Studien" im Schnellver
fahren. Aber das ist zunächst die wohlwol
lende Interpretation; es könnte ja inunerhin 
sein, daß man diese insgesamt als untauglich 
für den internationalen Wettbewerb befun
den und daher bloß noch nicht ganz ab
zuschaffen versucht hat. 

Werden also die Fachhochschulen mit ih
rer expliziten Berufsbezogenheit die tertiäre 
Bildungseinrichtung der Zukunft sein? 

Sie treten, insbesondere auch mit ihrer 
vergleichsweise guten Ressourcen- und Per
sonabustattung in ein Konkurrenzverhältnis 
zu den Universitäten; dessen Auswirkungen 
sind noch nicht wirklich absehbar. Aber dies 
ist nur die eine Seite der Medaille; denn die 
Erwartung, daß sie die Universitäten auch 
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entlasten könnten, ist angeSiChts der bundes
deutschen Erfahrungen eine Illusion. Da 
Zieht so mancher Studienanfänger seine War
teschleifen an der Massenuniversität, um an 
einen der dürt begehrten Fachhochschul
Studienplatz zu gelangen (vgl. Daxner 1996). 
Und - wie ll1sbesondere in den letzten Mo
naten publik geworden ist, die dem deut
schen Hochschulsystem zugeschriebene 
"Krise" steht jener des österreichischen um 
nichts nach (vgl. u.a. auch: Glotz 1996). 

Kommen wir zum - auch chronologisch 
gesehen - "Letzten", dem jüngsten "Buben
stück der Technokratie" (Burger 1996), wie 
es mit dem Hochschul-Belastungspaket voll
zogen wurde: 

Sicherlich, es geht auch, wie Rudolf Bur
ger ausführt, um die kritische Frage einer ge
sellschaftspolitischen Willensäußerung; dar
um, ob die österreichische Politik sich zur 
gesellschaftlichen Notwendigkeit der Insti
tution Universität bekennt, oder bloß zur 

"Freiheit" des europäische Marktes für Men
schen, (genuine) Waren und Kapital. Es geht 
aber ebensosehr darum, wie mit vorhandenen 
Institutionen Politik gemacht wird. 

Es sind hier, von ihrer inneren Logik 
zunikhst unterschiedliche, Entwicklungen 
miteinander verknüpft worden: die "große 
Hochschulreform" und die "große Bud
getsanierung"; diese wiederum mit Struk
turIl1aßnahmen im Bereich des Hochschul
lehrerdicnstes, bzw. deren Besoldung. (Daß 
mit dieser solange gewartet wurde, bis die 
"Anpassung" an die neucn Organisations
verhältnisse per UOG '93- Implementierung 
erforderlich wurde, ist ein Kapitel für sich.) 

Wohlwollend interpretiert konnte man sa
gen, sie haben einander überschnitten und 
wechselseitig kontraintuitive Effekte erzeugt. 
Wahrscheinlicher allerdings ist - und hier 
hätten wir ein geradezu "paradiesisches" 
Handlungsfeld für Ränkeschmiede Im Kon
text sich insgesamt verändernder gesell
schaftlicher Rahmenbedingungen - daß die 
einen (aus )genutzt wurden, um die nötigen 
Sachzwangargumente für die anderen ins 
Treffen führen zu können. Die Rechnung ist 
(zumindest noch) nicht ganz aufgegangen. 

Der unmittelbare Anlaßfall für die Prote
ste der Univeritätsangehörigen im Sonuner
semester dieses Jahres war einerseits das 
"StudentInnenbelastungspaket" , mit dem so
wohl restriktive Familienbeihilfenbezugsbe
dingungen als auch ad hoc-Einschränkungen 
von sonstigen Beihilfen eingeführt wurden 
(Nach dem Motto: "Kürzer und dafür karger 
studieren"); andererseits das "Strukturanpas
sungsgesetz", mit dem 465 Mio öS des sog. 

"Sachaufwandes" (worin die Lehr
aufträge inkludiert sind!) eingespart 
und zugleich alle Universitätslehre
rInnen angeblich gleichgestellt wer
den sollten. ("Gleiches (weniges) 
Geld für Mehr-Leistung".) 
Das mittel- und langfristig wirksame 
"Einfrieren" des Personalbudgets der 
Universitäten und Hochschulen auf 
dem Stand von 1995 bei gleichzeiti
gen (neben dieser Maßnahme im 
Grunde unsinnigen) Aufnahme
stopps zieht - aufgrund des Besol
dungsrechts - eine de facto-Personal
reduktion an den Universitäten und 
Hochschulen nach sich. Die Auswir
kungen ab Herbst '96 sind drama
tisch: für die betroffenen Hochschul
lehrerInnen, deren Dienstverhältnis 
nicht mehr verlängert werden kann 
sowieso (wohlgemerkt: nicht auf
grund mangelnder "Leistungen", 
sondern aufgrund mangelnder "Stei
len"!); nicht minder aber für so man
ches Institut, das seinen Forschungs

und Lehrbetrieb nicht aufrechterhalten kön
nen wird. Man kann dies in kurzfristiger Be
trachtung,als Vorboten (oder "Probega
lopp") einer großen Dienst- und Besol
dungsreform für den öffentlichen Dienst 
deuten (5). In mittel- bis langfristiger Be
trachtung werden wir uns damit aber einem 
Hochschulsystem mit drastisch einge-

(5) Mitsamt einer sich ankündigenden Beseitigung 

des Biennen-Systems, da ja schließlich der sog. 

"Struktureffekt", also die automatische jährliche 

Steigerung der PersonalkosteIl über die Vorrückun

gen, bei gleichleibendem Budget die Reduktion des 

Personalstandes mitverursacht. 
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schränktem Personalstand gegenübersehen 
(zumal nichts darauf hindeutet, daß das 
"Sparziel" der Bundesregierung für 1996/97 
erreicht werden wird) - einer "Lean Univer
sity" als jüngstem Produkt der postfordisti
schenÄra. 

Dafür, daß dann nur noch die sog. "Spit
zenleister" (was auch immer hinkünftig in 
den relevanten gesellschaftlichen Subsyste
men dafür gehalten werden wird) die hohe 
Schulen bevölkern, dafür sorgen bereits die 
wissenschaftspolitische Rhetorik seit den 
achtziger Jahren sowie konkrete (derzeit 
noch intentionale) Maßnahmen im Bereich 
des Hochschullehrerdienstrechts, mit denen 
möglichst große Flexibilität in der Personal
rekmtierung zerreicht werden soll. 

Und die Studentinnen? Werden auch sie
als zukünftige Angehörige der "Centers of 
Excellence" in entsprechend geringer Zahl
dem "lean and efficient" (ohne Lagerhal
tung! ) unterliegen? 

Noch verwehren sich die maßgeblichen 
Regierungsvertreter gegen den Vorwurf, sie 
hätten längst die Einführung von Studienge
bühren und die Abschaffung des freien 
Hochschulzugangs projektiert, wollten dies 
aber zunächst der "autonomen" Entschei
dung der Universitäten überlassen, wie diese 
mit den rigiden Vorgaben umzugehen be
schlössen. (An Einigen ist ja bereits seit dem 
Sommer von der Einführung entsprechender 
"Studieneingangsphasen " als Selektionsver
anstaltung die Rede ... ) Der "freie Hoch
schulzugang" und die Diskussion um die 
Einführung von Studiengebühren werden 
aber wohl das Thema dieses Studienjahres 
seIn. 

Hier ist nochmals ein Blick auf das gesam
te Maßnahmenpaket der letzten Jahre wie 
Monate - im Ensemble - vonnöten; und da 
fügt sich dann das eine ins andere: 
• Die Verkürzung der (gesetzlichen) Studi

enzeiten in die verkürzte Bezugsdauer für 
die Familienbeihilfe; 

• das geforderte "Verwendungsprofil" der 
Studien in die Betriebsförmigkeit der Ge
samt-Institution; 

• die· erwartete Mehr-Leistung der Univer
sitätsangehörigen in die Reduktion ihrer 
Anzahl; 

• diese in die - zu erwartenden - Zugangs
barrieren für Studierende; 

• die Mangel-Selbst-Verwaltung in die er
höhte "Verantwortlichkeit" der Leitungs
organe; 

• die Verknappung der Ressourcen in ihren 
- demnächst schon nach Effizienz und Ef
fektivität evaluierten - Einsatz. 

Die Bausteine sind erweiterbar und vor al
lem: beinahe beliebig kombinierbar. 
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Dennoch ist dieses Ensemble - um ein 
Mißverständnis zu vermeiden - nicht Aus
druck wissenschafts- und bildungspolitischer 
"Gesamt-Planung" im Sinne eines wohl
überlegten, vordefinierten Ziels. Die Autorin 
hängt in ihrer Interpretation also weder einer 
Verschwörungstheorie, noch auch einer de
terministischen Strukturtheorie an. Dennoch 
folgen m.E. die gesetzten Maßnahmen einer 
spezifischen "Logik"; der vielbemühte "Zeit
geist" weht nunmehr auch an den Univer
sitäten und Hochschulen sozusagen "von 
rechts" - er ist in seinem Innersten ökonomi
stisch und technokratisch. In diesem Sinne 
folgt die Entwicklung der Wissenschafts
und Bildungspolitik anderen Bereichen (ins
besondere der Wirtschafts- und Sozialpoli
tik) nach - mit all den Zeichen der Transfor
mation kapitalistischer Gesellschaften und 
ihrer Regulationsweise in Richtung einer 
Verschärfung von Wettbewerb und Marktlo
gik, der Entkoppelung von Produktions- und 
Konsumnormen, Arbeitsorganisation und 
sozialrechtliches Normengefüge, Produkti
vitätswachstum und keynesianischem Sozial
vertrag - mit allen Begleiterscheinungen wIe 
ungleicher Risikoverteilung, (neuer) Sozialer 
Ungleichheit und Individualisierung, wie sie 
von einer Vielzahl von AutorInnen (insbe
sondere im Kontext der Regulationstheorie) 
bereits auf den Begriff gebracht wurden.(6) 

War die erste "große Transformation" 
(vgI. Polanyi 1979) auf die Herauslösung der 
Ökonomie aus ihrer gesellschaftlichen Ein
bettung und die Übernahme ihrer Dominanz 
bezogen, so ist die gegenwärtige durch die 
Durchdringung sämtlicher Lebensbereiche 
durch die ökonomisch verkürzte Rationalität 
gekennzeichnet. Die "Winds of Change" ha
ben nunmehr auch Wissenschaft und Bildung 
erreicht. 

Blicken wir abschließend noch einmal in 
die nordischen Sagen (vgl. Mudrak 1961): 

"Die Sonne erlischt, 
das Land sinkt ins Meer, 
vom Himmel stürzen 
die heiteren Sterne. 
Rauch und Feuer 
rasen umher; 
hohe Hitze 
steigt himmelan ... « 

Ob das (universitäre) Leben sich - wie in 
der" Götterdämmerung" - als stärker erwei
sen wird "und eine neue, bessere Welt erste
hen (kann)"? Die Beantwortung dieser Frage 
sei dem/der Leserln überlassen... • 

Dr. Gerda Bohmanri ist Universitätsassi
stentin an der WU Wien. 

(6) Vgl. zur Theorie der Regulation - zusammen

fassend: Bohmann 1993; 1994 
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Sparen hat Konjunktur 
Hat dann aber die Konjunktur noch Konjunktur? 

VON WALTER SCHERRER 

In Zeiten mit hoher Arbeitslosigkeit und flauer Konjunktur verordnen 
Europas Regierungen Sparprogramme, um Budgetdefizite zu senken und die 

(Verschuldungs-)KriterIen für die Aufnahme In die Wirtschafts- und 
Währungsunion zu erfüllen. Die österreIchische Regierung reiht sich mit 

Ihrem "Sparpaket" würdig in dies~s Kartell der Sparefrohs ein. 

I n Salzburg - wo diese Zeilen verfaßt wer
den - ist gerade Festpielzeit, und Mammon 

schreitet ganz offensichtlich nicht nur als 
Bühnengestalt über den Domplatz der Fest
spielstadt. Was fällt einem in dieser Umge
bung zum Thema "Sparpaket und Konjunk
tur" ein? Noch ein Aufsatz über die Auswir
kungen des Sparpakets auf Konjunktur und 
Arbeitsmarkt, wo doch schon in so vielen 
Texten so vieles und richtiges darüber ge
schrieben wurde? 

Es folgt daher kein Aufsatz im herkömm
lichen Stil, sondern eine Collage. Eine Colla
~c mIt Auszügen aus Gutachten, Berichten, 
Prognosen, Übereinkünften und anderen 
Il.1lh-) uffiziellen Papieren. Eine Collage von 
CX[CII, dcnen gemeinsam ist, daß sie von 
I,' hr oder weniger einflußreichen wirt-

schaftpolitischen Institut(ion)en veröffent
licht wurden und somit den politischen Ak
teuren bekannt sind. Oder zumindest be
kannt sein sollten. Auf Quellenangaben kann 
dabei getrost verzichtet werden; Insider wis
sen ohnehin, wer was wann wo geschrieben 
hat, für TüftlerInnen ergibt sich ein zusätzli
cher Reiz, und eilige LeserInnen empfänden 
die Quellenangaben sowieso als störend. 

Da aber solche Texte regelmäßig im Jar
gon der höheren Ökonomendiplomatie ab
gefaßt sind, dr;ingt sich eine kurze Kommen
tierung - um nicht zu sagen Übersetzung -
geradezu auf. Das hat übrigens nichts mit 
Einfallslosigkeit oder einem Mangel an Ori
ginalität des Autors zu tun. Denn selbst das 
Übersetzen von bereits mehrmals übersetz
ten Texten kann J'1 eine höchst verdienstvol-

le Tätigkeit sein, wie der Rechnungshof (hier 
sei die Quelle ausnahmsweise angegeben) an·, 
hand der von den hiesigen Festspielen be
zahlten Millionengagen für brandneue Sha
kespeare-Übersetzungen nachgewiesen hat. 
Im Fall der Kommentierung der Konjunktu
reffekte des Sparpakets kann aber im Gegen
satz zu Peter Steins Übersetzungen nicht der 
Verdienst gemeint sein, sondern angesichts 
der Finanzkraft des Verlags - und aus Sicht 
des Autors: leider - bestenfalls das Verdienst, 
die Rezeption derartiger Texte zu fördern. 

Die Ausgangslage 

"Die Zunahme del' Finanzschuld des Bundes 
übertraf 1995 mit 122 Mrd. ATS abermals 
den hohen Vergleichswert des Vorjahres 
(199,3 Mrd.) ... Insgesamt hatte der Bund 
1995 an Zinsen 81,5 MrdATS aufzubringen. " 
Der Konsolidierungsbedarf ist evident und 
nicht neu. Eine gewisse Vorahnung vom 
Umfang des Konsolidierungsbedarf dürfte 
die Regierung bereits Ende 1994 gehabt ha
ben, leitete sie aus dem Konsolidierungsbe
darf doch ernsthaften Handlungsbedarf ab. 
Die daraufhin für das Budget 1995 ergriffe
nen Maßnahmen (gewissermaßen ein "Spar
packerl")" dämpfen das BIP bis 1998 real um 
0,4 % und schmälern die Nachfrage nach Ar
beitskräJten um 13.000". Angesichts der noch 
im März 1995 für das gleiche Jahr prognosti
zierten Wachstumsrate des Bruttoinlands
produkts (BIP) von 3 % schien das verkraft
bar zu sein. 

Die Hoffnung, daß mit diesem Spar
packer! eine nachhaltige Konsolidierung des 
Bundeshaushalts gelingen könnte, war eine 
trügerische. Daß weiterer Handlungsbedarf 
vor dem letzten - vor dem bislang letzten
Sparpaket besteht, war wiederum evident. 
"Das Scheitern der Verhandlungen über den 
Haushalt 1996 machte vorgezogene Neu
wahlen im Dezember [1995] erforderlich", 
Wen konnte das noch verwundern, wurde 
doch der Problemdruck durch das Erlahmen 
der Konjunktur verschärft - das BIP wuchs 
im Jahr 1995 nur noch um magere 1,8 %. 

Nach geschlagener Wahl war die kon
junkturelle Ausgangslage die gleiche wie zu
vor (nämlich keine günstige). Auch die bud
getäre Ausgangslage war die gleiche geblie
ben (ebenfalls keine günstige), der budgetpo
litische Konsens war aber (wieder-) herge
stellt und durch die Notwendigkeit zum Spa
ren gekennzeichnet. "Der Haushalt 1996 
müßte Budgeteinsparungen von etwa 50 
Mrd. Schilling erzielen ... In Anbetracht der 
Haushaltsüberschreitungen bei den Ländern 
und Gemeinden sowie den Sozialversiche
rungsträgern wäre ein noch ehrgeizigeres 
Konsolidierungsprogramm auf der Ebene des 
Sektors Staat elfordedich, um die Kritel'ien 
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von Maastricht 1997 erfüllen zu können." 
Das war die Zeit des oftzitierten Kassastur
zes, in der man noch nicht recht wissen woll
te, wie groß der Konsolidierungsbedarf denn 
nun wirklich ist. 

Bei der Erstellung der Konjunkturprog
nosen im Dezember waren die Absichten der 
Regierung naturgemäß noch nicht genau er
kennbar, sodaß folgerichtig davon ausgegan
gen wurde, "daß 1996 vorerst ein automati
sches Budgetprovisorium auf der Grundlage 
des revidierten Haushalts 1995 in Kraft 
tritt... Die inländische NachJ1"age dürfte 
zwar nach den Budgetkürzungen etwas sin
ken, doch könnte dank der höheren Nettoex
porte 1996 ein BIP-Wachstum von etwa 2 % 
erhalten bleiben". Somit war deutlich ausge
sprochen worden, daß eine Kürzung des 
Budgetdefizits - selbst wenn die Dimension 
des letztlichin Kraft gesetzten "Sparpakets" 
bei weitem nicht erreichen sollte - das Wirt
schaftswachstum dämpfen würde. 

Die einigende Kraft Maastrichts 

Im Zuge der Diskussion um die Budgetkon
solidierung war über die Zielsetzung von An
fang an eines klar: Das im Vertrag von Maas
tricht festgeschriebene Kriterium, daß die 
Neuverschuldung des gesamten staatlichen 
Sektors 3 Prozent des BlP nicht übersteigen 
darf, sollte die Richtschnur der Budgetkon
solidierung sein. 

Mit dieser Zielsetzung stand, wie schon 
gesagt, die österreichische Regierung im Kar
tell der europäischen Sparefrohs nicht allein 
da. "Die Tatsache, daß wichtige Handel-
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spartner Österreichs gleichzeitig Budgetkon
solidierungsprogramme durchsetzen müssen, 
um den Kriterien von Maastricht zu genügen, 
ist bei der zu erwartenden heimischen Kon
junkturschwäche 1996 nicht unproblema
tisch. Obwohl es offensichtlich ist, daß eine 
Konsolidierung der Budgets auch ohne Ter
mine für Maastricht früher oder später un
umgänglich wäre, werden simultane Ausga
benkürzungen bzw. Einnahmenerhöhungen 
doch mit besonderer Beachtung der konjunk
turellen Wirkungen durchgeführt werden 
müssen. " Diese Sätze warnen - auf sozusagen 
nicht ganz unverklausulierte Art - schon im 
Dezember 1995 vor den konjunkturellen 
Folgen des europaweiten Sparkurses der öf
fentlichen Haushalte. Mit den Worten" Ku
mulative kontraktive Wirkungen sind jeden
falls nicht von der Hand zu weisen" setzt ei
ne Studie im März 1996 nach: Wenn ganz Eu
ropa gleichzeitig die Budgetdefizite senken 
will, so kann das die Konjunktur umbringen. 

Für die Wirtschaftspolitik ergibt sich dar
aus eine wichtige Schlußfolgerung: Vom Ver
trag von Maastricht geht offensichtlich eine 
starke, Europa einigende Kraft aus, und un
berührt von rinderwahnbedingten Friktio
nen durchläuft die Europäische Union be
reits jetzt zügig den vielbeschworenen Pro
zeß der" Vertiefung der Gemeinschaft" . Das 
kollektive Bemühen um die Erfüllung der 
Verschuldungskriterien demonstriert ein
drucksvoll, wie ernst es die Regierungen der 
Mitgliedsländer mit einer EU-weiten Koor
dination der Wirtschaftspolitik in der Eu
ropäischen Wirtschafts- und Währungsuni-

on zu nehmen gedenken. 
Wer zweifelt da noch, 
daß ähnlich energische 
Schritte und Initiativen 
auch in anderen Poli
tikbereichen (z.B. Be
schäftigungs-, Sozial
und Umweltpolitik) fol
gen werden? 

Sparen ja - aber wo? 

Zurück nach Österreich 
zu den Konjunktur
effekten des heimischen 
Sparpakets. Der Grad 
der Differenzierung von 
Argumenten, wo denn 
gespart werden solle, war 
in der öffentlichen De
batte - gelinde gesagt -
überschaubar und er
schöpfte sich im wesent
lichen in der Frage, ob 
der Schwerpunkt der 
Konsolidierung auf der 
Ausgabenseite oder auf 

ERBARMUNGSLOS 

der Einnahmenseite des Budgets liegen soll
te. An dieser Polarisierung konnten auch 
Profis nicht ganz vorbeigehen (sie wollen ja 
auch am gesellschaftlichen Diskurs teilneh
men und dort verstanden werden) und zitie
ren deshalb eine international vergleichen.de 
Studie. Die" scheint zu belegen, daß nur eine 
ausgabenseitige Budgetsanierung nachhalti
ge Effekte hätte". 

Derartige Pauschalurteile treffen zwar 
meist am Kern der Sache vorbei, in dieser 
vorsichtigen Formulierung ("scheint" plus 
Konjunktiv) war das Statement aber ziemlich 
unverfänglich. Die Sinnhaftigkeit einer 
Durchforstung der Ausgaben und der ge
setzlichen Strukturen, die als die eigentlichen 
Verursacher dieser Ausgaben anzusehen 
sind, bezweifelt schließlich ohnedies nie
mand. Man konnte sich nun der konjunktur
und beschäftigungspolitisch ungleich wichti
geren Problematik zuwenden, daß nicht jede 
Art von Ausgabenkürzung oder Steuerer
höhung die gleichen Nachfrage- und Be
schäftigungswirkungen nach sich zieht. Das 
läßt sich am Beispiel von einigen Maßnahmen 
des Sparpakets zeigen. 

Höhere Besteuerung des Einkommens 

So macht es durchaus einen Unterschied, 
welche Einkommensgruppen von einer Er
höhung der Einkommensteuerbelastung be
troffen werden. Der Durchschnittssteuersatz 
in der Lohn- und Einkommensteuer nimmt 
durch die Neuregelungen im Zuge des Spar
pakets "mit steigendem Einkommen 
zunächst zu und erreicht für Brutto-Monats
einkommen von etwa 35.000 Schilling seinen 
Höchstwert .... {Er steigt] durch diese Maß
nahmen um etwa 1,8 Prozentpunkte (unter 
Einbeziehung der Sonderausgabenregelung 
um etwa 2,6 Prozentpunkte). Für höhere Ein
kommen sinkt die durchschnittliche Bela
stung wieder. " 

Das ist ohne Zweifel schön für die Bezie
her von höheren Einkommen. Aber ist es -
abgesehen von den verteilungspolitischen 
Konsequenzen - auch konjunkturpolitisch 
sinnvoll? Bei gegebener Haushaltsgröße ist 
nämlich davon auszugehen, daß mit steigen
dem Einkommen auch die Ersparnisbildung 
zunimmt bzw. der Anteil des Einkommens 
abnimmt, der für Konsumausgaben verwen
det wird. Besteuert man niedrige Einkom
men, schlägt sich das unmittelbar in einem 
Rückgang der Nachfrage nach Konsumgü
tern nieder (wenn nicht Sparguthaben aufge
löst werden, die aber wiederum erst einmal 
zur Verfügung stehen müssen). Bei einer stär
keren Besteuerung von hohen Einkommen 
wäre dagegen kaum mit einem Rückgang der 
Konsurnnachfrage, sondern mit einer Verrin
gerung der Sparleistung zu rechnen. 
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Bei den Maßnahmen im Einkommensteu
errecht sind somit jedenfalls konjunkturpo
litische Zielsetzungen nicht erkennbar. Ziel 
der Regierung ist es vielmehr, möglichst viel 
an Steuern einzukassieren. Im Ökonomen
deutsch heißt das, " daß die fiskalische Kom
ponente bei den steuerlichen Maßnahmen im 
Vordergrund steht." 

Ginge es auch anders? In Deutschland et
wa wird em Solidaritätszuschlag von 7,5 % 
zur Lohn-, Einkommen- und Körperschafts
steuer für sämtliche Einkommen (sofern sie 
hoch genug sind, daß sie der Steuerpflicht un
terliegen) eingehoben. Dadurch wird sicher
gestellt, daß die zusätzliche relative Belastung 
für alle Einkommensbezieher gleich ist und 
durch die Anbindung an den progressiven 
Einkonunensteuertarif eine soziale Staffelung 
gegeben ist. Im Vergleich zur österreichi
schen Lösung ist somit auch die uner
wünschte konjunkturdämpfende Wirkung 
geringer! 

Kürzung von Transferzahlungen 

Transferzahlungen wie etwa die Leistungen 
aus der Arbeitslosenversicherung oder das 
Pflegegeld werden von den Empfängern zu
meist in vollem Umfang und sehr rasch für 
Konsurnzwecke ausgegeben. Sie schlagen da
her auf die Nachfrage durch und stützen so
mit die Konjunktur und die Beschäftigung
was wiederum die Ausgaben für Leistungen 
aus der Arbeitslosenversicherung dämpft. 

Doch die öffentliche Debatte um die Kür
zungen von Transferzahlungen schwankte 
zwischen "Können wir uns den Sozialstaat 
noch leisten?" und "Wem kann gerade noch 
wieviel weggenommen werden, ohne daß die 
Koalition auseinanderbricht?" . Das Ergebnis 
ist bekannt und in einer Analyse des Bundes
haushalts glasklar formuliert: "Trotz der 
wachsenden Zahl de,' Arbeitslosen sollen die 
Transfers 1996 mit 36,5 Mrd. Schilling sogar 
geringer sein als 1995 (36,8 Mrd. Schilling)." 
Auch die im Doppelbudget für 1996 und 
1997 jeweils veranschlagten Aufwendungen 
für das Pflegegeld sind geringer als 1995. 

Kürzungen bei Personalausgaben und 
Investitionen 

Eine besonders ergiebige Zielgruppe für 
Sparprogranune sind klarerweise die Be
schäftigten im öffentlichen Dienst, gibt es 
doch viel zu viele von ihnen (mit Ausnahme 
der Bereiche Sicherheit, Gesundheitswesen, 
Bildungswesen - die Liste kann beliebig fort
gesetzt werden) und verdient obendrein jeder 
einzelne viel zu viel. Faktum aus konjunk
turpolitischer Sicht ist, daß durch die beiden 
Fast-Nullohnrunden die gesamtwirtschaftli
che Nachfrage gedämpft wird. Obendrein 

32 

wird der Konsolidierungs
erfolg für das Budget 
wahrscheinlich kein dau
erhafter sein, denn die 
Ausgangsbasis für die Ge
haltsverhandlungen 1m 
Herbst 1997 wird das Ge
haltsniveau von Anfang 
1995 sein. Auch wenn die 
Inflationsraten derzeit 
niedrig sind (und noch ge
ringer sein könnten, stie
gen nicht ausgerechnet 
Steuern, öffentliche Ge
bühren und Tarife über
proportional an!), ist da
mit zu rechnen, daß die 
Gewerkschaften mit ent
sprechendem Nachdruck 
emen "Nachholbedarf" 
anmelden werden. 

Bei den Investitionen 
sind die budgetierten Aus
gaben des Bundes im Jahr 
1997 mit 12,6 Mrd. Schi
ling nominell etwa gleich 
hoch wie imJahr 1994. Re
al läßt das "einen deutli
chen Rückgang der Inve
stitionen des Bundes erwarten. « Sparen ist 
vor allem bei den Ausrüstungsinvestitionen 
angesagt, was als vorübergehende Maßnahme 
aus konjunktur- und beschäftigungspoliti
scher Sicht angesichts des relativ hohen Im
portanteils durchaus zweckmäßig ist. 

Bei den Bauinvestitionen des Bundes soll 
es hingegen keinen Rückgang geben. 
Während im Hochbau die Investitionsausga
ben stagnieren, werden die Investitionen in 
den Straßenbau heuer um 9,6 % und im 
nächsten Jahr nochmals um 7,7 % ausgewei
tet. Begründet wird das mit der Sicherung der 
Beschäftigung in der Bauwirtschaft, was be
merkenswert ist, denn" wegen der unter
schiedlichen direkten Arbeitsintensität der 
einzelnen Bausparten ist etwa der Beschäfti
gungsmultiplikator im Wohnbau (1.810 Be
schäftigte) deutlich höher als im Tiefbau 
(1.420 bis 1.450 Beschäftigte).« Im Hochbau 
also wäre die Beschäftigungswirkung einer 
bestinunten Ausgabensunune um ein Viertel 
größer als im Straßenbau ... 

Die Konjunktur: 
Nicht umzubringen? 

Die Gesamtbeurteilung der Konjunkturwir
kungen des Sparpakets anhand der Entwick
lung des BIP-relevanten Saldos zeigt, "daß 
die gesamtwirtschaftliche Nachfrage durch 
die Konsolidierung spürbar gedämpft wird. « 

Weil die Steuereinnahmen des Staates steigen 

und die Ausgaben für Güter und Dienstlei
stungen zurückgehen, sinkt diese aus kon
junktureller Sicht bedeutsame Budgetgröße. 
Im "Zielkonflikt zwischen Konsolidierung 
und Konjunkturstabilisierung gibt der [Bud
get-J Voranschlag für 1996 und1997 dem Ab
bau des Defizits Vorrang." Diese Strategie 
wird noch einige Zeit konjunkturell nach
wirken, denn" die Komponenten derinländi
schen Nachfrage werden [bis zum Jahr 2000J 
erheblich von den budgetpolitischen Maß
nahmen betmffen. « 

Wodurch könnte dann eigentlich die 
Konjunktur wieder in Gang gebracht wer
den? Richtig, durch die Exporte. "Insbeson
dere die Entwicklung in Deutschland ... gibt 
Anlaß zur Zuversicht. « Sollte die Budget
konsolidierung in Deutschland tatsächlich 
geschickter vorgenommen worden sein als 
hierzulande? "Im 2. Halbjahr 1996 sollte ei
ne stetige Belebung einsetzen, die jedoch nur 
langsam vorankommen wird. Sie wird ... von 
einem kräftigen Marktwachstum der Han
deispartner außerhalb Westeuropas (insbe
sondere Ost-Mitteleumpa und USA) ... ge
tragen sein.« Na Gott sei Dank, auf den 
großen Bruder, die alten Kronländer und den 
reichen Onkel ist ja doch Verlaß... • 

Univ. Doz. Dr. Walter Scherrer ist Assis
tenzprofessor am Institut für Wirtschafts
wissenschaften der Universität Salzburg. 
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Schlagende Worte 
stehlen Leben 

VON HEINRICH BREIDENBACH 

O· · sterreich ist ein sehr reiches Land ge
worden. Wie sonst sollen wir ein Land 

nennen, in dem der "durchschnittliche" Pri
vathaushalt 800.000,- Schilling Geldvermö
gen auf der hohen Kante hat? 

In diesem reichen Land leben eineinhalb 
Millionen Menschen an der Armutsgrenze. 
Über eine halbe Million Österreicherinnen 
und Österreicher sind tatsächlich arm. 

Armut inmitten einer W ohlstands- und 
Überflußgesellschaft ist nicht romantische 
Einfachheit, karge Würde, bewußte Ein
schränkung oder wunschloses Unglück. 
Hier ist Armut gestohlenes Leben, gestohle
ne Würde und gestohlene Entfaltungsmög
lichkeit. Nebstbei ist Armut, denkt man an 
ihre Folgen, sehr teuer. Aber das wäre ein 
Thema für gute Rechner. 

Im Unterschied zu Mangelgesellschaften, • 
in denen einfach zu wenig produziert wird, 
ist Armut in einem reichem Land wie Öster
reich nicht zwingend notwendig. Wir haben 
die Wahl. Bei uns ist die Existenz oder Nicht
existenz von Armut eine Frage der Politik. 
Also des gesamthaften Handelns oder U nter
lassens von Staat und Gesellschaft. Diese ha
ben sich im reichen Österreich unterm Strich 
dafür entschieden, daß es Armut gibt. 

Die politische Verantwortung dafür trägt 
sich leicht. Die Politik wird für Armut wenig 
verantwortlich gemacht. Einzelne Politiker 
schon gar nicht. Warum das. so ist, hat viele 
Gründe. Einer davon ist die Tatsache, daß so
ziale Gerechtigkeit keine "schlagende", poli
tisch wirksame Sprache mehr hat. 

Die sozialdemokratische Funktionärs
sprache schlingert hilflos im kalten Wind des 
Zeitgeistes und der eigenen Unglaubwürdig
keit. Christlich-soziale Sprachrelikte sind zu 
gelegentlichen Beteuerungen verkommen. 
Beide sind ohne praktische Relevanz in der 
Politik. 

Wer für seine Anliegen keine schlagende, 
politisch wirksame Sprache hat, ist politisch 
verloren. Welche Worte und Begriffe sind 
heute schlagend? Bei welchen Begriffen wur
de erreicht, daß sie ohne Zwischenschaltung 
des Hirns direkt die Gefühle der Menschen 
erreichen? Welche Worte wiegen tausend 
Fakten auf? Kurzum, welche Sprache ist po-
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litisch so mächtig geworden, daß ihr die reale 
Politik auf dem Fuß folgt? Woran denken Sie, 
wenn sie das Wort "Sozialleistungen" hören? 
An notwendige Solidarität etwa ... ? Oder 
doch an unfinanzierbar, selbstverschuldet, 
faul, Schmarotzer, Füllhorn, überzogen, ... ? 
Oder: "Arbeitsloser lehnt angebotene Arbeit 
ab"; Denken Sie an die mögliche miserable 
Bezahlung eines angebotenen Jobs, oder doch 
eher an arbeitsscheu und alles obige? Oder: 
"Frührentner". Denken Sie auch zuerst an fi
del ... ? Das wurde erreicht. 

Die Armut von Ausländern etwa, als kras
sestes Beispiel, bedarf in Österreich keiner 
politischen Rechtfertigung mehr um mehr
heitsfähig zu sein. Es genügt, daß es sich eben 
um Ausländer handelt. Punkt. 

Löhne für ein Leben an der Armutsgren
ze werden mit einem an sich sehr schönen 
Wort gerechtfertigt: Leistung! Wer wenig 
verdient, leistet eben auch wenig. Die allein
erziehende Verkäuferin mit zwei Kindern lei
stet ein paar hundertmal weniger als ein Bo
denspekulant. Beweis: Sie verdient ein paar 
hundertmal weniger. Das versteht jeder. 

Jeder Vorschlag, der einen etwas mehr 
und dem anderen etwas weniger zukommen 
zu lassen, ist Umverteilung und damit ver
pönt. Die Faulen werden belohnt und die 
Fleißigen bestraft. Leistung lohnt sich dann 
nicht mehr. Ende der Debatte. 

Die ordinäre Feststellung, daß immer 
mehr Reiche immer reicher werden, kenn
zeichnet hingegen nicht den Tatbestand von 
Umverteilung . Hier handelt es sich um Lei
stung. Auch dann, wenn, wie in den letzten 
Jahren geschehen, die Einkommen aus Geld
vermögen (Zinsen), Erbschaften und Realitä
tenbesitz die Einkommen aus Arbeit über
flügelt haben. 

Die Armut vieler alter Menschen, die Tat
sache, daß im österreichischen Pensionssy
stem die Einkommensunterschiede noch 
größer sind als innerhalb des Erwerbsein
kommens, erklärt sich mit mangelnder Bei
trags"leistung" . Glück gehabt, Herr Hofrat! 
Pech, Frau Textilarbeiterin! 

Auch die hemmungslose Spekulation mit 
Bauland ist mit einem schlagenden Wort gut 
geschützt. Eigentum! Nicht der Boden selbst, 
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sondern zusätzlich seine behördliche Wid
mung zu Bauland gilt als Eigentum. Jahre
langes spekulatives unverbautes Liegenlassen 
inbegriffen. Wer dagegen ist, ist ein Eigen
tumsfeind. Also bleibt alles wie es ist, die 
Mieten steigen weiter und die Armut damit. 

Von einem Land wie Österreich zu be
haupten, es sei von sozialer Einebnung be
droht, ist stumpfsinnig. Bei uns ist es mög
lich, alle fünf Stunden eine Million Schilling 
zu verdienen. Trotzdem gilt jeder Hinweis 
auf Verteilungsungerechtigkeiten als Appell 
an die Neidgenossenschaft und als versuchte 
Gleichmacherei. 

Die schlagenden Worte werden grenzen
los zur Rechtfertigung von jeder Einkom
menstiefe und jeder Einkommenshöhe 
dienstbar gemacht. Sie sollen die Betroffenen 
sprachlos machen. 

Immer noch gelten in den europäischen 
Demokratien die soziale Verpflichtung; der 
soziale Ausgleich und der Schutz der Schwa
chen als Aufgaben des Staates. 

Je reicher die Gesellschaft wird, desto we
niger Menschen brauchen diese Funktionen 
des Staates. Mit den relativ Wohlhabenden 
lassen sich alle Wahlen gewinnen. Sie sind die 
aktiven Bevölkerungsteile. Sie machen die öf
fentliche Meinung. Medieneigentümer und 
Journalisten gehören ebenso zu ihnen, wie 
unverzichtbare Leistungsträger in Wirtschaft 
und Verwaltung. Sie sind stark. Ihnen etwas 
wegzunehmen ist schwierig. 

Umso größer wird für die Politik die Ver
suchung, die ausgleichenden und schützen
den Funktionen des Staates mit Hilfe schla
gender Worte und Maßnahmen zu verun
möglichen. 

Wer hat wirklich daran geglaubt, daß sich 
im Salzburger Landtag eine Mehrheit dafür 
findet, daß Familien, die hier arbeiten, Steu
ern bezahlen und sozial sehr benachteiligt 
sind, der Anspruch auf Sozialhilfe gestrichen 
wird? Dabei hat der Salzburger Landtag 
"nur" vollzogen, was mit Worten jahrelang 
vorweggenommen wurde. Es wird nicht bei 
den Ausländern bleiben. 

Eine radikale soziale Spaltung der Gesell
schaft, mit all ihren katastrophalen Folgen, ist 
auch bei uns nicht mehr unmöglich. Bei 
schwereren wirtschaftlichen Problemen wä
re sie heute schon wahrscheinlich. Von selbst 
nimmt diese Entwicklung nicht irgendwann 
ein gnädiges Ende. 

»Sage niemals, daß die Gesellschaft dies 
oder jenes nicht tun wird. Sie wird. 

Suche niemals Zuflucht in bequemen Vor
stellungen, daß die Geschichte schon weiß, wo 
sie aufhören muß. Sie wird es nicht wissen. " 
(Elie Wiesel). • 

Heinrich Breidenbach ist Journalist. 
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Unter den wenigen in 
Österreich noch profita

blen Berufen wie u.a. Kolporta
ge, Rosenverkauf oder Pro
spektverteilung besticht eine 
Tätigkeit durch ganz besonders 
hohe Ertragseigenschaften: die 
der Schriftstellerei. Schriftstel
ler Innen verfügen dazu über ein 
in Österreich einzigartiges Pri
vileg: sie sind UnternehmerIn
nen und ArbeitnehmerInnen 
zugleich. Als UnternehmerIn
nen zahlen sie die Arbeitgebe
rInnen- und ArbeitnehmerIn
nenbeiträge für die Sozialversi
cherung, versteuern ihre be
triebsausgabenlosen Einkom
men und entrichten die - ihnen 
von ihren offiziellen Auftragge
berInnen wie Ministerien und! 
oder nicht vorsteuerabzugsbe
rechtigten Einrichtungen nicht 
zusätzlich zu den Honoraren 
bezahlte - Mehrtwertsteuer. Als 
ArbeitnehmerInnen bezahlen 
sie die ArbeitnehmerInnen
beiträge für die Sozialversiche
rung, versteuern ihr Einkom
men, treten dem Staat 20% ih
rer Werkvertragseinkommen 
vorübergehend ab und machen 
die ArbeitgeberInnenbeiträge 
durch Verringerung ihrer 
Werkvertragsentgelte wieder 
wett. Sie erhalten dafür kein 
Kranken-, Wochen- und Ar
beitslosengeld und haben die 
ihnen verliehenen österreichi
schen und internationalen Prei
se, Stipendien und sonstigen 
Förderungen zu versteuern. 

Es ist daher verständlich, daß 
derzeit viele ÖsterreicherInnen 
in Berufe wie Kolporteur, Ro
senverkäufer, Schneeschaufler 
und v.a. des!der Schriftsteller In 
drängen. Die wenigsten jedoch 
erfüllen das berufliche Haupt
merkmal schriftstellerischer 
Tätigkeit, nämlich im eigenen 
Auftrag weisungsungebunden 
zu handeln. 

IG Kolporteure 

GERHARD RUISS 

Dieses Privileg, zugleich 
UnternehmerIn und Arbeit
nehmerIn zu sein und den je
weils nachteiligsten Folgen die
ser Status ausgesetzt zu sein, 
wird am 1.1.1997 verliehen. 
Dann tritt die Sozialversiche
rungspflicht für unechte Werk
verträge von KünstlerInnen in 
Kraft. Bereits jetzt ist sie für al
le anderen Werkvertragsneh
merInnen gültig. 17% zu 13% 
teilen sich WerkvertraggeberIn 
und -nehmerIn die bei jedem 
unechten Werkvertrag anfal
lenden Sozialkosten. 20% wer
den als Quellensteuer befristet 
einbehalten. Für Hans Sallmut
ter von der GPA ist es eine fest
stehende Tatsache, daß die Bei
tragslasten auf die Auftrag
nehmer Innen abgewälzt wer
den. Ebenso ist es für Künstle
rInnen eine feststehende Tatsa
che, daß sie KünstlerInnen mit 
Honoraren und keine unechten 
WerkvertragsnehmerInnen zu 
halbierten Werkvertragsho
noraren sind. Diese 50% bzw. 
20% bzw.13% von Honoraren 
sollen im übrigen zur sozialen 
Absicherung von KünstlerIn
nen und freien MitarbeiterIn
nen bei Projektarbeiten dienen. 
Das ist mehr als absurd. 

Freiberufliche Autor Innen, 
KünstlerInnen und alle ande
ren freien MitarbeiterInnen ha
ben sich längst - sofern sie 
nicht mit eigenen Sonderrege
lungen rechnen konnten - ent
weder freiwillig selbst versi
chert oder freiwilligweiterver
sichert, und zwar zu der Bedin
gung, daß sie 1. volle Beitrags
höhen auf der Höchstbeitrags
grundlage entrichten, 2. als frei
willig Versicherte und Weiter
versicherte kein Kranken- und 
Wochengeld erhalten, und 3. 
nicht in die Arbeitslosenversi
cherung einbezogen sind und 
keine Entgeltfortzahlungen im 

Insolvenzfall erhalten. Schon 
jetzt kann es sich keinE Auto
rln leisten, die durchgehende 
Krankenversicherung aufzuge
ben. Das bedeutet, daß hin
künftig in jedem Falle einE 
freiwillig VersicherteR den 
Krankenversicherungsbeitrag 
entweder ein zweites Mal be
zahlen muß oder sich für stän
diges Ab- und Anmelden ent-. 
scheiden kann. 

Zudem entsteht aufgrund 
der Kurzfristigkeit und der 
Vielzahl von Werkvertragsab
schlüssen trotz Abgabenlei
stungen kein Pensionsversiche
rungsanspruch, da die notwen
digen Versicherungs zeiten 
nicht erreicht werden; nach wie 
vor gibt es kein Kranken- und 
Wochengeld, keine Arbeitslo
senversicherung und keine 
Entgeltfortzahlung im Insol
venzfall. 

Die soziale Versorgung auf 
dem Weg der Sozialversiche
rungspflicht von Werkverträ
gen wird deshalb mit Dank an 
den Gesetzgeber zurückerstat
tet, weil für KünstlerInnen die 
sozialversicherungspflichtigen 
Werkverträge de facto ohne 
Versicherungsergebnis und 
demnach ohne Bedeutung blei
ben; es sei denn sie werden un
echte WerkvertragsnehmerIn
nen und hören damit auf, 
KünstlerInnen zu sein. Zur Be
schleunigung der weiteren so
zialrechtlichen Überlegungen 
ist nun die Plattform zur Grün
dung einer IG Kolporteure -
Österreichische Kolporteurs
bewegung entstanden. Diese 
bezweckt keinen literarischen 
Diskurs, sondern ist der Ver
such, sich im neuen Sozialrecht 
zurechtzufinden. Sie ist somit 
nicht mehr und nicht weniger 
satirisch gemeint als die neuen 
Bestimmungen im ASVG 
selbst. Ihre zentrale Forderung 

lautet: Ersatzlose Streichung 
der Versicherungspflicht für 
Werkverträge. Die IG Kolpor
teure strebt hiezu an die 
• Gleichbehandlung der Mit

glieder der IG Kolporteure 
mit den im österreichischen 
Sozialrecht als Kolporteure 
bezeichneten Personen. 
Mitglieder entsprechen den 
Aufnahmevoraussetzungen 
folgend dem Berufsbild der 
Kolporteure; 

• Gründung einer gewerk
schaftlich orientierten Ver
einigung mit Zugang für alle 
WerkvertragsnehmerInnen 
mit dem Ziel einer Anerken
nung als Gewerkschaft (für 
Kunst, Kolporteure, Rosen
verkäufer) und dem Recht 
der Kollektiv- bzw. Ge
samtvertragsfähigkeit und 
dem Anschluß an den ÖGB; 

• Entwicklung eines rechtlich 
verbindlichen Mustervertra
ges für Kunst-, Wissen
schafts-, Publizistik- und 
Projekt-Kolporteure, der al
len betrieblichen und ver
einsrechtlichen Einrichtun
gen auf den Gebieten der 
Kunst, Kultur, Medien, 
Wissenschaft und For
schung zur Verfügung steht. 

Die IG-Kolporteure ver-
steht sich als integriertes Sozi
alpartnerschaftsmodell einer 
Kammer und Gewerkschaft 
zugleich. Es ist daher wei
sungsungebundenen Arbeiter
nehmerInnen wie weisungsun
gebundenen Arbeitergeberin
nen die Mitgliedschaft bei der 
IG Kolporteure jederzeit mög-
lich. • 

Gerhard Ruiss ist Geschäfts
führer der IG Autoren und 
Gründer der Öst. Kolpor
teursbewegung (p. A. Litera
turhaus Wien). Text gekürzt 
von Nikolaus Dimmel. 
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Handbuch 

Fremdenrecht I 

D ieses Handbuch ist nach dem altherge
brachten Rezept des Kommentars ge

staltet. Es beinhaltet den Gesetzestext bis 
zum Stichtag 30. September 1995, die erläu
ternden Bemerkungen der Regierungsvorla
ge und des Ausschußberichtes und die leit
satz artig aufgearbeitete Judikatur der 
Höchstgerichte. Die Judikatur ist jedoch be
reits teilweise überholt, da sie bis zum Stich
tag 31. Dezember 1994 aufgearbeitet worden 
ist. Deutlich erkennbar ist die Schwierigkeit, 
vor der die Autoren Hickisch und Keplinger 
gestanden sind: nämlich eine weitgefächerte 
und unübersichtliche Judikatur des VwGH 
zu veranschaulichen. Darüber, ob die Auto
ren, diese Schwierigkeit gemeistert haben, 
wage ich kein Urteil abzugeben. Bei einem 
solchen Vorhaben stellt sich die Frage, ob das 
die Mühe wert war. Faktum ist, daß dieses 
Werk in der Praxis nicht wirklich den Nutzen 
bringt, den es zu geben verspricht. Im frem
denrechtlichen Alltag läßt sich wenig mit 
höchstgerichlicher Judikatur anfangen, zu
mal diese allzu oft sehr einzelfallbezogen ist. 
Allgemeine Leitsätze lassen sich aus der Judi
katur nur selten ableiten. Bei der Suche nach 
konkreten Antworten auf Spezialfragen läßt 
einen dieses Werk oft im Stich. Dies kann den 
Autoren nicht angelastet werden. Jedenfalls 
ist dieses Buch ein beredtes Zeugnis für den 
Wahnsinn des Fremdenrechts, der sich als 
undurchdringlicher Moloch darstellt. In der 
Praxis ist wird man/frau mit den immerglei
chen Textbausteinen der Fremdenpolizei und 
dem blanken Unwissen der Fremdenpolizi
stInnen konfrontiert. Dagegen hilft auch die
se "Schwarte" wenig. Sie ist zum Verstauben 
im Bücherregal verdammt. • 

Matthias Blume 

Hickisch/Keplinger, "Handbuch zum 
Fremdengesetz", linde Verlag,Wien 1996. 

Aufenthaltsberechtigung 

Fremdenrecht 11 

D ieses Buch beinhaltet die Dissertations
arbeit des Autors. Es handelt sich um 

eine rechtsdogmatische Arbeit, die die Auf
enthaltsberechtigung Fremder systematisch 
darzustellen versucht. Daneben werden auch 
verfassungsrechtliche Aspekte dieser Rechts
materie beleuchtet. Es werden alle "großen 
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Probleme" des Fremdenrechts einer Unter
suchung unterzogen: Bestimmtheitsgebot 
(Art 18 B-VG), Familiennachzug, Kontin
gentsystem, Sichtvermerksversagungsgründe 
und Voraussetzungen für die Erteilung einer 
Aufenthaltsbewilligung. Die einzelnen 
Rechtsfragen werden eher kurz und prägnant 
abgehandelt. Will man/frau weitergehende 
Informationen, so kann sie an diese leicht 
über den sehr ausfühlichen Anmerkungsap
parat herankommen. Dieses Werk kann sehr 
gut als Ausgangspunkt für eine Expedition in 
den Dschungel "Fremdenrecht" benutzt 
werden. Obwohl mit dem Odeur der hehren 
Wissenschaftlichkeit behaftet, kann dieses 
Werk auch sinnvoll in der Praxis eingesetzt 
werden um nichtsahnende Beamte einzu
schüchtern. Auch dieses Buch dokumentiert 
den Wahnsinn des Fremdenrechts in ein
drucksvoller Weise. • 

Matthias Blume 

Gerhard Muzak, "Die Aufenthaltsbe
rechtigung im österreichischen Frem
denrecht", Manz, Wien 1995. 

Neuauflage 

Die österreichische 
Identität 

I m BöhlauVerlag ist anläßlich des 80. Ge
b~rtstages von Friedrich Heer (1916 -

1938) eine Neuauflage seines Werkes "Der 
K'lmpf um die österreichische Identität" er
schienen. 

Es gibt kein geschichtliches Gebilde in 
Europa, dessen Existenz so sehr mit den 
Identitätsproblemen seiner Mitglieder ver
bunden ist wie Österreich. Mit dieser Aussa
ge gleich zu Beginn weist Heer auf eine viel
diskutierte Fragestellung für viele Österrei
cherInnen hin: Was ist Österreich? Gibt es 
eine österreichische Nation? Gemeint ist der 
vermeintliche (?) Zwiespalt vieler Menschen 
in diesem Land über die einzunehmende Ori
entierung: Nach Deutschland? nach Öster
reich? oder nach??? Die Problematisierung 
der österreichischen Identität erscheint bei 
Heer ziemlich überzeugend dargestellt als das 
Resultat einer starken Außenbezogenheit der 
ÖsterreicherInnen. Er vertritt die These, daß 
Österreich, das einzige staatsrechtliche Ge
bilde in Europa ist, das aus seinen territoria
len Streitigkeiten identitätsstiftende Momen
te gezogen habe. Diese habe dazu geführt, 
daß Österreich sich als Festung erlebe,die 
dauernd von Invasoren bedrängt werde. 

SEHEN/HÖREN/LESEN 

Durch das umfangreiche Buch zieht sich 
ein roter Faden: Das Verhältnis Österreichs 
zum Deutschen Reich seit dem Mittelalter. 
In ausgewählten Kapiteln der gemeinsamen 
Geschichte zeigt der Autor auf, wie die je
weiligen Repräsenten beider Staaten zu eben 
ihren Entscheidungen kamen, die dann - im 
Laufe der Zeit historisch geworden - das 
Denken ihrer Nachfolger oft in entscheiden
dem Maße beeinflußten. Das eigentlich Span
nende an diesem Werk besteht sicherlich da
rin, daß dadurch ein Bogen geschichtlicher 
Kontinuität geschaffen wird, der dem/der 
LeserIn oft neue, bishier unbekannte Zu
sammenhänge zu sehen ermöglich. Öster
reich erscheint über weite Teile des Buches als 
ein eigener Staat/Nation/Volk!??? in Ab
grenzung zum jeweiligen Deutschen Reich; -
darum geht es: um die Entwicklung eines ei
genen Österreich-Gefühls im Lauf der Zeit. 
Ein Beispiel dafür ist die Erhebung der öster
reichischen Mundart in die deutsche Schrift
sprache in den damaligen österreichischen 
Erbländern durch zeitgenössische Autoren. 
Das Österreichisch-Teutsch des Konrad von 
Megenberg schon um 1340 ist hier nur ein 
Beispiel. 

Als nächster Angelpunkt erscheint die Pe
riode der Glaubenskämpfe - der Reformati
on und der Gegenreformation. Der Befrei
ungskampf der Stände wird in Zusammen
hang mit der Erstarkung des protestantischen 
Glaubens gebracht. Besonderes Augenmerk 
legt Heer auf die kurze Zeit der protestanti
schen Hegemonie in Österreich. Luther er
scheint hier mit seiner neuen Reformreligion 
als der einzige Deutsche in der ganzen Ge
schichte, der erfolgreich eine Revolution ent
fachte, die auch längerfristig gesellschaftliche 
Wirkung haben sollte. 

Die brutale Niederwerfung der reformier
ten Stände durch die katholischen Habsbur
ger im Zuge der Gegenreformation gerade in 
Österreich läßt erahnen, was gewesen wäre 
wenn ... 

Das Buch ist eine sehr ins Detail gehende 
Darstellung des österreichisch-deutschen 
Verhältnis seit dem Mittelalter. Darin liegt 
zugleich seine Stärke und sein Nachteil: Für 
geschichtlich wirklich Interessierte ist es ein 
geniales Nachlesewerk. Eher allgemein In
teressierte werden wohl nicht wirklich die 
gewünschte Antwort auf all die oben zitier
ten Fragestellungen finden, zumal auch die 
Darstellung der Geschichte mit dem Beginn
der nationalsozialistischen Herrschaft in 
Österreich ihr Ende findet. • 

Wolfgang Beran 

Friedrich Heer: Der Kampf um die öster
reichische Identität, Böhlau Verlag, Wien 
1996. 
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NACHSATZ 

Sommerreminiszenzen 

Wie jeden Sommer bzw. 
dem was Optimistinnen 

dafür hielten, präsentierte sich 
Wien auch heuer als flächen
deckende Baustelle. Was trug 
die marode Fassade diese Sai
son? Nun, plakativ männliche 
Denkungsart. Also spazierte 
frau ein fröhliches Lied auf den 
Lippen über den Ring. Bog 
nichtsahnend 111 Richtung 
Oper, vorbei an dem Zeitungs
kiosk, der laut Max Goldt (I), 

dafür sorgt, den Ruf Wiens als 
zugepornte Stadt zu wahren. 
Nirgendwo sonst können auch 
kinderreiche Familien soviele 
weibliche Geschlechtsteile ver
schiedenfarbig, großformatig, 
in ungezwungener, gleichsam 
freier Wechselwirkung mit den 
nackten Hinterteilen der weni
gen Männercovers bewundern. 
Nichts macht doch mehr Lust 
auf den bevorstehenden Ein
kaufsbummel,odr?? 
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Doch, statt deprimiert die 
Lösung der Sexismus-Proble
matik im heißen Asphalt zu su
chen, hob frau verdrängend 
selbstbewußt den Blick und er
starrte angesichts des patriar
chalen Mahnmals am Beginn 
der Kärntnerstraße. Einen 
ganzen Sommer lang, in einer 
nicht zu ignorierenden Größe 
von ca. 15 x 10 Metern spannte 
sich das Abbild eines streifen
und schlierenfreien mit Des
sous garnierten Frauenkörpers 
über ein eingerüstetes Haus. 

Was war der Sinn des 
Werks?, stellt sich aufdringlich 
die Frage. Wohl einerseits, daß 
frau, wenn schon in Unterho
sen keine andere Rolle als die 
des antiseptischen, der Welt 
entrückten Sexobjekts zu spie
len habe. So antiseptisch, daß 
auch ein geschulter Blick den 
Sexismus dieser Plakate kaum 
noch wahrnimmt. 

IRIS KUGLER 

Und andererseits sollten Be
sucherinnen der Kärtnerstraße 
durch die Riesenfrau vielleicht 
gewarnt werden. Soll frau den 
männlichen Blicken innerhalb 
der Konsulnnleile Kärntner
straße genügen, na dann muß 
sie schon gewisse Mindestan
forderungen erfüllen, wozu 
sonst betritt sie denn auch die
se. Schwabbelärsche und Cellu
liteschenkel bitte draußen blei
ben. Was auch immer, jedenfall 
hielt sich diese Art des Alltags
sexismus bislang auf Gesiba
Werbeplakaten m Grenzen, 
nunmehr steht zu befürchten, 
daß sich die Kreativität der 
Testosterone in Mega- bzw. Gi
gadimensionen äußert. 

Zumindest war zur gleichen 
Zeit, gegenüber auf der einge
packten Oper Tiefenpsycholo
gisches über den Ursprung im 
Mann zu erfahren. Glaubt frau 
den Werbern (2) stammen alle 
Männer aus Afrika und stinken 
nach AXE (der Ursprung im 
Mann, Africa AXE) oder sollen 
von dort stammen wollen. 
Gleich daneben prangte die 
Werbung ~es Ergänzungssaftes 
zum Testosteronwässerchen 
(Wir haben uns an Koarl 
gmocht, a Koarl der Radler von 
Ottakringer). Das durch
schnittliche Menschenbild der 
Zielgruppe, die sich durch die 
drei Giga-Plakate angespro
chen fühlen sollte, müßte sich 
in einer bedauernswert redu
zierten Kreatur äußern - brünf
tig, besoffen und geil, - jeden
falls nicht das, was den Mensch 
zum Menschen edelt. 

Suchte frau diesen Sommer 
allerdings danach, wurde sie 
auch von jenen enttäuscht, von 
denen frau bislang anderes ge
wohnt war. Selten einig waren 
sich "falter"und "Academia" 
über die Verkaufswirksamkeit 

ihrer Covers. Für die "Acade
miaU ist das Titelbild, einer 
nackten mit Tarnfarben bemal
ten Frau, Anlaß, den zu Recht 
umstrittenen Bundesheerka
lender hochzujubeln. "Wie ka
men Waffen, die im Zivilbesitz 
verboten sind, und Ausrü
stungsgegenstände des Bundes
heeres in die zarten Hände 
scharfer Mädchen?" - 0-Ton. 

Daß dieses Machwerk auf
gehängt an einem Arbeitsplatz 
eindeutig sexuelle Belästigung 
darstellt, stört höchstens gan 
frustrierte Weiber. Schöne 
Frauen und schöne Waren 
gehören eben zusammen. Für 
Werber(2) ist offenbar der näch
ste logische Schritt, Mensch 
und Ware gleichzusetzen. "Daß 
Männer Frauen als Waren be
trachten, ist patriarchal gedacht 
logisch, doch die dazugehören
de Menschenverachtung und 
Menschfeindlichkeit, wird nur 
mehr dann sichtbar, wenn die 
Frauen auf solchen Anzeigen 
gegen andere Minderheiten 
ausgetauscht werden. Ausrut
scher (als z.B. ein Ölscheich als 
geldgierig oder ein Pfarrer als 
trinkfreudig präsentiert wur
den) sind sofort auf's heftigste 
kritisiert und freiwillig aus dem 
Verkehr gezogen worden." (4) 

Doch Hauptsache, die Mä
dels sind hübsch. Exakt an die
sem Punkt scheint auch die 
"Falter" -Redaktion das Den
ken be endet zu haben, als sie 
mit der klassischen Seite-fünf
Krone-Nackten titelte. 

Im Blattinneren findet sich 
hiezu eine mattfade Story, daß 
beim Boulevard die Scham
haargrenze fällt. "Wir können 
auch anders" drohte es vom 
Cover hinab. Soll vermutlich 
heißen: Political correctness ist 
was für mit AXE Lulu-Wasserl 
getränkte Memmen. Männer, 

richtige Männer pökeln nach 
Pferd, Schweiß und Leder und 
wenn die die Sau rauslassen, 
dann haben diese goscherten 
Weiber nix, aber schon gar nix 
zum reden. Danke für die Bot
schaft, lieber "Falter", frau hat 
verstanden. Gut zu wissen, daß 
es Euch kein Problem macht, 
Euch in eine Linie mit bereits 
oben beschriebenen reaktio
nären Werbern zu stellen. 
"Wenn die gesamte Warenwelt 
in ,männliche' und ,weibliche' 
Waren aufgeteilt (und somit 
verdoppelt) wird, wenn neutra
le und funktionale Gebrauchs
gegenstände (Feuer?euge, 
Duschgels, und auch Zeitungen 
[Anm. d. Red.in.] etc. etc.) se
xuell polarisiert und mit ge
schlechtlichen Symbolwert auf
geladen werden, dann werden 
genau jene Welten des privaten 
Wie des beruflichen Alltags 
wieder auseinandergerückt und 
durch emotionale Aufladung 
zunehmend getrennt, die im 
Zuge der gewollten und teil
weise realisierten Gleichbe
rechtigung und Gleichachtung 
der Geschlechter gerade als ge
meinsamer - und das heißt auch 
als unbelasteter, angstfreier, 
entspannter und sachlich ko
operativer - Raum zunehmend 
zugänglich und entkrampft 
worden sind." (4) 

PS: Ich gehe davon aus, daß 
jene Mitglieder der Redaktion, 
die mit dem Kopf denken, ge
rade auf Urlaub waren. • 

(1) Max Goldt, Quitten für die 

Menschen zwischen Emden und 

Zittau, S. 33,1993, Heyne 

(2) Sollte es solche Werberinnen ge

ben, sind sie genauso sexistisch 

(3) Nachzulesen bei Academia 

(4) Christiane Schmerl (Hg.in) 

Frauen der Werbung, S. 25, S. 54, 

1992, Frauenoffensive 
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• Bezugsbedingungen 

Einzelbestellungen gegen Vorauszahlung auf 

das Konto CA-BV (BLZ 11000) Kto.Nr. 

0223/05882-00 (plus Porto) oder per 

Nachnahme (plus Porto undöS 15,- NN-Ge

bühr). Geneigte Leserinnen und Leser, die das 

juridikum unaufgefordert zugesendet bekom

men, erhalten damit unverbindlich ein ko

stenloses Probeexemplar. 

Wenn Sie das juridikum regelmäßig beziehen 

möchten, bitten wir Sie, den Bestellschein auf 

dieser Seite zu verwenden. Für Probeheft

Empfehlungen, das heißt für Hinweise auf 

Personen, denen wir sinnvollerweise ein Pro

beheft zusenden könnten, sind wir stets 

dankbar. 

Die Preise für das Ermäßigungsabo gelten für 

Studentinnen SchülerInnen, Leser Innen ohne 

Einkommen, Zi,vil- und Präsenzdiener (bitte 

Nachweis!). Das Abo für LeserInnen, die sich 

im Strafvollzug befinden, ist kostenlos. 

Das Abo verlängert sich automatisch um 4 

Ausgaben, wenn nicht vor Ablauf der Abo

Periode schriftlich gekündigt wird. Das Abo 

ist gegen Rechnung im voraus zahlbar. 

Gerichtsstand ist A-1140 Wien. Bestellungen 

mittels des Bestellscheins auf dieser Seite. 

• lieferbare Hefte 
ÖS/DM/SFr 

1/89: Frauen und Recht 

2/89: Medien und Recht 

10,-/1,50/1,-

10,-/1,50/1,-

3/89: Strafen - oder leben lassenI0,-/1,50/1,-

4/89: Umweltrecht 10,-/1,50/1,-

5/89: Sozialismus und Recht 10,-/1,50/1,-

1/90: Schreie der Freiheit 10,-/1,50/1,-

2/90: Verwaltung der Armut 10,-/1,50/1,-

3/90: Freiheit und Demokratie 10,-/1,50/1,-

4/90: Sexualität und Sittlichkeit 10,-/1,50/1,-

5/90: Das Gesicht der Macht 10,-/1,50/1,-

1/91: Schöner Wohnen 20,-/3,-/2,50 

2/91: Die Freiheit von Inhalt 20,-/3,-/2,50 

4/91: Verspielter Staat 20,-/3,-/2,50 

5191: Macht spielt Staat 20,-/3,-/2,50 

1192: Die Fremden 20,-/3,-/2,50 

2/92: Ver(r)ächtlich(t)es Kind 20,-/3,-/2,50 

3192: Gestellte Aufnahme 20,-/3,-/2,50 

5/92: Weltausbesserung 20,-/3,-/2,50 

2/93: Subsidiarität 20,-/3,-/2,50 

5/93: Der Traum von Sicherheit20,-/3,-/2,50 

1/94: Föderalismus in Europa 

2/94: Wider den Notstand 

3/94: Risiko Ges.m.b.H. 

5/94: Neue Weltordnung 

2/95: Desintegration 

3/95: Republik: Ö3? 

30,-/4,50/4,-

30,-/4,50/4,-

30,-/4,50/4,-

30,-/4,50/4,-

30,-/4,50/4,-

30,-/4,50/4,-

. 5/95: Biotechnologien 30,-/4,50/4,-

1/96: Intellectual Property 30,-/4,50/4,-

2/96: Wohlerworbene Rechte 30,-/4,50/4,-

3/96: Das Kartell der Sparefrohs 30,-/4,50/4,-

zuzüglich Porto 
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SERVICE 

• im Context-Vertrieb 

Benjamin Davy, Barbara Steiner, Dr. Arno Pilgram, 
"Menschen Rechte Polizei
Eine Information über das neue 
Sicherheitspolizeigesetz" , 
Broschüre, 66 Seiten, A6, 

"Datenspiegel der österreichischen 
und deutschen Rechtsgeschichte", 
Skriptum, 2. Auflage, 52 Seiten, A5, 
geheftet, 

"Kriminalität in Österreich-
Studien zur Soziologie der 
Kriminalitätsentwicklung" (1980), 
Verlag für Gesellschaftskritik, 280 Seiten, 
20,- öS zzgl. Porto 15,- öS zzgl. Porto 80,- ÖS zzgl. Porto 

Context-Vertrieb 
}uridikum-Einzelbestellungen 

Ich bestelle hiemit 

o Juridikum-Einzelheft(e) Nr. 

o .......... Stück "Menschen - Rechte - Polizei" 

o .......... Stück "Datenspiegel Rechtsgeschichte" 

o .......... Stück "Kriminalität in Österreich" 

o gegen Vorauszahlung (zzgl. Porto) 

o per Nachnahme (zzgl. Porto und Nachnahmegebühr) 

Datum: Unterschrift: 

Senden Sie ein kostenloses 
Probeexemplar an: 

Gerichtsstand ist 1140 Wien 

}uridikum-Abonnement 

Ich bestelle hiemit 

o einJuridikum-Abo 

(120,- öS /26,- DM /23,- SFr) 

o einJuridikum-Förderabo 

(200,- öS /40,- DM /37,- SFr) 

o einJuridikum-Ermäßigungsabo 

(90,- öS /22,- DM / 19,- SFr) 

Senden Sie ein kostenloses 
Probeexemplar an: 

Das Abo gilt für 4 Ausgaben (1 Jahr) - es verlängert sich jeweils um eine Periode, wenn es nicht 
innerhalb der laufenden Periode gekündigt wird. Gerichtsstand ist 1140 Wien 

Datum: Unterschrift: 
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SERVICE 
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Das nächste juridikum erscheint am 

2. Dezember 1996 
mit dem Schwerpunkt-THEMA 

Sprache & Recht 
(Manuskriptschluß: 8. November 1996) 

Interessierte laden wir zu den Redaktionssitzungen Geden Dienstag) ein: jeweils 19.30 
Uhr, Amerlinghaus (Teestube), Stiftgasse 8, 1070 Wien. 

Brauchbare Information 

Absenderln: 

Alles, was Recht ist. 

Absenderln: 

An 

bitte 
ausreichend 
frankieren 

(Österreich: 
5,50 öS) 

Context - Vertrieb 

Breitenseerstraße 60/16 
A-1140 Wien 

An 

bitte 
ausreichend 
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